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Malteser First-Responder-Ortsgruppe 
Herzliche Gratulation zum 10-jährigen Jubiläum 

Wir gratulieren unserem Malteser Ortsverband unter Leitung von Herrn Olfert Alter, 
Ortsbeauftragter und erster stellv. Bürgermeister, sowie Herrn Jonathan Krämer, Leiter 
der Einsatzdienste Bereich Notfallvorsorge, zum 10-jährigen Bestehen sehr herzlich 
und freuen uns mit unseren Ersthelferinnen und Ersthelfern, welche alle eine fachlich 
sehr gute Ausbildung im Einsatz- und Rettungssanitätsdienst besitzen, über dieses 
Jubiläum.  

Dank der umfassenden, hervorragenden und solidarischen Einsatzbereitschaft unseres 
Malteser Ortsverbandes, in welchem über 20 Ersthelferinnen und Ersthelfer 
ehrenamtlich höchst engagiert tätig sind, konnten in unserer Gemeinde und der 
Region schon viele Menschenleben gerettet werden.  

Das Ersthelferteam wird bei medizinischen Notfällen und zum Rettungsdienst mit durchschnittlich 120 Einsätzen 
im Jahr alarmiert. Dadurch können lebensrettende, medizinische Hilfsmaßnahmen bis zum Eintreffen des 
Notarztdienstes vor Ort durchgeführt werden. Darüber hinaus sind unsere Malteser auch beim Sanitätsdienst zur 
vorsorglichen Begleitung von Veranstaltungen aller Art und im Katastrophenschutz zur fachkompetenten 
Unterstützung unserer Freiwilligen Feuerwehr und anderer Hilfsorganisationen tätig.   

Wir danken unserem Malteser Ortsverband sehr herzlich für die Fürsorge und Mitmenschlichkeit und die 
uneingeschränkte, herausragende und sehr verantwortungsvolle Einsatzbereitschaft zum Schutze und Wohle 
unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger und der Menschen dieser Region. Wir haben Hochachtung vor der 
professionellen Ausübung dieses wichtigen Ehrenamtes und wünschen unseren Ersthelferinnen und Ersthelfern 
weiterhin alles Gute, viel Gesundheit und eine stets wohlbehaltene Rückkehr von allen Einsätzen.  

Wir freuen uns auf die Jubiläumsfeierlichkeiten am Samstag, den 14. Oktober 2023.  

Bis dahin verbleibe ich  

mit herzlichen Grüßen         Ihre    S i l k e  H ö f l i n g e r ,  B ü r g e r m e i s t e r i n   
 

 
Backhausbrot für einen guten Zweck
Heike goes Afrika
Wir konnten von den Erlösen der letzten Backaktion viele Familien 
mit Lebensmiteln versorgen. Wir möchten dort helfen, wo sonst 
niemand hinfährt. 1200 km von Kapstadt entfernt liegt Shiloh, ein 
Dorf mit vielen jungen Menschen ohne Arbeit. Gerade dort sind 
Alkohol und Drogen ein großes Problem. Wir freuen uns auf die 
Begegnungen und möchten dort die Jugendarbeit unterstützen, 
u.a. mit dem Kauf von Trikots für die Fußballmannschaft.

Backhausbrot für einen guten Zweck 
 
Heike goes Afrika 
Wir konnten von den Erlösen der letzten Backak�on viele Familien mit Lebensmiteln versorgen. Wir 
möchten dort helfen, wo sonst niemand hinfährt. 1200 km von Kapstadt en�ernt liegt Shiloh, ein Dorf 
mit vielen jungen Menschen ohne Arbeit. Gerade dort sind Alkohol und Drogen ein großes Problem. 
Wir freuen uns auf die Begegnungen und möchten dort die Jugendarbeit unterstützen, u.a. mit dem 
Kauf von Trikots für die Fußballmannscha�.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir backen ausschließlich auf Bestellung. Der Laib Holzofenbrot kostet 6.-€, 

kleine Hefekränzle Stück 2.-€ 

Nächster Backtermin ist Freitag, 13.10.2023 

Bestellungen ab sofort spätestens bis Donnerstag, 12.10.2023 

an folgende E-Mail Adresse:  backhausbrot.haeslach@gmail.com 
oder telefonisch 07127/21289 oder 07127/922993. 

Das bestellte Brot und bestellte Hefekränzle können am Freitag, 13.10.2023 
von 16h bis 17h am Backhaus in Häslach in der Dorfstraße, beim Dorfgemeinscha�shaus, 
abgeholt werden. 

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung und bedanken uns für die Unterstützung. 
Reiner und Petra Schäffer, Vroni Neuscheler 
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Kauf von Trikots für die Fußballmannscha�.  
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an folgende E-Mail Adresse:  backhausbrot.haeslach@gmail.com 
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Herzliche Gratulation an Frau Tamara Kleß  
zur Deutschen Meisterschaft im Western Horsemanship und 

zur Deutschen Vizemeisterschaft im Western Trail 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Die Deutsche Meisterin Frau Tamara Kleß (zweite Dame von rechts) mit Präsentkorb und 
Blumenstrauß, die ihr Bürgermeisterin Silke Höflinger (rechts im Bild) im Rahmen der Gratulationsfeier 
sehr herzlich überreicht hat. Auch die Mutter Frau Elisabeth Kleß (Bildmitte) freut sich gemeinsam mit 
ihrem Lebenspartner Herr Herbert Dengler und den drei Vorsitzenden des Reit- und Fahrvereins 
Walddorfhäslach e. V. Frau Katharina Hageloch, Frau Meike Heusel und Frau Maike Ostertag (von links) 
sehr über diesen großartigen Erfolg. 

Frau Tamara Kleß hat bei den German Open der „Erste Westernreiter Union Deutschland e. V.“ 
(EWU) in Rieden-Kreuth bei Amberg in Bayern Ende September 2023 die Deutsche Meisterschaft 
in der Disziplin Western Horsemanship gewonnen. Ebenso wurde sie Vizemeisterin in der 
Disziplin Western Trail und war zudem jeweils unter den Top Ten in den Disziplinen Western 
Riding und Western Pleasure.  

Bürgermeisterin Silke Höflinger gratulierte Frau Tamara Kleß im Rahmen einer von ihrer Familie, 
ihren Freunden und vom Reit- und Fahrverein Walddorfhäslach e.V. am 30.09.2023 ausge-
richteten Gratulationsfeier sehr herzlich und überreichte ihr einen schönen Präsentkorb mit 
Blumenstrauß. Unsere Bürgermeisterin machte zugleich deutlich, daß dies eine herausragende 
Leistung und ein großartiger Erfolg ist und man von der Begabung und Disziplin von Frau Kleß 
sehr beeindruckt und begeistert sei, zumal diese Reitformationen ein hohes Maß an 
Geschicklichkeit, Einfühlungsvermögen und Ausdauer voraussetzen würden. Sie wünschte Frau 
Tamara Kleß weiterhin viel Erfolg und Freude mit diesem schönen Reitsport und sagte: 
„Walddorfhäslach ist sehr stolz auf Sie.“  

Die EWU ist ein moderner Reitsportverband, der den Breiten- und Leistungssport gleichrangig 
vereint. Das Western Horsemanship ist eine Reitdisziplin, bei welcher die Harmonie zwischen 
Reiter*in und Pferd, die Haltung, das Rhythmus-, Balance- und Bewegungsgefühl, das 
gleichmäßig einzuhaltende Tempo sowie die feinen und unsichtbaren Hilfsgebungen bewertet 
werden. 

Herzliche Gratulation an Frau Tamara Kleß  
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Bild: Die Deutsche Meisterin Frau Tamara Kleß (zweite Dame von rechts) mit Präsentkorb und 
Blumenstrauß, die ihr Bürgermeisterin Silke Höflinger (rechts im Bild) im Rahmen der Gratulationsfeier 
sehr herzlich überreicht hat. Auch die Mutter Frau Elisabeth Kleß (Bildmitte) freut sich gemeinsam mit 
ihrem Lebenspartner Herr Herbert Dengler und den drei Vorsitzenden des Reit- und Fahrvereins 
Walddorfhäslach e. V. Frau Katharina Hageloch, Frau Meike Heusel und Frau Maike Ostertag (von links) 
sehr über diesen großartigen Erfolg. 

Frau Tamara Kleß hat bei den German Open der „Erste Westernreiter Union Deutschland e. V.“ 
(EWU) in Rieden-Kreuth bei Amberg in Bayern Ende September 2023 die Deutsche Meisterschaft 
in der Disziplin Western Horsemanship gewonnen. Ebenso wurde sie Vizemeisterin in der 
Disziplin Western Trail und war zudem jeweils unter den Top Ten in den Disziplinen Western 
Riding und Western Pleasure.  

Bürgermeisterin Silke Höflinger gratulierte Frau Tamara Kleß im Rahmen einer von ihrer Familie, 
ihren Freunden und vom Reit- und Fahrverein Walddorfhäslach e.V. am 30.09.2023 ausge-
richteten Gratulationsfeier sehr herzlich und überreichte ihr einen schönen Präsentkorb mit 
Blumenstrauß. Unsere Bürgermeisterin machte zugleich deutlich, daß dies eine herausragende 
Leistung und ein großartiger Erfolg ist und man von der Begabung und Disziplin von Frau Kleß 
sehr beeindruckt und begeistert sei, zumal diese Reitformationen ein hohes Maß an 
Geschicklichkeit, Einfühlungsvermögen und Ausdauer voraussetzen würden. Sie wünschte Frau 
Tamara Kleß weiterhin viel Erfolg und Freude mit diesem schönen Reitsport und sagte: 
„Walddorfhäslach ist sehr stolz auf Sie.“  

Die EWU ist ein moderner Reitsportverband, der den Breiten- und Leistungssport gleichrangig 
vereint. Das Western Horsemanship ist eine Reitdisziplin, bei welcher die Harmonie zwischen 
Reiter*in und Pferd, die Haltung, das Rhythmus-, Balance- und Bewegungsgefühl, das 
gleichmäßig einzuhaltende Tempo sowie die feinen und unsichtbaren Hilfsgebungen bewertet 
werden. 

Herzliche Gratulation an Frau Tamara Kleß  
zur Deutschen Meisterschaft im Western Horsemanship und 

zur Deutschen Vizemeisterschaft im Western Trail 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Die Deutsche Meisterin Frau Tamara Kleß (zweite Dame von rechts) mit Präsentkorb und 
Blumenstrauß, die ihr Bürgermeisterin Silke Höflinger (rechts im Bild) im Rahmen der Gratulationsfeier 
sehr herzlich überreicht hat. Auch die Mutter Frau Elisabeth Kleß (Bildmitte) freut sich gemeinsam mit 
ihrem Lebenspartner Herr Herbert Dengler und den drei Vorsitzenden des Reit- und Fahrvereins 
Walddorfhäslach e. V. Frau Katharina Hageloch, Frau Meike Heusel und Frau Maike Ostertag (von links) 
sehr über diesen großartigen Erfolg. 

Frau Tamara Kleß hat bei den German Open der „Erste Westernreiter Union Deutschland e. V.“ 
(EWU) in Rieden-Kreuth bei Amberg in Bayern Ende September 2023 die Deutsche Meisterschaft 
in der Disziplin Western Horsemanship gewonnen. Ebenso wurde sie Vizemeisterin in der 
Disziplin Western Trail und war zudem jeweils unter den Top Ten in den Disziplinen Western 
Riding und Western Pleasure.  

Bürgermeisterin Silke Höflinger gratulierte Frau Tamara Kleß im Rahmen einer von ihrer Familie, 
ihren Freunden und vom Reit- und Fahrverein Walddorfhäslach e.V. am 30.09.2023 ausge-
richteten Gratulationsfeier sehr herzlich und überreichte ihr einen schönen Präsentkorb mit 
Blumenstrauß. Unsere Bürgermeisterin machte zugleich deutlich, daß dies eine herausragende 
Leistung und ein großartiger Erfolg ist und man von der Begabung und Disziplin von Frau Kleß 
sehr beeindruckt und begeistert sei, zumal diese Reitformationen ein hohes Maß an 
Geschicklichkeit, Einfühlungsvermögen und Ausdauer voraussetzen würden. Sie wünschte Frau 
Tamara Kleß weiterhin viel Erfolg und Freude mit diesem schönen Reitsport und sagte: 
„Walddorfhäslach ist sehr stolz auf Sie.“  

Die EWU ist ein moderner Reitsportverband, der den Breiten- und Leistungssport gleichrangig 
vereint. Das Western Horsemanship ist eine Reitdisziplin, bei welcher die Harmonie zwischen 
Reiter*in und Pferd, die Haltung, das Rhythmus-, Balance- und Bewegungsgefühl, das 
gleichmäßig einzuhaltende Tempo sowie die feinen und unsichtbaren Hilfsgebungen bewertet 
werden. 
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Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie im hinteren Teil.
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Herzliche Einladung zum Indienabend am Freitag, 20.10. 
um 19.30 Uhr im Evang. Gemeindehaus in Walddorf

Wir freuen uns, dass der Leiter von AGAPE in Indien, Vikrant Bhandari 
und seine Frau Ramini, in Walddorfhäslach sind und von ihrer Arbeit 
berichten.

Herzliche Einladung über den Tellerrand zu schauen und sich über die 
aktuelle Situation in Indien und die Arbeit von AGAPE in Indien zu 
informieren. Wir geben Einblicke in die verschiedenen Projekte und 
Arbeitsbereiche und berichten über aktuelle Schwierigkeiten und 
Herausforderungen, aber auch über das, was uns Dankbar macht und 
uns Hoffnung gibt.

 

Sa., 14.10.2023
8.45 bis 11.00 Uhr

Festhalle Pliezhausen
(beim Schulzentrum)

„Entdecke den roten 
Faden deines Lebens“
mit Gabi Sons
aus Flein
Anmeldung bitte sofort, spätestens
jedoch bis Do. 12.10.2023 bei:
- Ingerose Berner, Tel. 07127 71539
- Gitti Rinker, Tel. 07127 34161
oder per Mail: fruehstueck.unteramt@gmail.com
Unkostenbeitrag incl. Frühstück: EUR 7,50

Herzliche Einladung zum Vortragsabend  
von ChC mit gagausischen Gästen  

Dimitrij und Natalia Gotischan
am Sonntag, 15. Oktober 2023 um 19:30 Uhr

im Evang. Gemeindehaus Gniebel,  
Pliezhäuserstr. 3

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie im hinteren Teil.

Herzliche Einladung zum Indienabend 
am Freitag, 20.10. um 19.30 Uhr im 
Evang. Gemeindehaus in Walddorf

Wir freuen uns, dass der Leiter von AGAPE in Indien, 
Vikrant Bhandari und seine Frau Ramini, in 
Walddorfhäslach sind und von ihrer Arbeit berichten.
Herzliche Einladung über den Tellerrand zu schauen 
und sich über die aktuelle Situation in Indien und die 
Arbeit von AGAPE in Indien zu informieren. Wir 
geben Einblicke in die verschiedenen Projekte und 
Arbeitsbereiche und berichten über aktuelle 
Schwierigkeiten und Herausforderungen, aber auch 
über das, was uns Dankbar macht und uns Hoffnung 
gibt.
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Informationen der Gemeindeverwaltung 
Feuerwehr / Rettungsdienst Notruf 112 

 
 

Gemeindeverwaltung Walddorfhäslach 
Telefon 07127/9266-000 
Telefax 07127/9266-001 
 

Postanschrift: Hauptstraße 9 
72141 Walddorfhäslach 

E-Mail: info@walddorfhaeslach.de  
Homepage: http://www.walddorfhaeslach.de 
 
 

1. Rathaus Walddorfhäslach 
Hauptstraße 9  
Telefon Zentrale 9266-000 
Telefax 9266-001 

 

Öffnungszeiten: Mo.-Mi.: 08.00-11.30 Uhr 
 Do.: 07.30-11.30 Uhr 
 Di.: 15.30-18.30 Uhr 
 Fr.: 8:00 – 12:00 Uhr 

 

Bürgeramt 9266-100 
Einwohner-, Ordnungs-, Sozial- und Standesamt, Friedhofswesen) 
Ordnungsamt 9266-103 
Bürgermeisterin (Vorzimmer) 9266-900 
Verwaltungssekretariat 9266-900 
Finanzwesen 9266-200 
Steueramt 9266-203 
Gemeindekasse  
Hauptamt  

9266-202 
9266-300 

Bauamt 9266-400 
Familienbüro (Di. 9:00-12:00 Uhr) 9266-307 
Integrationsmanager 9266-306 
 
2. Ortsverwaltung Häslach 
Dorfstraße 30  
Telefon 9266-120 
Telefax 9266-129 
Bürgeramt 9266-121 
(Einwohner-, Ordnungs-, Sozial- / Standesamt, Friedhofswesen) 
Öffnungszeiten:  
 
 

Di. und Do.08.00-10.00 Uhr 
Di. 14.30-16.00 Uhr 

 
3. Gemeindebücherei OchsoThek 
Rathausgasse 6 9266-130 
Öffnungszeiten: 
 

Di. 14:00-18:30 Uhr 
Mi. 10:00-13:00 Uhr 
Do. 14:00-18:00 Uhr 
Fr. 14:00-18:00 Uhr 

Sa. 10:00-13:00 Uhr 
 (immer jeden 1. Samstag im Monat) 

  
4. Schulen 
Gustav-Werner-Schule 
Grundschule Klassen 3+4 
Gemeinschaftsschule Klassen 5-10 
Nonnengasse 34 
Telefon 9266-700 
Telefax 9266-709 
Ganztagesbetreuung 9266-705 
www.gustav-werner-gemeinschaftsschule.de 
 
Römerwegschule 
Grundschule Klassen 1+2 
Schulstraße 24 9266-710 
Ganztagesbetreuung 9266-715 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Kindergärten 
Kindergarten Walddorf Schönbuchwichtel 
Tiergartenweg 6 9266-800 

  
Kindergarten Walddorf Herdweg  
Herdweg 9 9266-810 
  
Kindergarten Häslach 
Schulstraße 22 

9266-820 
 

 
Waldkindergarten 
bei der Sulzeiche 9266-830 
  
Ev. Kindergarten Walddorf 
Gustav-Werner-Straße 22 
 
 
 

U3 Betreuung (TigeR)  

 
 

34451 
 

  
TigeR Bambini, Brühlstraße 2 9266-840 
  
TigeR Entenbach, Brühlstraße 2 9266-850 
   
TigeR Häslach Dorfstraße 30 
 

9266-870 
 

Krippe Herdweg 9266-870 
Tiger Kunterbunt 
(im Ev. Kindergarten)  
Gustav-Werner-Straße 22 

 
 

9695598 

6. Bauhof, technische Betriebsdienste 

und Gebäudebetreuung 

6.1 Bauhof  9266-500 
E-Mail: bauhof@walddorfhaeslach.com 
Mobil 9266-501 
Bereitschaft 9266-502 
  
6.2 Gebäudebetreuungsdienste 
Gebäude- und Hallenbetreuung 9266-510 
Bereitschaft 9266-514 

Gemeindehalle/Ballspielhalle  
Gemeindehalle 9266-150 
Ballspielhalle 9266-160 
Hallenbetreuung 9266-513 
Bereitschaft 9266-514 
  
6.3 Winterdienst:   
Bauhof Mo.-Fr:   07.00-17.00 Uhr 
Mobil 9266-501 
Bereitschaft 9266-502 
Fa. Schmidt Weissgrün GmbH  07032 / 71728 
Mo.-Fr.: 4.00–07.00 Uhr und 17.00-22.00 Uhr 
Sa., So., Feiertage 5:00 – 22:00 Uhr  
(sowie Schließtage des Bauhof) 
 
6.4 Sport- und Freizeitzentrum Weiherwiesen 
Bereitschaft 9266-514 

  
7. Senioren und Altenpflegewohnheim  
Gustav-Werner-Stift Walddorfhäslach  
Hausleiter Herr Roy Zutavern 
Stuttgarter Str. 9 9231609 
  
8. Sozial- und Diakoniestation 
Pliezhausen-Walddorfhäslach 
Häusliche Pflege/Krankenpflege 
Hauswirtschaft/Betreuung/Familienpflege 
Schulberg 8-14, 72124 Pliezhausen 
Telefon (AB) 80362 
E-Mail: mail@sozialstation-pliezhausen.de 
Bürozeiten: Mo. - Fr.: 08.00-11.00 Uhr 
und nach Vereinbarung Do.:14.00-15.00 Uhr 

 
 
 

 
 

9. Krankenpflegeverein Walddorfhäslach e.V 
Kontaktperson: Herr Wilhelm Brielmann 

Schützenstraße 14 32652 

  
10. Pflegestützpunkt  
Pliezhausen-Walddorfhäslach 
Schulberg 8-14, Pliezhausen 
Ansprechpartner: Frau Andrea Wiese 

Telefon 980015 
E-Mail: pflegestützpunkt@pliezhausen.de 
 
11. Notrufe 
Polizei Reutlingen 
Polizei Pliezhausen 
Polizei 

 
07121 / 9420 
07127 / 7340 

 NOTRUF 110 
Feuerwehr Reutlingen 
Feuerwache Reutlingen 

NOTRUF 112 
07121 / 303-1600 

Feuerwehr Walddorfhäslach  
Gemeindeverwaltung 
Feuerwehrhaus 

07127 / 9266-000 
07127 / 9266-600 

Kameradschaftsraum 
Kommandant  
Stv. Kommandant 

9266-604 
9266-600 
9266-602 

  

  

Krankenhaus RT 07121 / 2000 
Rettungsdienst 112 
Krankentransport RT 07121 / 19222 
 TÜ 07071 / 19222 
  
Telefonseelsorge 07121 / 11101 
Kinderschutzbund RT 07121 / 11103 
Giftnotruf 0761 / 19240 
Wohngiftnotruf 116117 
Krebsinformationsdienst 116117 
Schwanger in Not 116117 
Gewalt gegen Frauen 116117 
kostenfrei, täglich von 8 – 20 Uhr 
  
  
12. Wasserversorgung 
ZV Ammertal-Schönbuchgruppe 
Entstörungsdienst 0800 / 8151815 
24-Std.-Service (Gebührenfrei dt. Inland) 
 
13. FairEnergie GmbH  
Zentrale 
Netzanschlüsse  
Störungsannahme Strom 

07121 / 5823000 
07121 / 5823900 
07121 / 5825211 

 
14. NetzeBW Straßenbeleuchtung 
Störungsstelle 0800 / 3629-477 
  
15. Abfallwirtschaft/Müllabfuhr 
Landkreis Reutlingen  
E-Mail: abfallwirtschaft@kreis-reutlingen.de 
Telefon allgemein 07121 / 4803341 
Abfallberatung 07121 / 4803348 

und 3349 
Sperrmülltelefon 
Behälter und Gebühren 
Behälter nicht geleer? 
 

 
16. Kabelfernsehen  

07121 / 4803399 
07121 / 4803345 

07121 / 916170 

Pyur Tele Columbus AG  
Kaiserin-Augusta-Allee 108 030 / 25777777 
  

17. Forstverwaltung  

E-Mail: f.rupp@kreis-reutlingen.de 
Landratsamt Reutlingen 07121 / 4803221 
Förster Herr Rupp 0151 / 14043933 

 
 

  

 
 

Öffnungszeiten Häckselplatz 
Erreichbarkeit des Betreuungspersonals während der Öffnungszeiten unter der Rufnummer 9266-505 

01. Januar  
bis 28. Februar 

01. März  
bis 15. April 

16. April  
bis 15. September 

16. September  
bis 15. Oktober 

16.Oktober 
bis 30.November 

1.Dezember 
bis 31.Dezember 

  Di 15:00-18:00 Uhr Di 17:00-20:00 Uhr Di 15:00-18:00 Uhr Di 14:00-16:00 Uhr   

  Fr 10:00-12:00 Uhr Fr 10:00-12:00 Uhr Fr 10:00-12:00 Uhr Fr 10:00-12:00 Uhr   

  Fr 15:00-18:00 Uhr Fr 17:00-20:00 Uhr Fr 15:00-18:00 Uhr Fr 14:00-16:00 Uhr   

Sa 11:00-15:00 Uhr Sa 11:00-16:30 Uhr Sa 11:00-16:30 Uhr Sa 11:00-16:30 Uhr Sa 11:00-16:30 Uhr Sa 11:00-15:00 Uhr 
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 16.00 Uhr / 3 € 
 

Zoe & Sturm 
- Mein Traum vom Reiten 
 

Zoe wächst glücklich auf dem Pferdehof ihrer Eltern auf. 
Ihr größter Wunsch ist es, eines Tages Jockey zu werden 
– genau wie ihr Vater. Als aber eines Abends ein Gewitter 
die Pferde verstört, wird Zoe beim Versuch, sie zu 
befreien, schwer verletzt und ist anschließend 
querschnittsgelähmt. Zoe in ein schwarzes Loch der 
Traurigkeit und nichts scheint sie mehr zu begeistern. 
Doch Zoe ist eine Kämpferin und gibt nicht auf. 
Ein einfühlsamer Film, für die ganze Familie. 
Fabelhaft gespielt und in Szene gesetzt. 

 

 

  

  

 

  

 

Die Gemeindeverwaltung lädt herzlich ein zum  
Kinomobil 

14.00 Uhr / 3 € 

Walddorfhäslach 

  
Checker Tobi und die Reise 
zu den fliegenden Flüssen 
   
In Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen 
dreht sich alles um eine geheimnisvolle Schatzkiste, die 
Tobi eines Tages erhält. Doch die Kiste ist verschlossen, 
und nur eine Person hat den Schlüssel: Marina - 
Weltumseglerin und Tobis beste Freundin aus 
Kindertagen. Aber wo steckt sie? Mit der Suche nach ihr 
beginnt auch Tobis neuestes Abenteuer. 
Ein dokumentarischer Abenteuerfilm                                            
zum Staunen, Nachdenken und                                           
Lachen.  

 
 
 
 
Zweites kunterbuntes Kinoabenteuer nach                          
der beliebten Kinderbuchreihe 
von Margit Auer! 
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Az.: 047.19; 500.0 - sw 

 
Unser Bürgerauto steht Ihnen zur Verfügung! 

 

Unser Bürgerauto ist für Sie am 
Dienstag und Donnerstag 
ganztägig und Freitagvormittag für 
örtliche Einkäufe, Arztbesuche, 
physiotherapeutische Termine und 
sonstige Anliegen unterwegs. Sie 
werden von zu Hause abgeholt.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeiten: 
Di. + Do.  von 7:30 – 18:00 Uhr 
Fr.   von 7:30 – 13:30 Uhr 

Bürgerauto 
 07127 / 9266-555 

     
Gemeinde Walddorfhäslach 

 

 

 
Nutzen Sie die Chance einer für Sie kostenlosen Energieerstberatung, die durch die Gemeinde Walddorfhäslach in 
gemeinschaftlicher Kooperation mit der KlimaschutzAgentur im Landkreis Reutlingen für ihre Mitbürgerinnen und Mit-
bürger angeboten wird. Die Beratung erfolgt, unter Einhaltung der Kontakt- und Hygienevorschriften, durch neutrale 
Energieberater und gibt Ihnen praxisorientierte Tipps rund um das Thema Energie 
 
Bitte wenden Sie sich bei weiterem Interesse an die KlimaschutzAgentur im Landkreis Reutlingen, Frau Hipp unter 
Telefonnummer (07121) 1432571, beratung@klimaschutzagentur-rt.de oder Fax 07121 / 1432572. An Hand eines 
Fragebogens wird das gewünschte Beratungsthema näher abgefragt.  
 

Energieberatung durch die Klimaschutzagentur
Nutzen Sie die Chance einer für Sie kostenlosen Energieerstberatung, die durch die Gemeinde Walddorfhäslach 
in gemeinschaftlicher Kooperation mit der KlimaschutzAgentur im Landkreis Reutlingen für ihre Mitbürgerinnen 
und Mitbürger angeboten wird.
Bitte wenden Sie sich bei weiterem Interesse an die KlimaschutzAgentur im Landkreis Reutlingen, Frau Hipp 
unter Telefonnummer (07121) 1432571, beratung@klimaschutzagentur-rt.de oder Fax 07121 / 1432572. An 
Hand eines Fragebogens wird das gewünschte Beratungsthema näher abgefragt.

Der Pflegestützpunkt bietet umfassende Beratung und  
Unterstützung bei der Organisation von Hilfen.
Seit Oktober 2019 ist der Pflegestützpunkt auch in Walddorfhäslach vor Ort. 
Frau Wiese, Leiterin des Pflegestützpunktes ist im Rathaus Walddorfhäslach 
jeden ersten Mittwoch im Monat für Sie da. Die Sprechzeiten sind bei Bedarf von 
08.30 bis 11.30 Uhr und nach Terminvereinbarung, wenn gewünscht sind auch Hausbesuche möglich.
Tel.: 07127-98 0015, Email: pflegestuetzpunkt@pliezhausen.de
Termin ist am Mittwoch, 08. November 2023

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Pflegestützpunkt bietet umfassende Beratung und Unterstützung bei der Organisation 
von Hilfen.  
 
Seit Oktober 2019 ist der Pflegestützpunkt auch in Walddorfhäslach vor Ort. Frau Wiese, 
Leiterin des Pflegestützpunktes ist im Rathaus Walddorfhäslach jeden ersten Mittwoch im 
Monat für Sie da. Die Sprechzeiten sind bei Bedarf von 08.30 bis 11.30 Uhr und nach 
Terminvereinbarung, wenn gewünscht sind auch Hausbesuche edingungen möglich.  
 
Tel.: 07127-98 0015 
Email: pflegestuetzpunkt@pliezhausen.de 
 
Termin ist am Mittwoch, 06. September  2023  
 

Unser Bürgerauto steht Ihnen zur Verfügung!
Unser Bürgerauto ist für Sie am Dienstag und Donnerstag ganztägig 
und Freitagvormittag für örtliche Einkäufe, Arztbesuche, physiothera-
peutische Termine und sonstige Anliegen unterwegs. Sie werden von 
zu Hause abgeholt.

Az.: 047.19; 500.0 - sw 

 
Unser Bürgerauto steht Ihnen zur Verfügung! 

 

Unser Bürgerauto ist für Sie am 
Dienstag und Donnerstag 
ganztägig und Freitagvormittag für 
örtliche Einkäufe, Arztbesuche, 
physiotherapeutische Termine und 
sonstige Anliegen unterwegs. Sie 
werden von zu Hause abgeholt.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeiten: 
Di. + Do.  von 7:30 – 18:00 Uhr 
Fr.   von 7:30 – 13:30 Uhr 

Bürgerauto 
 07127 / 9266-555 

Az.: 047.19; 500.0 - sw 

 
Unser Bürgerauto steht Ihnen zur Verfügung! 

 

Unser Bürgerauto ist für Sie am 
Dienstag und Donnerstag 
ganztägig und Freitagvormittag für 
örtliche Einkäufe, Arztbesuche, 
physiotherapeutische Termine und 
sonstige Anliegen unterwegs. Sie 
werden von zu Hause abgeholt.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeiten: 
Di. + Do.  von 7:30 – 18:00 Uhr 
Fr.   von 7:30 – 13:30 Uhr 

Bürgerauto 
 07127 / 9266-555 

Gemeinde Walddorfhäslach
Kulturkalender 2024 – Terminanmeldungen
Wir bitten alle Vereine und Institutionen uns für die Erstellung 
des Kulturkalenders 2024 ihre Planungen der aufzunehmenden 
Termine bis spätestens 31.10.2023 per E-Mail an die Gemein-
deverwaltung sonja.pfeiffer@walddorfhaeslach.de mitzuteilen. 
Darin sollten folgende Angaben enthalten sein:

Datum – Beginn/Uhrzeit – Veranstaltungsbezeichnung – Veranstaltungsort.

Gerne dürfen Sie uns weitere Informationen oder Texte sowie 
Flyer und Bilder zu den Veranstaltungen zusätzlich übermit-
teln - gerne pflegen wir diese mit in den Kulturkalender auf der 
Homepage ein Textinformationen bitte immer als Text/Textdatei 
(nicht nur Bild) Texte aus Bilder müssen von uns mühevoll und 
zeitaufwendig abgetippt - Textdateien können kopiert werden.

WICHTIG: Hallenbelegungen bitte vorab direkt mit  
Frau Schwinghammer,  

monika.schwinghammer@walddorfhaeslach.de oder  
unter Tel. 07127/9266-103 abklären. 

Vielen Dank. Ihre Gemeindeverwaltung

Sperrung  
Bundesstraße B 464 

Richtung Dettenhausen
Die Bundesstraße B 464 ist im Zeit-
raum vom 04.10.2023 bis 20.10.2023 
im Streckenabschnittsbereich Eck-
bergkreisel bei Dettenhausen und der 
Gemarkung Walddorfhäslach wegen 
Baumfällarbeiten gesperrt. 

Die Sperrung wurde vom Landrat-
samt Tübingen angeordnet. Zum 
Redaktionsschluss des letztwöchi-
gen Mitteilungsblattes lagen der Ge-
meindeverwaltung Walddorfhäslach 
hierüber noch keinerlei Informatio-
nen vor, weshalb bedauerlicherwei-
se auch keine rechtzeitige Mitteilung 
erfolgen konnte.
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Geburtstagsjubilare
Frau Sieglinde Köpf, Schloßhof 1, feiert am Dienstag, 17.10.2023, 
ihren 85. Geburtstag.
Frau Ilse Lange, Industrieweg 1, feiert am Mittwoch, 18.10.2023, 
ihren 85. Geburtstag.
Herr Roland Eberwein, Brühlstraße 42, feiert am Sonntag, 
22.10.2023, seinen 80. Geburtstag.

Unsere Bürgermeisterin Silke Höflinger gratuliert im Namen 
der Gemeinde und persönlich den Jubilarinnen und Jubila-
ren mit ihrem Besuch und der Übergabe des gemeindlichen 
Präsentkorbes und wünscht ihnen alles Gute, viel Gesundheit 
und Wohlergehen.

Frau Beate Gehbauer, Friedhofstraße 7, feiert am Dienstag, 
17.10.2023, ihren 70. Geburtstag.

Wir gratulieren im Namen unserer Bürgermeisterin Silke Höf-
linger und der Gemeinde unserer Jubilarin sehr herzlich und 
wünschen ihr alles Gute, viel Gesundheit und Wohlergehen.

 
Standesamt Walddorfhäslach
Geburt
10.08.2023 Luan Bonfiglio, Sohn von Yasemin Bonfiglio geb. 
Yurtseven und Antonio Bonfiglio, Unter dem Weiler 16, Häslach
11.09.2023 Dilan Meral, Sohn von Sabrina Meral geb. Bihari-
ová und Uğur Meral, Ringstraße 2, Häslach 

Hinweis: Standesamtliche Mitteilungen können nur aufgrund 
schriftlicher Zustimmung veröffentlicht werden.

Ärztlicher Notfalldienst
Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochenenden und Feier-
tagen und außerhalb der Sprechstundenzeiten: Kostenfreie 
Rufnummer 116117
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - Kostenfreie On- 
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinder-
ärzten, nur für gesetzlich Versicherte unter 0711/96589700 oder 
docdirekt.de
Öffnungszeiten Notfallpraxis Klinik Reutlingen 8.00 bis 22.00 Uhr

Zahnärztlicher Notfalldienst
Freitag ab 14.00 Uhr und
Samstag/Sonntag von 10.00-11.00 Uhr und von 16.00-17.00 Uhr 
zu erfragen unter Telefon 01805/911640

Tierärztlicher Sonntagsdienst
Wenn der Haustierarzt nicht erreichbar ist, wenden Sie sich  
bitte an den Notfall- und Bereitschaftsdienst Tübingen unter der  
Tel. 07071/365525.
Jedes Wochenende und wenn ihr Tierarzt nicht erreichbar ist:  
Tierarztpraxis Oberscheid, Pliezhausen, Greutstraße 8, Tel. 07127/7427.

Apothekenbereitschaft
Außerhalb der gesetzlichen Ladenschlusszeiten fällt eine Not- 
dienstgebühr an. Es werden nur ärztliche Rezepte beliefert und 
dringend benötigte Medikamente abgegeben.

Donnerstag, 12.10.2023 
Mühlen-Apotheke Betzingen Tel.: 07121 - 9 13 90
Steinachstr. 9, 72770 Reutlingen (Betzingen)
Süd Apotheke Mache Reutlingen Tel.: 07121 - 9 25 40
Ringelbachstr. 88, 72762 Reutlingen (Ringelbach)

Freitag, 13.10.2023 
Apotheke am Tübinger Tor Tel.: 07121 - 33 99 51
Katharinenstr. 28, 72764 Reutlingen (Innenstadt)
Linden-Apotheke Wannweil Tel.: 07121 - 5 42 32
Hauptstr. 31, 72827 Wannweil

Samstag, 14.10.2023 
Bahnhof-Apotheke Metzingen Tel.: 07123 - 1 42 52
Schönbeinstr. 20, 72555 Metzingen
Römerschanz-Apotheke Tel.: 07121 - 32 05 66
Gustav-Groß-Str. 2, 72760 Reutlingen (Römerschanze)

Sonntag, 15.10.2023 
Apotheke im E-Center Reutlingen Tel.: 07121 - 37 29 30
Emil-Adolff-Str. 21, 72760 Reutlingen (Nord)
Apotheke Neckarburg Tel.: 07127 - 23 72 20
Karlstr. 1, 72654 Neckartenzlingen
Hauff-Apotheke Lichtenstein Tel.: 07129 - 9 26 70
Wilhelmstr. 16, 72805 Lichtenstein (Unterhausen)

Montag, 16.10.2023 
Apotheke in der Römerstraße Tel.: 07121 - 9 61 32 60
Römerstr. 145, 72793 Pfullingen
Steinach-Apotheke Reutlingen Tel.: 07121 - 5 47 91
Steinachstr. 23, 72770 Reutlingen (Betzingen)

Dienstag, 17.10.2023 
Leinsbach-Apotheke Eningen Tel.: 07121 - 88 01 51
Bahnhofstr. 19, 72800 Eningen unter Achalm
Roßberg-Apotheke Gönningen Tel.: 07072 - 9 18 50
Hauptstr. 40, 72770 Reutlingen (Gönningen)

Mittwoch, 18.10.2023 
Apotheke Mittelstadt Tel.: 07127 - 7 11 66
Neckartenzlinger Str. 42, 72766 Reutlingen (Mittelstadt)
Stadt-Apotheke Metzingen Tel.: 07123 - 13 42
Hindenburgstr. 1, 72555 Metzingen
Stadt-Apotheke Pfullingen Tel.: 07121 - 7 10 30
Kirchstr. 3, 72793 Pfullingen

Donnerstag, 19.10.2023 
Alb-Apotheke Sonnenbühl Tel.: 07128 - 23 34
Erpfinger Str. 4, 72820 Sonnenbühl (Undingen)
Mühlen-Apotheke Betzingen Tel.: 07121 - 9 13 90
Steinachstr. 9, 72770 Reutlingen (Betzingen)
Sonnen-Apotheke Dettingen Tel.: 07123 - 9 73 30
Uracher Str. 23, 72581 Dettingen an der Erms

Familienbüro
Familienbüro Gemeindeverwaltung Walddorfhäslach
In unserem Denkmalgebäude „Ochsen“, Rathausgasse 6, ist 
im 1. OG unser Familienbüro der Gemeindeverwaltung Wald-
dorfhäslach eingerichtet.
Das Familienbüro ist eine Anlaufstelle für Informationen rund 
um das Thema Familie und für die Vernetzung mit anderen 
Familien, Vereinen und Organisationen in unserer Gemeinde. 
Ansprechpartnerin des Familienbüros ist Frau Bianca Hristea, 
Sozialpädagogin B. A. (DHBW). Sie wird voraussichtlich jeden 
Dienstag in der Rathausgasse 6 im ersten Stock anwesend 
sein. Zudem ist sie telefonisch unter der Rufnummer (07127) 
9266-307 sowie per E-Mail-Nachricht unter bianca.hristea@
walddorfhaeslach.de zu erreichen.
Die Bürozeiten des Familienbüros sind wie folgt:
Jeden Dienstagvormittag 9:00 – 12:00 Uhr sowie
an folgenden Dienstagnachmittagen;; 
17.10.2023, 24.10.2023, 07.11.2023, 14.11.2023, 05.12.2023 
von 16:15 - 17:45 Uhr

Fundsache
Im Bürgerbüro Walddorf wurde ein Autoschlüssel abgegeben.
Die Eigentümer können sich jeweils während der üblichen 
Dienststunden bzw. unter Tel. 9266-100 näher erkundigen.
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Gemeindebücherei 
OchsoTHEK 
Walddorfhäslach 
Rathausgasse 6 
72141 Walddorfhäslach 
Telefon: 07127 9266-130 
E-Mail: ochsothek@walddorfhaeslach.de 

Homepage: www.ochsothek.de 

Öffnungszeiten 

Dienstag: 14.00 - 18.30 Uhr 
Mittwoch: 10.00 - 13.00 Uhr 
Donnerstag: 14.00 - 18.00 Uhr 
Freitag: 10.00 - 13.00 Uhr und 

14.00 - 17.00 Uhr 
Samstag: 10.00 - 13.00 Uhr 

( jeden 1. Samstag im Monat) 

 

Aktuelle Verkehrsbeeinträchtigungen in der Gemeinde 

Betroffene Straße(n) Umfang der Maßnahme Umleitung Voraussichtlicher Zeitraum Anlass

Haidlinsgasse Vollsperrung – Bushaltestellen 
verlegt in den Talbrunnenweg Beschilderung 21.08.2023 – 19.11.2023

Neubau Haidlinsgasse
Erneuerung Wasserleitung und 
Straßenbau

Parkplätze beim 
Ärztehaus / Physiosana

Durch die Vollsperrung der 
Haidlinsgasse sind die Park-
plätze nicht anfahrbar

Beschilderung 21.08.2023 – 19.11.2023
Neubau Haidlinsgasse
Erneuerung Wasserleitung und 
Straßenbau

Forststraße Gebäude 6 Halbseitige Sperrung Beschilderung 22.09.2023 – 24.10.2023
Tagsüber von 8:00 – 17:00 h Landschaftgartenbauarbeiten

Turmstraße Höhe Restaurant
Halbseitige Sperrung wechsel-
seitig und Vollsperrung auf 
dem angrenzenden Weg 

Beschilderung 02.10.2023 – 27.10.2023 ZAS Verbau im Auftrag 
von Fairnetz

Zollernblickstraße 2-4 Halbseitige Sperrung, Geh-
wegsperrung Beschilderung 20.09.2023 – 22.12.2023 Stellung Baukran

Fußweg an der Gustav-Werner-
Schule Vollsperrung Beschilderung 04.09.2023 – 08.12.2023 Sanierung Schulgebäude

Hauptstraße / Weihergasse Vollsperrung Gehweg Beschilderung 09.10.2023 – 20.10.2023 LWL Verkabelung Tiefbau

Landstraße 19 Vollsperrung Gehweg
Halbseite Fahrbahnsperrung Beschilderung 09.10.2023 – 27.10.2023 Stromleitungsarbeiten

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Eingang einer verkehrsrechtlichen Anordnung nach Redaktionsschluss eine Veröffentlichung nicht mehr rechtzeitig erfol-
gen kann. Wir bitten deshalb um Ihr Verständnis.

Ihr Ordnungsamt

Öffnungszeiten Bürgeramt Rathaus  
Walddorfhäslach
Bürgeramt Rathaus Walddorfhäslach, Hauptstraße 9, 
72141 Walddorfhäslach, Erdgeschoß
buergerbuero@walddorfhaeslach.de, Rufnummer (07127) 9266-000

Montag, Dienstag und Mittwoch  8:00 bis 11:30 Uhr
Donnerstag  7:30 bis 11:30 Uhr
Dienstagnachmittag  15:30 bis 18:30 Uhr
Freitag  8:00 bis 12:00 Uhr
Frau Birgit Kimmerle (-102) , Frau Rita Lavenia (-101), Frau 
Claudia Schmidt, Frau Lisa Hummel (-105), Frau Monika 
Schwinghammer (-103)

Öffnungszeiten Bürgeramt Ortsverwaltung 
Häslach
Bürgeramt Ortsverwaltung Häslach, Dorfgemeinschafts-
haus, Dorfstraße 30, 72141 Walddorfhäslach
buergerbuero-ov@walddorfhaeslach.de, Frau Anke Schaal, 
Rufnummer (07127) 9266-120
Dienstag  8:00 bis 10:00 Uhr
 14:30 bis 16:00 Uhr
Donnerstag  8:00 bis 10:00 Uhr

Sprechzeiten Bürgermeisterin Silke Höflinger
Offene Bürgersprechzeiten unserer Bürgermeisterin (silke.
hoeflinger@walddorfhaeslach.de) finden jeweils dienstags 
im Dorfgemeinschaftshaus in Häslach, Dorfstraße 30, von 
14:30 – 15:30 Uhr und im Rathaus Walddorfhäslach, Haupt-
straße 9, von 16:00 – 18:30 Uhr statt. Anmeldungen hierfür 
werden entgegengenommen. Gesonderte Termine außer-
halb der Sprechzeit können jederzeit vereinbart werden. 

Zentrale Dienste und Innere Organisation
Verwaltungssekretariat@walddorfhaeslach.de, Rufnummer 
(07127) 9266-900, Frau Ute Braun (-903), Frau Sonja Pfeiffer 
(-901), Frau Kerstin Schmid (-902), Frau Senem Ünal (-904).
Darüber hinaus erreichen Sie unsere einzelnen Ämter unter 
folgenden E-Mail-Anschriften sowie über die jeweiligen Ruf-
nummern unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Sie 
bitte der Homepage entnehmen: Bauamt@walddorfhaes-
lach.de; Ordnungsamt@walddorfhaeslach.de; Hauptamt@ 
walddorfhaeslach.de; Steueramt@walddorfhaeslach.de; 
Kasse@walddorfhaeslach.de; Kaemmerei@walddorfhaes-
lach.de.
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Bebauungsplan "Brühl und Untere Gasse 
- Änderung für die Grundstücke Flst. Nrn. 
1261/1 und 1262"
______________________________________________________

Öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans 
"Brühl und Untere Gasse - Änderung für die Grundstücke 
Flst. Nrn. 1261/1 und 1262"nach § 74 Abs. 6 LBO i. V. m. § 
3 Abs. 2 BauGB vom 20.10.2023 bis 20.11.2023.
Der Gemeinderat der Gemeinde Walddorfhäslach hat in öffent-
licher Sitzung am 28.09.2023 den Entwurf des Bebauungsplans 
"Brühl und Untere Gasse - Änderung für die Grundstücke 
Flst. Nrn. 1261/1 und 1262" Gemeinde Walddorfhäslach, Ge-
markung Walddorf gebilligt und der öffentlichen Auslegung des 
Planentwurfs nach § 74 Abs. 6 Landesbauordnung i. V. m. § 3 
Abs. 2 Baugesetzbuch zugestimmt.

Das Plangebiet wird wie in der nachfolgenden Planzeichnung 
dargestellt begrenzt:

 
Bebauungsplan "Brühl und Untere Gasse - Änderung für die Grundstücke Flst. Nrn. 
1261/1 und 1262" 
 
Öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans "Brühl und Untere Gasse - 
Änderung für die Grundstücke Flst. Nrn. 1261/1 und 1262"nach § 74 Abs. 6 LBO i. V. 
m. § 3 Abs. 2 BauGB vom 20.10.2023 bis 20.11.2023. 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Walddorfhäslach hat in öffentlicher Sitzung am 28.09.2023 
den Entwurf des Bebauungsplans "Brühl und Untere Gasse - Änderung für die Grund-
stücke Flst. Nrn. 1261/1 und 1262" Gemeinde Walddorfhäslach, Gemarkung Walddorf ge-
billigt und der öffentlichen Auslegung des Planentwurfs nach § 74 Abs. 6 Landesbauordnung 
i. V. m. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch zugestimmt. 
 
Das Plangebiet wird wie in der nachfolgenden Planzeichnung dargestellt begrenzt: 
 

 
 
Abdruck: Geltungsbereich des Bebauungsplans "Brühl und Untere Gasse - Änderung für die 
Grundstücke Flst. Nrn. 1261/1 und 1262" 
 
Auslegung: 
Der Entwurf des Bebauungsplans liegt mit der Begründung vom 20.10.2023 bis 20.11.2023 
im Rathaus Walddorfhäslach, Hauptstraße 9, 2. Obergeschoss, Zimmer 8, 72141 Walddorf-
häslach, während der üblichen Öffnungszeiten, aus. 
 
Hinweise: 
Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger können während der Auslegungsfrist, also bis einschließ-
lich 20.11.2023, die Planunterlagen einsehen, diese mit Vertretern der Gemeinde erörtern 
und Stellungnahmen schriftlich oder mündlich zur Niederschrift während der Dienststunden 
bei der Gemeindeverwaltung Walddorfhäslach abgeben oder schriftlich an die Gemeinde-

Abdruck: Geltungsbereich des Bebauungsplans "Brühl und 
Untere Gasse - Änderung für die Grundstücke Flst. Nrn. 1261/1 
und 1262"

Auslegung:
Der Entwurf des Bebauungsplans liegt mit der Begründung 
vom 20.10.2023 bis 20.11.2023 im Rathaus Walddorfhäslach, 
Hauptstraße 9, 2. Obergeschoss, Zimmer 8, 72141 Walddorf-
häslach, während der üblichen Öffnungszeiten, aus.

Hinweise:
Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger können während der Ausle-
gungsfrist, also bis einschließlich 20.11.2023, die Planunterla-
gen einsehen, diese mit Vertretern der Gemeinde erörtern und 
Stellungnahmen schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 
während der Dienststunden bei der Gemeindeverwaltung 
Walddorfhäslach abgeben oder schriftlich an die Gemeinde-
verwaltung Walddorfhäslach (Anschrift siehe oben) senden. 
Bei schriftlich vorgebrachten Stellungnahmen sollte die voll-
ständige Anschrift der Beteiligten angegeben werden. Es wird 
darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschluss-fassung über den Bebauungs-
plan unberücksichtigt bleiben können.
Ein Normenkontrollantrag gemäß § 47 VwGO ist unzulässig, 
wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen gel-

tend macht, die sie im Rahmen dieser öffentlichen Auslegung 
nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte 
geltend machen können.

Über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentli-
chen Auswirkungen der Planung können sich alle Mitbürge-
rinnen und Mitbürger ab 20.10.2023 informieren.

Gez.:
Silke Höflinger
Bürgermeisterin 

Bericht „Aus dem Gemeinderat“ der Sitzung 
vom 28.09.2023
Am 28.09.2023 hat im Kameradschaftsraum des Feuerwehr-
hauses ab 18:00 Uhr eine öffentliche Gemeinderatssitzung 
stattgefunden. Bürgermeisterin Silke Höflinger begrüßte hier-
zu sehr herzlich die Damen und Herren Gemeinderätinnen 
und Gemeinderäte, die Mitbürgerinnen und Mitbürger und die 
Presse.

1. Bekanntgaben aus letzter nicht öffentlicher Sitzung
Bürgermeisterin Silke Höflinger hat bekannt gegeben, dass 
die nichtöffentlichen Beschlüsse der letzten nichtöffentlichen 
Sitzungen am 27.07.2023 und 07.09.2023 im Rahmen der Sit-
zung im Oktober 2023 mitgeteilt werden.

2. Gemeindeentwicklung – Regional- und Bauleitpla-
nung, Klima- und Umweltschutz und Landschaftspflege
•  Biotopverbundplanung (Ausbau gem. § 22 NatSchG bis 

2030)
- Sachstandsbericht
- Gemeinderatsinformation
Auf Grundlage der gesetzlichen Rahmenbedingungen sind die 
Kommunen verpflichtet, eine Biotopverbundplanung durch-
zuführen. Über die allgemeinen Grundsätze wurde zuletzt im 
Rahmen der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 28.07.2022 
referiert. Die Biotopverbundplanung wird vom Land Baden-
Württemberg mit 90% der entstehenden Planungskosten ge-
fördert. Die Gemeinde Walddorfhäslach hat die Ausschreibung 
und Vergabe der Biotopverbundplanung unter Einhaltung der 
Förderkriterien bereits im vergangenen Jahr durchgeführt. 
Hierbei wurde das Faching.-Büro StadtLandFluss, Nürtin-
gen, mit dem wirtschaftlichsten Angebot in Höhe von brutto 
60.149,86 Euro beauftragt. Im Rahmen der öffentlichen Sitzung 
am 28.09.2023 soll ein Überblick über den aktuellen Sachstand 
der Biotopverbundplanung Walddorfhäslach erfolgen. Hierzu 
wurde das Ing.-Büro StadtLandFluss eingeladen. Der Gemein-
derat hat den Inhalt der Gemeinderatsdrucksache und den 
Vortrag zur Kenntnis genommen. Die Vortragsinhalte werden 
mit einigen Präsentationsfolien wie folgt wiedergegeben:

Bericht „Aus dem Gemeinderat“ der Sitzung vom 28.09.2023 
 
Am 28.09.2023hat im Kameradschaftsraum des Feuerwehrhauses ab 18:00 Uhr eine 
öffentliche Gemeinderatssitzung stattgefunden. Bürgermeisterin Silke Höflinger 
begrüßte hierzu sehr herzlich die Damen und Herren Gemeinderätinnen und 
Gemeinderäte, die Mitbürgerinnen und Mitbürger und die Presse.  
 
1. Bekanntgaben aus letzter nicht öffentlicher Sitzung 
 
Bürgermeisterin Silke Höflinger hat bekannt gegeben, dass die nichtöffentlichen 
Beschlüsse der letzten nichtöffentlichen Sitzungen am 27.07.2023 und 07.09.2023 im 
Rahmen der Sitzung im Oktober mitgeteilt werden.   
 
 
2. Gemeindeentwicklung – Regional- und Bauleitplanung, Klima- und 
Umweltschutz und Landschaftspflege  
 Biotopverbundplanung (Ausbau gem. § 22 NatSchG bis 2030) 
- Sachstandsbericht  
- Gemeinderatsinformation 
 
Auf Grundlage der gesetzlichen Rahmenbedingungen sind die Kommunen 
verpflichtet, eine Biotopverbundplanung durchzuführen. Über die allgemeinen 
Grundsätze wurde zuletzt im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 
28.07.2022 referiert. Die Biotopverbundplanung wird vom Land Baden-Württemberg 
mit 90% der entstehenden Planungskosten gefördert. Die Gemeinde Walddorfhäslach 
hat die Ausschreibung und Vergabe der Biotopverbundplanung unter Einhaltung der 
Förderkriterien bereits im vergangenen Jahr durchgeführt. Hierbei wurde das Faching.-
Büro StadtLandFluss, Nürtingen, mit dem wirtschaftlichsten Angebot in Höhe von 
brutto 60.149,86 Euro beauftragt (Gemeinderatssitzung am 28.07.2022). Im Rahmen 
der öffentlichen Sitzung am 28.09.2023 soll ein Überblick über den aktuellen 
Sachstand der Biotopverbundplanung Walddorfhäslach erfolgen. Hierzu wurde das 
Ing.-Büro StadtLandFluss eingeladen. Der Gemeinderat hat den Inhalt der 
Gemeinderatsdrucksache und den Vortrag zur Kenntnis genommen. Die 
Vortragsinhalte werden mit einigen Präsentationsfolien wie folgt wiedergegeben:  
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3. Gemeindeentwicklung – Breitbandinfrastruktur / 
Schnelles Internet / Glasfaserausbau
•  Breitbandausbau in den geförderten Gebietsbereichen 

„Weiß- und Grauflecken, Schulen und Gewerbegebiete“
- Bürgerversammlung am 05.10.2023
- Festlegung Mittelabflußplan
- POP-Standorte
- Netzbetrieb – Gründung Betrieb gewerblicher Art (BgA)
-  Gemeinderatsinformation und Beratung und Beschluß-

fassung

Bürgermeisterin Silke Höflinger verwies einführend auf die 
bereits im Gemeindeamtsblatt und auf der Gemeindehome-
page veröffentlichte Bürgerversammlung zu obigem Thema, 
verbunden mit der herzlichen Einladung zu dieser wichtigen 
Informationsveranstaltung. Des Weiteren stellte sie die POP-
Standorte für die Verbindung des Backbone-Netzes (über-
geordnetes Glasfasernetz, durch welches alle kommunalen 
Glasfasernetze miteinander verbunden werden) mit dem zu-
künftig örtlichen Glasfasernetz vor. Die POP-Standorte sind 
wichtige, überörtliche und örtliche Breitbandnetzverteilungs-
zentralen und wurden bereits zu Beginn der gemeindlichen 
Grundsatzplanung von POP-Standorten, die landkreisweit für 
die Zusammenführung überörtlicher Breitbandnetze im Jahre 
2017 durchgeführte wurde, im Gemeinderat vorgestellt und 
beschlossen. Im Rahmen des aktuellen Breitbandausbaues 
Walddorfhäslach geht es nun im die Detailplanung der bauli-
chen Anlagen auf den bereits festgelegten POP-Standorten.

Der Standort im Sport- und Freizeitzentrum ist grundsätzlich 
unproblematisch und wird infolge der bestehenden Einfrie-
dung und Parkplatzsituation so, wie in Anlage dargestellt, 
angeordnet:

3. Gemeindeentwicklung – Breitbandinfrastruktur / Schnelles Internet / 
Glasfaserausbau 
 Breitbandausbau in den geförderten Gebietsbereichen „Weiß- und 

Grauflecken, Schulen und Gewerbegebiete“ 
- Bürgerversammlung am 05.10.2023  
- Festlegung Mittelabflußplan  
- POP-Standorte  
- Netzbetrieb – Gründung Betrieb gewerblicher Art (BgA) 
- Gemeinderatsinformation und Beratung und Beschlußfassung  
 
Bürgermeisterin Silke Höflinger verwies einführend auf die bereits im 
Gemeindeamtsblatt und auf der Gemeindehomepage veröffentlichte 
Bürgerversammlung zu obigem Thema, verbunden mit der herzlichen Einladung zu 
dieser wichtigen Informationsveranstaltung. Des Weiteren stellte sie die POP-
Standorte für die Verbindung des Backbonenetzes (übergeordnetes Glasfasernetz, 
durch welches alle kommunalen Glasfasernetze miteinander verbunden werden) mit 
dem zukünftig örtlichen Glasfasernetz vor. Die POP-Standorte sind wichtige, 
überörtliche und örtliche Breitbandnetzverteilungszentralen und wurden bereits zu 
Beginn der gemeindlichen Grundsatzplanung von POP-Standorten, die landkreisweit 
für die Zusammenführung überörtlicher Breitbandnetze im Jahre 2017 durchgeführte 
wurde, im Gemeinderat vorgestellt und beschlossen. Im Rahmen des aktuellen 
Breitbandausbaues Walddorfhäslach geht es nun im die Detailplanung der baulichen 
Anlagen auf den bereits festgelegten POP-Standorte.  
 
Der Standort im Sport- und Freizeitzentrum ist grundsätzlich unproblematisch und wird 
infolge der bestehenden Einfriedung und Parkplatzsituation so, wie in Anlage 
dargestellt, angeordnet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Beim Standort auf dem Gemeindegrundstück Flst. 6349 geht 
es vor allem darum, daß die bauliche Anlage mit einer Länge 
von 6,0 Meter und einer Tiefe von 3,0 Meter als Grenzbau 
errichtet werden kann und daher eine maximale Wandhöhe 
von 2,50 Meter aufweisen darf, was zwischenzeitlich von Pla-
nungsseite her auch gewährleistet wird.

Beim Standort auf dem Gemeindegrundstück Flst. 6349 geht es vor allem darum, daß 
die bauliche Anlage mit einer Länge von 6,0 Meter und einer Tiefe von 3,0 Meter als 
Grenzbau errichtet werden kann und daher eine maximale Wandhöhe von 2,50 Meter 
aufweisen darf, was zwischenzeitlich von Planungsseite her auch gewährleistet wird. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anordnung der Anlage sollte im rückwärtigen Eckbereich des Grundstückes 
erfolgen, damit so wenig Grundstücksfläche als möglich hierfür verwendet werden 
muß. Durch die ebenfalls im Eckbereich bestehende Garage, welche von den 
Grundstückspächtern genutzt wird, könnte sich dies als schwierig erweisen, weshalb 
mit den Pächtern hierüber noch gesprochen werden muß (bestehen alternative 
Nutzungsmöglichkeiten im verpachteten Gebäude für die Unterbringung der in der 
Garage gelagerten Utensilien).  
 
Im Anschluß an die von Bürgermeisterin Höflinger erfolgte Vorstellung hat das Ing.-
Büro Breitbandberatung BW den unter Berücksichtigung der fördertechnischen 
Mittelabrufe möglichen finanziellen Mittelabflußplan für die kommenden zwei Jahre 
dargelegt. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß die Gemeinde monatliche 
Abschlagszahlungen i. H. von brutto rund 730.000 Euro zur Zahlung zu leisten hat. 
Zugleich bedarf es eines entsprechend zeitnahen Fördemittelabrufes, damit ein 
bilanzieller Ausgleich geschaffen werden kann. Der Breitbandausbau wird in Form 
eines Betriebes gewerblicher Art mit Vorsteuerabzug geführt, so daß auch die 
Vorsteuer erstattet wird.   
 
Der Gemeinderat folgende Beschlüsse gefasst: Der Gemeinderat nimmt die 
Informationen über die am 05.10.2023 stattfindende Bürgerversammlung zur Kenntnis 
und ist hierzu sehr herzlich eingeladen. Der Gemeinderat bestätigt der Form halber 
nochmal die in der Drucksache dargestellten POP-Standorte. Der Gemeinderat stimmt 
dem finanziellen Mittelabflußplan zu, sofern dieser mit dem noch zu beschließenden 
Haushaltsplan für das Jahr 2024 in Einklang zu bringen ist.  
 
  

Die Anordnung der Anlage sollte im rückwärtigen Eckbereich 
des Grundstückes erfolgen, damit so wenig Grundstücks-
fläche als möglich hierfür verwendet werden muß. Durch die 
ebenfalls im Eckbereich bestehende Garage, welche von 
den Grundstückspächtern genutzt wird, könnte sich dies als 
schwierig erweisen, weshalb mit den Pächtern hierüber noch 
gesprochen werden muß (bestehen alternative Nutzungsmög-
lichkeiten im verpachteten Gebäude für die Unterbringung der 
in der Garage gelagerten Utensilien).

Im Anschluß an die von Bürgermeisterin Höflinger erfolgte 
Vorstellung hat das Ing.-Büro Breitbandberatung BW den 
unter Berücksichtigung der fördertechnischen Mittelabrufe 
möglichen finanziellen Mittelabflußplan für die kommenden 
zwei Jahre dargelegt. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß die 
Gemeinde monatliche Abschlagszahlungen i. H. von brutto 
rund 730.000 Euro zur Zahlung zu leisten hat. Zugleich bedarf 
es eines entsprechend zeitnahen Fördemittelabrufes, damit 
ein bilanzieller Ausgleich geschaffen werden kann. Der Breit-
bandausbau wird in Form eines Betriebes gewerblicher Art mit 
Vorsteuerabzug geführt, so daß auch die Vorsteuer erstattet 
wird.

Der Gemeinderat hat folgende Beschlüsse gefasst: Der Ge-
meinderat nimmt die Informationen über die am 05.10.2023 
stattfindende Bürgerversammlung zur Kenntnis und ist hierzu 
sehr herzlich eingeladen. Der Gemeinderat bestätigt der Form 
halber nochmals die in der Drucksache dargestellten POP-
Standorte. Der Gemeinderat stimmt dem finanziellen Mittel-
abflußplan zu, sofern dieser mit dem noch zu beschließenden 
Haushaltsplan für das Jahr 2024 in Einklang zu bringen ist.

4. Gemeindeentwicklung – Verkehrswesen – Öffentlicher 
Fußgänger- und Radverkehr
• Radverkehrsverbindung Walddorfhäslach – Reutlingen
-  Antrag der Gemeinde Walddorfhäslach im Rahmen der 

Fortschreibung der Radverkehrskonzeption 2022-2024 
des Landkreises Reutlingen auf Herstellung einer ein-
fachen und verkehrssicheren Hauptradwegeverbindung

- Vorstellung des ersten Maßnahmenkataloges
- Beratung und Beschlußfassung
Mit der Beratung in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 
29.06.2023 wurde zusammengefasst dargelegt, daß Bürger-
meisterin Höflinger im Rahmen der Fortschreibung der Rad-
konzeption 2020-2024 des Landkreises Reutlingen den ge-
meindlichen Antrag auf Herstellung bzw. Verbesserung des 
Radwegenetzes von Walddorfhäslach nach Reutlingen sowie 
über Dettenhausen nach Tübingen gestellt hat.
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Grund hierfür ist vor allem die Tatsache, daß durch die E-Bike-
Entwicklung zunehmend mehr Personen mit dem Fahrrad zu 
ihrem Arbeitsplatz fahren, zumal die Höhenunterschiede des 
Rückweges vom Neckartal nach Walddorfhäslach mit dem E-
Bike leichter zu überwinden sind.

Bei dem gemeindlichen Antrag geht es um eine eindeutige 
Ausweisung gut und verkehrssicher befahrbarer Haupt-Rad-
wege nach Reutlingen und Tübingen und eine nach Möglichkeit 
durchgängige Ausweisung von Radstreifen auf den Verkehrs-
straßen, so wie diese bspw. bereits in Reutlingen-Altenburg 
und teilweise auch in Reutlingen-Rommelsbach bestehen. Da-
rüber hinaus bedarf es radsicherer Querungshilfen wie bspw. 
bei der Querung der Bundesstraße B 297 (Pliezhausen-Rüb-
garten und Reutlingen-Altenburg).

Die Bürgermeisterin hat auch in ihrer Funktion als Kreisrätin im 
Rahmen von Ausschusssitzungen für technische Fragen und 
Umwelt (AtU) darum gebeten, sich diesem Thema bitte zeit-
nah anzunehmen, damit der Umsetzungsprozess beschleunigt 
wird, was nun auch in ersten Schritten erfolgt ist. Das Kreis-
straßenbauamt hat das für den Bereich Radverkehrsplanung 
beauftragte Planungsbüro Pro-cyCL, Pfalzgrafenweiler, mit der 
weiteren Detailplanung der Ausweisung eines Hauptradwe-
ges von Walddorfhäslach nach Reutlingen beauftragt. Aktuell 
liegen Radwegeausweisungen in Verbindung mit verkehrs-
rechtlichen Maßnahmen für die Gemeinde Walddorfhäslach 
vor. Wichtig ist jedoch, daß auch die Fortsetzung eines solchen 
Haupt-Radweges in der Nachbargemeinde Pliezhausen und 
den daran anschließenden Stadtteilen Altenburg, Oferdin-
gen und Rommelsbach der Stadt Reutlingen eindeutig und 
verkehrssicher ausgewiesen wird, bestenfalls durch einen 
Radstreifen auf den Verkehrshauptverbindungstrassen. Dies 
wurde der Planungsabteilung des Kreisstraßenbauamtes mit-
geteilt, denn die Maßnahmen in der eigenen Gemeinde sind 
sicherlich problemlos und zeitnah umsetzbar.

Im Hinblick auf die gemeindliche Antragstellung bezüglich der 
Herstellung eines Hauptverkehrsradweges von Walddorfhäs-
lach nach Dettenhausen ist anzumerken, daß es hierbei um 
die Fortführung des auf der Gemarkung Dettenhausen vom 
Landkreis Tübingen bereits hergestellten Radweges geht.

Im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatssitzung hat das 
Kreisstraßenbauamt Reutlingen über den aktuellen Sachstand 
und den weiteren zeitlichen Verfahrensablauf berichtet. Zu-
nächst sollen in Walddorfhäslach entsprechende Beschilderun-
gen für eine Hauptradwegetrasse beauftragt werden. Der Tras-
senverlauf führt von Häslach parallel der Kreisstraße über die 
Heerstraße in Walddorf bis nach Pliezhausen-Gniebel. Ebenso 
soll von der Straße Pfädle eine Ausweisung über das Gewerbe-
gebiet Bullenbank nach Pliezhausen-Gniebel erfolgen.

Das Kreisstraßenbauamt hat mitgeteilt, daß es nun in der 
Nachbargemeinde Pliezhausen die Ausweisung eines Haupt-
radweges ermitteln und prüfen werde, um den Antrag der Ge-
meinde Walddorfhäslach fortführen zu können.

Der Gemeinderat hat folgende Beschlüsse gefasst:
1.  Der Gemeinderat stimmt der vorgestellten Maßnahmenum-

setzung in der Gemeinde Walddorfhäslach für die Auswei-
sung eines Hauptverbindungsradweges zu.

2.  Der Gemeinderat bittet das Landratsamt Reutlingen, Kreis-
straßenbauamt, um eine in zeitlicher Hinsicht absehbare, 
verkehrssichere und klar erkennbare Ausweisung eines 
Hauptverbindungsradweges von Walddorfhäslach über die 
Nachbargemeinden Pliezhausen, Reutlingen-Oferdingen 
und/oder Reutlingen-Altenburg nach Reutlingen.

3.  Der Gemeinderat bittet das Landratsamt Reutlingen, Kreis-
straßenbauamt, um die Fortsetzung der Prüfung des Antra-
ges der Gemeinde Walddorfhäslach bzgl. der Herstellung 
einer Hauptverkehrsradwegeverbindung von Walddorfhäs-
lach nach Dettenhausen. Hierbei handelt es sich um den 
Anschluß an den auf Gemarkung Dettenhausen vom Land-
kreis Tübingen bereits hergestellten Radweg.

5. Gemeindeentwicklung – Verkehrswesen – Öffentlicher 
Fußgänger- und Radverkehr
•  Mitgliedschaft bei der „Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- 

und Fußgängerfreundlicher Kommunen e. V.“ (AGFK-BW)
- Beratung und Beschlußfassung
Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Gemeinderatssitzung 
am 29.06.2023 den Beschluß zur Förderantragstellung Rad-
KULTUR BW gefasst. Voraussetzung für die Förderantrag-
stellung ist der Beitritt zur „Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und 
Fußgängerfreundliche Kommunen e. V.“ (AGFK-BW).

Die Mitgliedschaft bei der AGFK setzt die nachfolgend darge-
stellte Kriterienerfüllung voraus:

4. Gemeindeentwicklung – Verkehrswesen – Öffentlicher Fußgänger- und 
Radverkehr   

 Mitgliedschaft bei der „Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und 
Fußgängerfreundlicher Kommunen e. V.“ (AGFK-BW)  

- Beratung und Beschlußfassung 
 
Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 29.06.2023 den 
Beschluß zur Förderantragstellung RadKULTUR BW gefasst. Voraussetzung für die 
Förderantragstellung ist der Beitritt zur „Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und 
Fußgängerfreundliche Kommunen e. V.“ (AGFK-BW).  
 
Die Mitgliedschaft bei der AGFK setzt die im Sachverhalt Langfassung dargestellte 
Kriterienerfüllung voraus.  
 
 
 
 
  

Zu dem Punkt 2.2 ist Folgendes zur weiteren Erläuterung anzumerken: 
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Zu dem Punkt 2.2 ist Folgendes zur weiteren Erläuterung an-
zumerken:
Zu dem Punkt 2.2 ist Folgendes zur weiteren Erläuterung anzumerken: 

Der Gemeinderat stimmte den dargestellten Kriterien zur Auf-
nahme in die „Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgänger-
freundliche Kommunen e. V.“ (AGFK-BW) zu. Damit macht der 
Gemeinderat deutlich, daß der Rad- und Fußgängerverkehr 
ein wichtiger und zukunftsweisender Bestandteil des örtlichen 
Gemeinwesens ist, welcher umfassend gefördert, ausgebaut 
und nachhaltig vorangetrieben wird.

6. Gemeindeentwicklung – Gemeindewald – Forstwirt-
schaft
• Klimaangepasstes Waldmanagement
- Förderantrag
- Beratung und Beschlußfassung

Bürgermeisterin Silke Höflinger fasste den nachfolgenden Text 
zusammen und konnte zugleich Revierförster Rupp herzlich 
willkommen heißen, welcher noch mit Präsentationsfolien das 
Förderprogramm darstellte.

Im Zusammenhang mit der aktualisierten Forsteinrichtung, 
welche im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 29.06.2023 
beschlossen und beim gemeinderätlichen Waldrundgang am 
15.09.2023 in verschiedenen Gemeindewaldgebieten besich-
tigt wurde, wurden auch wieder potenzielle Waldflächen für die 
Stilllegung und die damit verbundene Überführung in einen 
„Urwald“ ausgewiesen.

Stillgelegte Waldflächen weisen einen hohen ökologischen 
Mehrwert für „Flora, Fauna, Habitat“ aus, wodurch auch Öko-
punkte und damit verbundene, wichtige Ausgleichsmaßnah-
men bei der Entwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten ge-
neriert werden können. Für die Entwicklung des Wohngebietes 
WA Fürhaupt II konnten durch die Stilllegung einer Waldfläche 
bspw. rund 70.000 Ökopunkte erzielt werden.

Der Bund hat aktuell ein Förderprogramm „Klimaangepasstes 
Waldmanagement“ mit einem Finanzvolumen i. H. von 900 
MIO Euro für die Stilllegung von Waldflächen privater und öf-
fentlicher Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer aufgelegt. Dem 
Land Baden-Württemberg werden hiervon 13,52 % und damit 
135 MIO Euro zugewiesen. Ab dem 01.10.2023 fließen landes-
intern nicht verbrauchte Fördermittel wieder in den Bundes-
fördertopf zurück.

Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer mit einer Waldfläche von 
über 100 ha erhalten bei der Stilllegung einer Waldfläche von 
mindestens 5 % jährliche Fördermittel in Höhe von 100 Euro 
je ha Gesamtwaldfläche. Die Gemeinde besitzt rund 148 ha 
Waldfläche. Die Laufzeit der Fördermittelzuwendung beträgt 
20 Jahre, wobei die maßgebende Förderzuwendung in den 
ersten 10 Jahren erfolgt. Eine geförderte, stillgelegte Waldflä-
che darf keiner anderen Verwendung mehr zugeführt werden. 
Das bedeutet, daß mit einer solchen Fläche auch keine Öko-
punkte mehr generiert werden können.

Im Forsteinrichtungsplan sind mehrere Waldstilllegungsflä-
chen als Potenzialflächen enthalten. Die größte zusammen-
hängende Fläche beträgt 8,60 ha und ist in der nachfolgenden 
Bilddarstellung gelfarbig markiert gekennzeichnet. Die Min-
destfläche für die Voraussetzung des Erhaltes von Förder-
mitteln beträgt vorliegend 7,40 ha (5 % der gemeindlichen 
Gesamtwaldfläche).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundsätzlich gilt es zu bedenken, daß Ausgleichsmaßnahmen für die Entwicklung 
von Wohn- und Gewerbegebieten zunehmend schwieriger zu erzielen sind. Auch der 
Umfang an baurechtlich herzustellenden Ausgleichsmaßnahmen nimmt stetig zu.  
 
Die Außenbereichsflächen, welche sich im Gemeindeeigentum befinden bzw. in den 
zurückliegenden Jahren für die Gemeinde erworben werden konnten, reichen bei 
Weitem nicht aus, um die erforderliche Anzahl an Ökopunkten für die zu entwickelnde 
Siedlungsflächen zu generieren, was am Beispiel des zurückliegend erschlossenen 
Wohngebietes WA Fürhaupt II, Ortsteil Walddorf, beispielhaft dargestellt werden soll:  
 
Für die Entwicklung des Wohngebietes Fürhaupt II mit einer Bruttofläche von rund 5,0 
ha mußten Ausgleichsflächen mit 300.000 Ökopunkten hergestellt werden. Da die im 
Gemeindeeigentum befindlichen Außenbereichsflächen für den Ausgleich nicht 
ausgereicht haben, wurde ein Waldrefugium (Waldflächenstilllegung = „Urwald“) mit 
einer Fläche von rund 1,50 ha hergestellt. Durch die Fläche des Waldrefugiums 
konnten rund 70.000 Ökopunkte erzielt werden. Ebenso wurde ein 
Fichtenwaldbestand in einen „standortgerechten“ Wald umgewandelt (u. a. Erle), was 
einen Ökopunktebestand von über 80.000 Punkte erbrachte. Das bedeutet, daß der 

Grundsätzlich gilt es zu bedenken, daß Ausgleichsmaßnah-
men für die Entwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten 
zunehmend schwieriger zu erzielen sind. Auch der Umfang an 
baurechtlich herzustellenden Ausgleichsmaßnahmen nimmt 
stetig zu.
Die Außenbereichsflächen, welche sich im Gemeindeeigentum 
befinden bzw. in den zurückliegenden Jahren für die Gemeinde 
erworben werden konnten, reichen bei Weitem nicht aus, um 
die erforderliche Anzahl an Ökopunkten für die zu entwickelnde 
Siedlungsflächen zu generieren, was am Beispiel des zurück-
liegend erschlossenen Wohngebietes WA Fürhaupt II, Ortsteil 
Walddorf, beispielhaft dargestellt werden soll:

Für die Entwicklung des Wohngebietes Fürhaupt II mit einer 
Bruttofläche von rund 5,0 ha mußten Ausgleichsflächen mit 
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300.000 Ökopunkten hergestellt werden. Da die im Ge-
meindeeigentum befindlichen Außenbereichsflächen für 
den Ausgleich nicht ausgereicht haben, wurde ein Waldre-
fugium (Waldflächenstilllegung = „Urwald“) mit einer Fläche 
von rund 1,50 ha hergestellt. Durch die Fläche des Wald-
refugiums konnten rund 70.000 Ökopunkte erzielt werden. 
Ebenso wurde ein Fichtenwaldbestand in einen „standort-
gerechten“ Wald umgewandelt (u. a. Erle), was einen Öko-
punktebestand von über 80.000 Punkte erbrachte. Das 
bedeutet, daß der Gemeindewald ein sehr wichtiger und 
ökologisch wertvoller Faktor für die gemeindliche Sied-
lungsentwicklung darstellt.

Geht man von 70.000 Ökopunkten für 1,5 ha Waldrefugium 
aus, würde man für die nun mindestens 7,40 ha erforder-
liche Stilllegungswaldfläche als Fördervoraussetzung rund 
345.333,33 Ökopunkte erhalten und könnte dadurch die 
gesamte Ausgleichsfläche für ein Wohngebiet mit 5,0 ha 
Bruttofläche bereitstellen. 

Im Forsteinrichtungsplan sind noch weitere mögliche Still-
legungspotenzialflächen mit einer Größenordnung von rund 
8,0 bis 10,0 ha enthalten.

Im Rahmen der Sitzungsberatung hat sich zudem heraus-
gestellt, daß nicht nur ausgewirtschaftete Waldflächen still-
gelegt werden können, sondern auch aktiv bewirtschaftete 
Waldflächen. Dadurch würde sich zwar der in der obigen 
Präsentationsfolie dargestellte durchschnittliche Jahres-
walderlös weiter reduzieren, zugleich würde sich jedoch 
die Gewinnspanne, welche durch die Förderung jährlich 
erzielt werden kann, weiter erhöhen, weshalb sich hieraus 
im Nachgang zur Sitzung ergeben hat, daß die Gemeinde 
an dem Förderantrag weiterhin festhalten wird.

7. Gemeindeeigene Liegenschaften/Öffentliche Ein-
richtungen – Öffentliche Grün- und Parkanlagen
• Innerörtliche Baumstandorte und Baumpflanzungen
• Weiherwiesenweg
- Pflanzung einer Baumallee oder einer Baumreihe
- Planungsgrundlagen und weitere Vorgehensweise
- Beratung und Beschlußfassung
Beim Kinderfest am 18.06.2023 war wunderschönes Wetter 
mit sehr hohen Temperaturen. Zahlreiche Mitbürgerinnen 
und Mitbürger und Gäste haben den Festumzug als Zu-
schauerinnen und Zuschauer begleitet, so auch entlang des 
Weiherwiesenweges, wo von der Gustav-Werner-Schule bis 
zum Sport- und Freizeitzentrum (Sportheim TV Häslach) 
kein Baumbestand vorhanden ist. Ein maßgebender Grund 
hierfür ist sicherlich die Bewirtschaftung der an den Weg 
angrenzenden Landwirtschaftsflächen.

Im Nachgang zum Kinderfest hat die Gemeinderatsfrakti-
on Freie Wähler, i. B. Frau Gemeinderätin Decker-Röckel, 
angeregt, eine Baumallee oder zumindest eine Baumreihe 
entlang des vorstehend genannten Streckenabschnittes zu 
pflanzen.

Da im Weiherwiesenweg auch Leitungen verlegt und bei 
Baumpflanzungen Mindestabstände zu solchen Leitungen 
einzuhalten sind, ist eine Grundsatzprüfung vor Durchfüh-
rung einer solchen Baumpflanzung erforderlich. Deshalb 
hat die Vorsitzende das Landschaftsplanungsbüro „Grün 
in Form“, Walddorfhäslach, Inhaber Herr Jonas Rieger, be-
auftragt, den Sachverhalt zu erörtern. Das Ergebnis wurde 
mit der Drucksache vorgelegt und im Rahmen der Sitzung 
beraten, wobei eine Baumallee aus leitungstechnischen 
Gründen nicht umsetzbar ist. Daher stand im Rahmen der 
Beratungen eine Baumreihe mit 11 oder mit 18 Bäumen 
zur Auswahl.

Die Verwaltung hat sich für die Variante mit max. 11 Bäume 
auf gemeindeeigenem Grund und Boden ausgesprochen, 
denn die Bäume müssen gepflegt und umfassend gegossen 
werden, damit sie auch erfolgreich anwachsen:

7. Gemeindeeigene Liegenschaften/Öffentliche Einrichtungen – Öffentliche 
Grün- und Parkanlagen   
 Innerörtliche Baumstandorte und Baumpflanzungen  
 Weiherwiesenweg  
- Pflanzung einer Baumallee oder einer Baumreihe  
- Planungsgrundlagen und weitere Vorgehensweise  
- Beratung und Beschlußfassung  
 
Beim Kinderfest am 18.06.2023 war wunderschönes Wetter mit sehr hohen 
Temperaturen. Zahlreiche Mitbürgerinnen und Mitbürger und Gäste haben den 
Festumzug als Zuschauerinnen und Zuschauer begleitet, so auch entlang des 
Weiherwiesenweges, wo von der Gustav-Werner-Schule bis zum Sport- und 
Freizeitzentrum (Sportheim TV Häslach) kein Baumbestand vorhanden ist. Ein 
maßgebender Grund hierfür ist sicherlich die Bewirtschaftung der an den Weg 
angrenzenden Landwirtschaftsflächen.  
 
Im Nachgang zum Kinderfest hat die Gemeinderatsfraktion Freie Wähler, i. B. Frau 
Gemeinderätin Decker-Röckel, angeregt, eine Baumallee oder zumindest eine 
Baumreihe entlang des vorstehend genannten Streckenabschnittes zu pflanzen.  
 
Da im Weiherwiesenweg auch Leitungen verlegt und bei Baumpflanzungen 
Mindestabstände zu solchen Leitungen einzuhalten sind, ist eine Grundsatzprüfung 
vor Durchführung einer solchen Baumpflanzung erforderlich. Deshalb hat die 
Verwaltung das Landschaftsplanungsbüro „Grün in Form“, Walddorfhäslach, Inhaber 
Herr Jonas Rieger, beauftragt, den Sachverhalt zu erörtern. Das Ergebnis wurde mit 
der Drucksache vorgelegt und im Rahmen der Sitzung beraten, wobei eine Baumallee 
aus leitungstechnischen Gründen nicht umsetzbar ist. Daher stand im Rahmen der 
Beratungen eine Baumreihe mit 11 oder mit 18 Bäumen zur Auswahl.   
 
Die Verwaltung hat sich für die Variante mit max. 11 Bäume auf gemeindeeigenem 
Grund und Boden ausgesprochen, denn die Bäume müssen gepflegt und umfassend 
gegossen werden, damit sie auch erfolgreich anwachsen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Antrag von Gemeinderat Dr. Geigle hat sich der Gemeinderat mehrheitlich für die 
Anpflanzung von 18 Bäumen ausgesprochen.  
 
Des Weiteren wurden vor rund 5 Jahren im „Nettoweg“ zwei kleinere Verkehrsinseln 
angelegt. In Zusammenhang mit der Herstellung einer Baumreihe im 
Weiherwiesenweg sollen in die kleinen Inselbereiche ebenfalls Bäume eingepflanzt 
werden. Insofern das Lichtraumprofil und die damit verbundene Verkehrssicherheit 
nicht beeinträchtigt werden, kann auch hier die Baumpflanzung umgesetzt werden. 

Auf Antrag von Gemeinderat Dr. Geigle hat sich der Gemein-
derat mehrheitlich für die Anpflanzung von 18 Bäumen aus-
gesprochen.

Des Weiteren wurden vor rund 5 Jahren im „Nettoweg“ zwei 
kleinere Verkehrsinseln angelegt. In Zusammenhang mit der 
Herstellung einer Baumreihe im Weiherwiesenweg sollen in 
die kleinen Inselbereiche ebenfalls Bäume eingepflanzt wer-
den. Insofern das Lichtraumprofil und die damit verbundene 
Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt werden, kann auch hier 
die Baumpflanzung umgesetzt werden.

Das bedeutet, daß zwischen der Straßenoberkante und den 
Astansätzen der Baumkrone ein lichter Mindestabstand von 
4,0 Meter bestehen muß. Die Baumkrone selbst muß einen 
Mindestabstand von 2,50 Meter zur Straßenoberfläche ein-
halten.

Abschließend wurde mit der Drucksache auch auf die Anfrage 
von Gemeinderätin Decker-Röckel im Hinblick auf die Einrich-
tung eines „Baum-Klimawandel-Feldversuches“ geantwortet: 
Es gibt bundes- und landesweit zahlreiche abgeschlossene 
und laufende Versuchsreihen (Umsetzung meist in (univer-
sitären) Baumschulen oder in einem Arboretum) bezüglich 
klimawandelresistenter Baumarten, die engmaschig wissen-
schaftlich begleitet und betreut wurden und werden, was mit 
dem nachfolgenden Kurzartikel der Universität Hohenheim 
veranschaulicht werden soll:

Das bedeutet, daß zwischen der Straßenoberkante und den Astansätzen der 
Baumkrone ein lichter Mindestabstand von 4,0 Meter bestehen muß. Die Baumkrone 
selbst muß einen Mindestabstand von 2,50 Meter zur Straßenoberfläche einhalten.  
 
Abschließend wird mit dieser Drucksache auch auf die Anfrage von Gemeinderätin 
Decker-Röckel im Hinblick auf die Einrichtung eines „Baum-Klimawandel-
Feldversuches“ geantwortet: Es gibt bundes- und landesweit zahlreiche 
abgeschlossene und laufende Versuchsreihen (Umsetzung meist in (universitären) 
Baumschulen oder in einem Arboretum) bezüglich klimawandelresistenter Baumarten, 
die engmaschig wissenschaftlich begleitet und betreut wurden und werden, was mit 
dem nachfolgenden Kurzartikel der Universität Hohenheim veranschaulicht werden 
soll:  
 

 
 
Der Form halber wird nachfolgend ein Auszug von Baumarten mit großer Hitze- und 
Trockenresistenz und geringem Wasserverbrauch dargestellt:  
 
 

Der Form halber wird nachfolgend ein Auszug von Baumarten 
mit großer Hitze- und Trockenresistenz und geringem Wasser-
verbrauch dargestellt:
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Der Gemeinderat hat folgende Beschlüsse gefasst:
1.  Der Gemeinderat beschließt die Pflanzung einer Baum-

reihe mit 18 Bäumen.
2.  Der Gemeinderat beschließt die Pflanzung je eines Bau-

mes in die kleinen, grünen Verkehrsinseln in der Straße 
„Nettoweg“ dergestalt, daß das Verkehrsraumlichtprofil 
eingehalten und die Verkehrssicherheit gewährleistet wer-
den kann.

3.  Mit der Durchführung der Maßnahmen wird der Gemein-
debauhof beauftragt. Mit der fachlichen Begleitung wird 
das Landschaftsplanungsbüro „Grün in Form“, Herr Jo-
nas Rieger, Walddorfhäslach, beauftragt.

8. Gemeindeentwicklung – Öffentliche Sicherheit und 
Ordnung – Marktordnung
•  Satzung zur Durchführung von Krämermärkten (Markt-

ordnung)
- Anpassung und Änderung des Markttages im Dezem-
ber
- Beratung und Beschlußfassung
•  Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Be-

nutzung der öffentlichen Infrastruktur (Marktgebüh-
renordnung)

- Anpassung
- Beratung und Beschlußfassung

Bürgermeisterin Silke Höflinger fasste das Thema wie folgt 
zusammen:

Das Marktrecht der Gemeinde Walddorfhäslach besteht seit 
nunmehr 300 Jahren und wurde beim diesjährigen Neujahrs-
empfang, beim Gugelhupf-Marktstand der Bürgermeisterin 
mit Präsentgegenständen wie bspw. Aufdruck-Tassen sowie 
vor allem im Rahmen des diesjährigen Kinderfestes durch 
eine entsprechend thematische Ausrichtung des Festum-
zuges und das gemeinderätliche Theaterstück aufgegriffen 
und feierlich begangen. Auch der Bauernmarkt des Vereins 
Frauenliste e. V. Anfang Oktober dieses Jahres wird ganz im 
Zeichen des Marktjubiläums stattfinden.

Im Laufe der Zeit haben sich viele verbrauchsorientierte 
Veränderungen ergeben. Früher waren die Krämermärkte 
wichtige „Einkaufszentren“ für Haushalts-, Kleidungs- und 
Alltagsprodukte alle Art; ebenso waren sie maßgebende 
soziale Treffpunkte für die Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
was sicherlich auch heute noch der Fall ist. Gleichwohl hat 
sich das Einkaufsverhalten der Menschen bekannterweise 
sehr verändert, wodurch die Marktbeschickerinnen und -be-
schicker immer weniger Einnahmen generieren und dadurch 
wiederum immer weniger qualitativ hochwertige Marktstän-
de vorhanden sind.

1)  Aus diesem Grund bedarf es ggf. einer Neuausrichtung 
der Krämermärkte, was vor allem auch mit den seit Jahr-
zehnten bestehenden Markttagen zusammenhängt und 
sich aktuell am Beispiel des Dezembermarkttages sehr 
gut veranschaulichen läßt:

  Seit dem Jahre 2022 führt die Gemeindeverwaltung den 
Weihnachtsmarkt am 3. Adventssonntag in der neu ge-
stalteten und sanierten Walddorfer Ortsmitte durch. Der 
Markt, bei welchem auch einige Krämermarktbeschicke-
rinnen und -beschicker anwesend waren, war sehr erfolg-
reich, so daß an dem darauffolgenden Krämermarkttag 
fast keine Marktstände und Besucherinnen und Besucher 
mehr vorhanden waren.

  Aus diesem Grund sollte zunächst der Markttag im De-
zember eines Jahres an die neuen Begebenheiten ange-
passt werden und entweder auch auf den 3. Advent oder 
auf den Dienstag oder Donnerstag vor oder nach dem 1. 
Advent gelegt werden.
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  Über weitere Verschiebungen der Markttage kann erst be-
raten werden, wenn die regionalen Markttage vollständig 
zur weiteren Vorlage erfasst wurden.

  Nachfolgend wird der Auszug aus der aktuellen Marktord-
nung bezüglich der Markttage dargestellt:
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Über weitere Verschiebungen der Markttage kann erst beraten werden, wenn die 
regionalen Markttage vollständig zur weiteren Vorlage erfasst wurden. 

 
Nachfolgend wird der Auszug aus der aktuellen Marktordnung bezüglich der 
Markttage dargestellt:  
 
 
 
 

 
 
 
 
2) Ebenso wird ein Auszug aus der bestehenden Satzung über die Gebührenordnung 

für die Krämermärkte wie folgt vorgelegt:  
 

§ 3 Gebührenhöhe 
 

Die Gebühren betragen ab 01.01.2011 je zugewiesenem Meter Standlänge 2,00 €. 
In diesen Gebühren sind die Kosten für Strom- und Wasserverbrauch enthalten. Es 
ist ohne Einfluss auf die Gebührenhöhe, ob die aufgestellten Stände im Eigentum 
des Standinhabers stehen oder nicht. Gebührenschuldner, die im Gebiet der 
Gemeinde Walddorfhäslach wohnen oder ihren Betriebssitz haben sowie örtliche 
gemeinnützige Vereine und öffentliche Einrichtungen wie Schulen und 
Kindergärten sind von der Gebühr befreit. 

 
Für die Steigerung der Attraktivität und Qualität der Krämermärkte, im Besonderen 
auch in Anbetracht der nur halbtätigen Markttage, sollten zusätzliche kommunale 
Anreize geschaffen werden.  

 
So könnte grundsätzlich auf die Marktstandgebühr verzichtet werden. Darüber 
hinaus könnte man bspw. allen Marktbeschickerinnen und -beschickern ein 
Frühstück spendieren oder eine anderweitige Aufmerksamkeit überreichen. 

 
Ebenso könnte man eine musikalische Marktbegleitung einrichten oder Spiel- und 
Betreuungsmöglichkeiten für Kinder anbieten.  

 
 
3) Des Weiteren sollte über die gemeindliche Einrichtung eines Wochenmarktes auf 

dem Molkereiplatz beraten werden. Ein solcher Wochenmarkt, der primär für die in 
der Gemeinde ansässigen Einzelhandels-, Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe 
bereitgestellt werden würde, könnte (zunächst) auch nur alle zwei Wochen 
durchgeführt werden, bspw. an jedem ersten und dritten Donnerstag oder Samstag 
in einem Monat (freitags findet der Wochenmarkt in Pliezhausen statt).  

 
Hierzu werden alle im vorstehenden Abschnitt aufgeführten Betriebe angefragt, ob 
ein grundsätzliches Interesse für einen solchen Wochenmarkt bestehen würde. 
Sollte das Interesse tendenziell gering sein, könnten auch andere regionale 
Marktbeschickerinnen und -beschicker zum Wochenmarkt eingeladen werden.  
 

2)  Ebenso wird ein Auszug aus der bestehenden Satzung über 
die Gebührenordnung für die Krämermärkte wie folgt vor-
gelegt:

 § 3 Gebührenhöhe

  Die Gebühren betragen ab 01.01.2011 je zugewiesenem 
Meter Standlänge 2,00 €. In diesen Gebühren sind die Kos-
ten für Strom- und Wasserverbrauch enthalten. Es ist ohne 
Einfluss auf die Gebührenhöhe, ob die aufgestellten Stände 
im Eigentum des Standinhabers stehen oder nicht. Gebüh-
renschuldner, die im Gebiet der Gemeinde Walddorfhäs-
lach wohnen oder ihren Betriebssitz haben sowie örtliche 
gemeinnützige Vereine und öffentliche Einrichtungen wie 
Schulen und Kindergärten sind von der Gebühr befreit.

  Für die Steigerung der Attraktivität und Qualität der Krämer-
märkte, im Besonderen auch in Anbetracht der nur halb-
tätigen Markttage, sollten zusätzliche kommunale Anreize 
geschaffen werden.

  So könnte grundsätzlich auf die Marktstandgebühr verzich-
tet werden. Darüber hinaus könnte man bspw. allen Markt-
beschickerinnen und -beschickern ein Frühstück spendie-
ren oder eine anderweitige Aufmerksamkeit überreichen.

  Ebenso könnte man eine musikalische Marktbegleitung ein-
richten oder Spiel- und Betreuungsmöglichkeiten für Kinder 
anbieten.

3)  Des Weiteren sollte über die gemeindliche Einrichtung eines 
Wochenmarktes auf dem Molkereiplatz beraten werden. Ein 
solcher Wochenmarkt, der primär für die in der Gemeinde 
ansässigen Einzelhandels-, Gewerbe- und Landwirtschafts-
betriebe bereitgestellt werden würde, könnte (zunächst) 
auch nur alle zwei Wochen durchgeführt werden, bspw. an 
jedem ersten und dritten Donnerstag oder Samstag in ei-
nem Monat (freitags findet der Wochenmarkt in Pliezhausen 
statt).

  Hierzu werden alle im vorstehenden Abschnitt aufgeführ-
ten Betriebe angefragt, ob ein grundsätzliches Interesse 
für einen solchen Wochenmarkt bestehen würde. Sollte 
das Interesse tendenziell gering sein, könnten auch andere 
regionale Marktbeschickerinnen und -beschicker zum Wo-
chenmarkt eingeladen werden.

  Auch hierfür sollte über eine (zunächst) mögliche Gebüh-
renfreiheit nachgedacht werden.

  Die Verwaltung könnte sich grundsätzlich vorstellen, einen 
Wochenmarkt ab März 2024 einzuführen.

Dem Gemeinderat wurden die nachfolgenden Beschlüsse vor-
gelegt, wobei die Vorsitzende die Beschlußfassungen 2 und 3 
für eine weitere Beratung zurückgestellt hat.

1.  Der Gemeinderat beschließt die Verschiebung des Marktta-
ges des Krämermarktes im Monat Dezember eines Jahres 
vom „Dienstag nach dem 3. Advent“

 a) auf den Dienstag oder Donnerstag vor dem 1. Advent.
 b) auf den Dienstag oder Donnerstag nach dem 1. Advent.
 c) auf den 3. Advent.

Hierzu hat der Gemeinderat final beschlossen, den Krämer-
markt für dieses Jahr gemeinsam mit dem Weihnachtsmarkt 
am 3. Advent durchzuführen. Die Weiteren Beschlußüberle-
gungen a) und b) wurden vertagt.

2.  Der Gemeinderat berät über weitere zeitliche Verschie-
bungen der bestehenden Markttage für die Krämermärkte, 
wobei diesbezüglich finale Beschlüsse erst nach Vorlage 
der regionalen Krämermarkttage vollzogen werden können. 
Tendenzen werden im Protokoll festgehalten.

Die Beratung über diesen Beschlußvorschlag wurde zurück-
gestellt.

3.  Der Gemeinderat berät über weitere mögliche Anreize zur 
Steigerung der Attraktivität und Qualität der Krämermärkte, 
wie in der Drucksache dargestellt. Tendenzen werden im 
Protokoll festgehalten.

Die Beratung über diesen Beschlußvorschlag wurde zurück-
gestellt.

4. Der Gemeinderat beschließt
 a) die derzeit bestehenden Standgebühren beizubehalten.
 b)  die derzeit bestehenden Standgebühren aufzuheben und 

keine Standgebühren mehr zu verlangen.

Hierzu hat der Gemeinderat beschlossen, die Standgebühren 
aufzuheben.

5.  Der Gemeinderat stimmt grundsätzlich der Einführung eines 
zwei Mal im Monat stattfindenden Wochenmarktes auf dem 
Molkereiplatz zu. Unter der Voraussetzung einer diesbezüg-
lichen Zustimmung wird die „Satzung zur Durchführung der 
Krämermärkte“ in die „Satzung zur Durchführung von Wo-
chen- und Krämermärkten“ überführt und neu gefasst.

Hierzu hat der Gemeinderat seine Befürwortung ausgespro-
chen. Bürgermeisterin Höflinger wird die Betriebe und Hoflä-
den anschreiben und bezüglich eines bestehenden Interesses 
an der Durchführung eines Wochenmarktes befragen.

9. Gemeindeentwicklung – Bauleitplanung – Innenbe-
reich
•  Bebauungsplan „Grind – Änderung für das Grundstück 

Flst. Nr. 894/16“
- Zweite Auslegung vom 11.08.2023 bis 11.09.2023
- Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen
- Satzungsbeschluss
- Beratung und Beschlußfassung
Auf Grundlage der Auslegung vom 11.08.2023 bis 11.09.2023 
hat der Gemeinderat die in der Abwägungstabelle aufgeführ-
ten Stellungnahmen der Behörden, Träger öffentlicher Belange 
sowie der Öffentlichkeit abgewogen und folgende Beschlüsse 
gefasst:

1.  Der Gemeinderat behandelt die zum Bebauungsplan „Grind 
– Änderung für das Grundstück Flst. Nr. 894/16“, Gemeinde 
Walddorfhäslach, Gemarkung Walddorf, Landkreis Reut-
lingen, im Rahmen der Auslegung vom 11.08.2023 bis 
11.09.2023 die von den Behörden, Trägern öffentlicher Be-
lange und der Öffentlichkeit vorgebrachten und eingegan-
genen Stellungnahmen, die in der Anlage A1 zusammenge-
fasst dargestellt und abgewogen sind. Auf dieser Grundlage 
beschließt der Gemeinderat den vorgelegten Abwägungs- 
und Beschlussvorschlägen entsprechend der Anlage A1 zu 
folgen.

2.  Der Gemeinderat erteilt seine Zustimmung zum Bebauungs-
plan „Grind – Änderung für das Grundstück Flst. Nr. 894/16“, 
Gemeinde Walddorfhäslach, Gemarkung Walddorf, Land-
kreis Reutlingen, bestehend aus der Bebauungsplanzeich-
nung und der Begründung (Anlagen A2 bis A3) jeweils mit 
Datum vom 28.09.2023, wodurch der Bebauungsplan als 
Satzung beschlossen wird.

3.  Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, die Satzung 
des Bebauungsplans in ortsüblicher Weise öffentlich be-
kannt zu geben.
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Die Veröffentlichung der Bebauungsplansatzung ist bereits im 
Gemeindeamtsblatt vom 05.10.2023 erfolgt.
10. Gemeindeentwicklung – Bauleitplanung – Innenent-
wicklung
•  Bebauungsplan „Brühl und Untere Gasse – Änderung für 

die Grundstücke Flst. Nrn. 1261/1 und 1262“
-  Aufstellungs- und Auslegungsbeschluß vom 13.10.2023 

bis 13.11.2023  
(Anmerkung: Die Auslegung erfolgt vom 20.10.2023 bis 
20.11.2023)

- Beratung und Beschlußfassung
Das Grundstück Flst. Nr. 1261 (Dettenhauser Straße 36) wurde 
geteilt und ein neues Grundstück Flst. Nr. 1261/1 (Sonnenweg 9) 
hieraus gebildet. Das Grundstück Flst. Nr. 1261/1 (Sonnenweg 
9) weist eine Grundfläche von 300 m² auf. Die bereits geteilten 
Grundstücke in der Umgebung (Sonnenweg 7 und Sonnenweg 
11) weisen eine Grundfläche von 569 m² bzw. 754 m² auf.
Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des quali-
fizierten Bebauungsplans „Brühl und Untere Gasse“ aus dem 
Jahre 1985. Für das oben genannte Grundstück ist als Art der 
baulichen Nutzung ein „Allgemeines Wohngebiet“ festgesetzt. 
Es ist eine beschränkte zweigeschossige Bauweise (EG + UG 
oder DG), eine GRZ von 0,4, eine GFZ von 0,5 und ein Sattel-
dach mit 30 bis 48 Grad Dachneigung festgesetzt.
Die bisherigen Baugrenzen des Bebauungsplans verlaufen 
folgendermaßen:
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Die Bauherrschaft regt an, den Bebauungsplan in Bezug auf die Baugrenzen wie folgt 
zu ändern. 
 
Da sich die neu gebildete Grundstücksgrenze des Flst. Nr. 1261/1 oberhalb der 
bisherigen Baugrenze befindet, muss die Baugrenze auf der südlichen Seite um ca. 
4,50 m nach Norden verschoben werden. Die Baugrenze im Süden des Flst. Nr. 1262  
wird nicht verschoben, da dieses Grundstück bereits bebaut ist. 
 
Um zudem auf der Südseite des neu gebildeten Grundstückes Flst. Nr. 1261/1 
(Sonnenweg 9) eine bessere Nutzbarkeit zu erzielen, beantragt die Bauherrschaft die 
Verschiebung der nördlichen Baugrenze nach Norden um ca. 3 Meter. Der durch die 
Gemeinde geforderte Mindestabstand von 3,00 Meter zur öffentlichen Verkehrsfläche 
wird durch das Grundstück Flst. Nr. 1262 mit 3,00 Meter und durch das Grundstück 
Flst. Nr. 1261/1 mit 3,42 Meter bzw. 3,79 Meter weiterhin eingehalten.  
 
 

Die Bauherrschaft regt an, den Bebauungsplan in Bezug auf 
die Baugrenzen wie folgt zu ändern:
Da sich die neu gebildete Grundstücksgrenze des Flst. Nr. 
1261/1 oberhalb der bisherigen Baugrenze befindet, sollte die 
Baugrenze auf der südlichen Seite um ca. 4,50 m nach Norden 
verschoben werden. Die Baugrenze im Süden des Flst. Nr. 1262 
wird nicht verschoben, da dieses Grundstück bereits bebaut ist.
Um zudem auf der Südseite des neu gebildeten Grundstückes 
Flst. Nr. 1261/1 (Sonnenweg 9) eine bessere Nutzbarkeit zu 
erzielen, beantragt die Bauherrschaft die Verschiebung der 
nördlichen Baugrenze nach Norden um ca. 3 Meter. Der durch 
die Gemeinde geforderte Mindestabstand von 3,00 Meter zur 
öffentlichen Verkehrsfläche wird durch das Grundstück Flst. 
Nr. 1262 mit 3,00 Meter und durch das Grundstück Flst. Nr. 
1261/1 mit 3,42 Meter bzw. 3,79 Meter weiterhin eingehalten.
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Im Rahmen der Beratungen, auch im Hinblick auf die vordere Baugrenzverschiebung, 
hat die Bürgermeisterin den nachfolgenden Kompromiss mit Verschiebung der 
vorderen Baugrenze auf Höhe der benachbarten Garagenvorderseite vorgeschlagen; 
der Gemeinderat hat diesem Vorschlag zugestimmt:  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Gemeinderat hat folgende Beschlüsse gefasst:  
 
1. Der Gemeinderat beschließt, die vorliegenden Planungsunterlagen des 

Bebauungsplanes „Brühl und Untere Gasse – Änderung für die Grundstücke Flst. 
Nrn. 1261/1 und 1262“ Gemeinde Walddorfhäslach, Gemarkung Walddorf, 
Landkreis Reutlingen, bestehend aus der Planzeichnung und der Begründung 
(Anlagen A1 und A2), jeweils mit Datum vom 28.09.2023, in der geänderten Form 
zu billigen.  
 

2. Der Gemeinderat beschließt, die öffentliche Auslegung der oben und nachstehend 
aufgeführten Planungsunterlagen und die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der 
Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

Im Rahmen der Beratungen, auch im Hinblick auf die vordere 
Baugrenzverschiebung, hat die Bürgermeisterin den nach-
folgenden Kompromiss mit Verschiebung der vorderen Bau-
grenze auf Höhe der benachbarten Garagenvorderseite vorge-
schlagen; der Gemeinderat hat diesem Vorschlag zugestimmt:
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Im Rahmen der Beratungen, auch im Hinblick auf die vordere Baugrenzverschiebung, 
hat die Bürgermeisterin den nachfolgenden Kompromiss mit Verschiebung der 
vorderen Baugrenze auf Höhe der benachbarten Garagenvorderseite vorgeschlagen; 
der Gemeinderat hat diesem Vorschlag zugestimmt:  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Gemeinderat hat folgende Beschlüsse gefasst:  
 
1. Der Gemeinderat beschließt, die vorliegenden Planungsunterlagen des 

Bebauungsplanes „Brühl und Untere Gasse – Änderung für die Grundstücke Flst. 
Nrn. 1261/1 und 1262“ Gemeinde Walddorfhäslach, Gemarkung Walddorf, 
Landkreis Reutlingen, bestehend aus der Planzeichnung und der Begründung 
(Anlagen A1 und A2), jeweils mit Datum vom 28.09.2023, in der geänderten Form 
zu billigen.  
 

2. Der Gemeinderat beschließt, die öffentliche Auslegung der oben und nachstehend 
aufgeführten Planungsunterlagen und die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der 
Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

Der Gemeinderat hat folgende Beschlüsse gefasst:
1.  Der Gemeinderat beschließt, die vorliegenden Planungsun-

terlagen des Bebauungsplanes „Brühl und Untere Gasse – 
Änderung für die Grundstücke Flst. Nrn. 1261/1 und 1262“ 
Gemeinde Walddorfhäslach, Gemarkung Walddorf, Land-
kreis Reutlingen, bestehend aus der Planzeichnung und der 
Begründung (Anlagen A1 und A2), jeweils mit Datum vom 
28.09.2023, in der geänderten Form zu billigen.

2.  Der Gemeinderat beschließt, die öffentliche Auslegung der 
oben und nachstehend aufgeführten Planungsunterlagen 
und die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden 
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und Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 und § 
4 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2, S. 1, Nr. 2 und Nr. 3 
durchzuführen. Die öffentliche Auslegung erfolgt gemäß § 3 
Abs. 2 i. V. m. § 13 Abs. 2, S. 1 Nr. 2 BauGB vom 13.10.2023 
bis 13.11.2023. Anmerkung: Der Bebauungsplan wird vom 
20.10. bis 20.11.2023 ausgelegt, da die Veröffentlichung 
vergangene Woche versehentlich nicht erfolgt ist.

3.  Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, das Planungs-
verfahren und die öffentliche Auslegung formgerecht durch-
zuführen und gemäß § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB ortsüblich be-
kannt zu geben. Das Verfahren wird gemäß § 13 BauGB im 
vereinfachten Verfahren durchgeführt. Von einer frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 
1 BauGB wird daher abgesehen. Darüber hinaus wird auf 
Grundlage des § 13 Abs. 3, S. 1 BauGB von der Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgese-
hen.

11. Gemeindeentwicklung – Bauleitplanung – Innenent-
wicklung
•  Bebauungsplan „Kürnsteig II – Änderung für die Grund-

stücke Flst. Nrn. 1593 und 1605“
-  Aufstellungs- und Auslegungsbeschluß vom 13.10.2023 

bis 13.11.2023
- Beratung und Beschlußfassung

Der Bebauungsplan „Kürnsteig II" hat im Jahre 1990 Rechts-
kraft erlangt und setzt für den Bebauungsplanbereich „Kürn-
steig II" Baugrenzen in Form von grundstücksbezogenen 
Baufenstern sowie planungsrechtliche Festsetzungen, örtliche 
Bauvorschriften und Hinweise für einen qualifizierten Bebau-
ungsplan (Art und Maß der baulichen Nutzung im Sinne von 
First- und Traufhöhen und Grundflächenzahl sowie Dachform, 
Dachneigung etc.) für die einzelnen Grundstücke fest.
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11. Gemeindeentwicklung – Bauleitplanung – Innenentwicklung 
 Bebauungsplan „Kürnsteig II – Änderung für die Grundstücke Flst. Nrn. 1593 

und 1605“ 
- Aufstellungs- und Auslegungsbeschluß vom 13.10.2023 bis 13.11.2023 
- Beratung und Beschlußfassung 
 
Der Bebauungsplan „Kürnsteig II" hat im Jahre 1990 Rechtskraft erlangt und setzt für 
den Bebauungsplanbereich „Kürnsteig II" Baugrenzen in Form von 
grundstücksbezogenen Baufenstern sowie planungsrechtliche Festsetzungen, örtliche 
Bauvorschriften und Hinweise für einen qualifizierten Bebauungsplan (Art und Maß der 
baulichen Nutzung im Sinne von First- und Traufhöhen und Grundflächenzahl sowie 
Dachform, Dachneigung etc.) für die einzelnen Grundstücke fest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da die Grundstücke Flst. Nrn. 1592, 1953, 1594 und 1605 mit-
einander verschmolzen und anschließend zwei neue Grund-
stücke gebildet wurden, regte die Bauherrschaft eine Bebau-
ungsplanänderung an.

Im Rahmen einer Gemeinderatsvorberatung am 23.02.2023 
wurden folgende Änderungen beraten und beschlossen: Fest-
setzung der offenen Bauweise und hierdurch Verschiebung 
bzw. Neubildung der Baugrenzen auf den Grundstücken Flst. 
Nrn. 1593 und 1605; Erhöhung der Firsthöhe um 0,90 m von 
7,60 m auf 8,50 m; Festsetzung einer Traufhöhe von 4,50 m. 
Die Verwaltung regt zusätzlich aufgrund der Siedlungsstruktur 
und der Grundstücksgrößen eine Festsetzung von maximal 
zwei Wohneinheiten je Grundstück an.

Eine Beeinträchtigung der nachbarschaftlichen Grundstücke 
durch die Bebauungsplanänderung findet dadurch nicht statt.

Für die Bebauung der Grundstücke Flst. Nrn. 1593 und 1605 
hat der rechtskräftige Bebauungsplan „Kürnsteig II“ (Plan-
zeichnung, Textteil mit planungsrechtlichen Festsetzungen, 
örtlichen Bauvorschriften, Hinweisen und Begründung) wei-
terhin Gültigkeit, insoweit dieser nicht durch den vorliegenden 
Bebauungsplanentwurf „Kürnsteig II - Änderung für die Grund-
stücke Flst. Nrn. 1593 und 1605“ geändert wird.

Da die Grundzüge der Planung durch die Ergänzung des Be-
bauungsplans nicht berührt werden, kann das vereinfachte 
Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt werden.

Der Gemeinderat hat folgende Beschlüsse gefasst:
1.  Der Gemeinderat beschließt, die vorliegenden Planungs-

unterlagen des Bebauungsplanes „Kürnsteig II – Änderung 
für die Grundstücke Flst. Nrn. 1593 und 1605“, Gemeinde 
Walddorfhäslach, Gemarkung Häslach, Landkreis Reutlin-
gen, bestehend aus der Planzeichnung und der Begründung 
(Anlagen A1 und A2), jeweils mit Datum vom 28.09.2023, zu 
billigen.

2.  Der Gemeinderat beschließt, die öffentliche Auslegung der 
oben und nachstehend aufgeführten Planungsunterlagen 
und die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden 
und Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 und § 
4 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2, S. 1, Nr. 2 und Nr. 3 
durchzuführen. Die öffentliche Auslegung erfolgt gemäß § 3 
Abs. 2 i. V. m. § 13 Abs. 2, S. 1 Nr. 2 BauGB vom 13.10.2023 
bis 13.11.2023.

3.  Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, das Planungs-
verfahren und die öffentliche Auslegung formgerecht durch-
zuführen und gemäß § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB ortsüblich be-
kannt zu geben. Das Verfahren wird gemäß § 13 BauGB im 
vereinfachten Verfahren durchgeführt. Von einer frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 
1 BauGB wird daher abgesehen. Darüber hinaus wird auf 
Grundlage des § 13 Abs. 3, S. 1 BauGB von der Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgese-
hen.

Die Veröffentlichung der Auslegung des Bebauungsplanes ist 
bereits im Gemeindeamtsblatt vom 05.10.2023 erfolgt.

12. Gemeindeentwicklung – Bauleitplanung – Innenent-
wicklung
•  Satzung über die Zulässigkeit von Garagen, Carports und 

Stellplätzen im Ortsteil Häslach - Teilbereich Nord
- Aufstellung und Auslegung vom 14.07.2023 bis 14.08.2023
- Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen
- Satzungsbeschluss
- Beratung und Beschlußfassung
Auf Grundlage der Auslegung vom 14.07.2023 bis 14.08.2023 
sind in der Abwägungstabelle die Stellungnahmen der Behör-
den, Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit ent-
halten. Der Bebauungsplan kann nun als Satzung beschlossen 
werden. Die grünfarbig markierten Inhalte wurden aufgrund 
der Stellungnahme des Landratsamts ergänzt. Die gelbfarbig 
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markierten Inhalte (Fahrgassen (1.3) und Stellplatzneigung 2.3) 
wurden aufgrund der Stellungnahme des Landratsamts aus 
den bauordnungsrechtlichen Festsetzungen entfernt und in 
die Hinweise aufgenommen. Der Punkt 2.1. Lage, Größe und 
Ausgestaltung der Stellplätze wurde mit dem Punkt 1.3. Größe 
der Garagen und Carports zusammengefasst.

Der Gemeinderat hat folgende Beschlüsse gefasst:
1.  Der Gemeinderat behandelt die zum Bebauungsplan „Sat-

zung über die Zulässigkeit von Garagen, Carports und Stell-
plätzen im Ortsteil Häslach – Teilbereich Nord“, Gemeinde 
Walddorfhäslach, Gemarkung Häslach, Landkreis Reutlingen, 
im Rahmen der Auslegung vom 14.07.2023 bis 14.08.2023 
die von den Behörden, Trägern öffentlicher Belange und der 
Öffentlichkeit vorgebrachten und eingegangenen Stellung-
nahmen, die in der Anlage A1 zusammengefasst dargestellt 
und abgewogen sind. Auf dieser Grundlage beschließt der 
Gemeinderat den vorgelegten Abwägungs- und Beschluss-
vorschlägen entsprechend der Anlage A1 zu folgen.

2.  Der Gemeinderat erteilt seine Zustimmung zum Bebauungs-
plan „Satzung über die Zulässigkeit von Garagen, Carports 
und Stellplätzen im Ortsteil Häslach – Teilbereich Nord“, Ge-
meinde Walddorfhäslach, Gemarkung Häslach, Landkreis 
Reutlingen, bestehend aus der Planzeichnung, dem Textteil 
und der Begründung (Anlagen A2 bis A4), sowie den Anla-
gen „Anordnung der Abstände, wasserdurchlässige Beläge, 
Pflanzliste und Bildmaterial“ (Anlagen A4 bis A8), jeweils mit 
Datum vom 28.09.2023, wodurch der Bebauungsplan als 
Satzung beschlossen wird.

3.  Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, die Satzung 
des Bebauungsplans in ortsüblicher Weise öffentlich be-
kannt zu geben.

Die Veröffentlichung der Bebauungsplansatzung ist bereits im 
Gemeindeamtsblatt vom 05.10.2023 erfolgt.

13. Gemeindeentwicklung – Bauleitplanung – Innenent-
wicklung
•  Satzung über die Zulässigkeit von Garagen, Carports und 

Stellplätzen im Ortsteil Häslach - Teilbereich Ortskern
- Aufstellung und Auslegung vom 14.07.2023 bis 14.08.2023
- Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen
- Satzungsbeschluss
- Beratung und Beschlußfassung

Analog TOP 12.

Die Veröffentlichung der Bebauungsplansatzung ist bereits im 
Gemeindeamtsblatt vom 05.10.2023 erfolgt.

14. Gemeindeentwicklung – Bauleitplanung – Innenent-
wicklung
•  Satzung über die Zulässigkeit von Garagen, Carports und 

Stellplätzen im Ortsteil Häslach - Teilbereich Süd
- Aufstellung und Auslegung vom 14.07.2023 bis 14.08.2023
- Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen
- Satzungsbeschluss
- Beratung und Beschlußfassung

Analog TOP 12.

Die Veröffentlichung der Bebauungsplansatzung ist bereits im 
Gemeindeamtsblatt vom 05.10.2023 erfolgt.

15. Gemeindeentwicklung – Bauleitplanung – Innenent-
wicklung
•  Satzung über die Zulässigkeit von Garagen, Carports und 

Stellplätzen im Ortsteil Walddorf - Teilbereich West
- Aufstellung und Auslegung vom 11.08.2023 bis 11.09.2023
- Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen
- Satzungsbeschluss
- Beratung und Beschlußfassung
Auf Grundlage der Auslegung vom 11.08.2023 bis 11.09.2023 
sind in der Abwägungstabelle (Anlage 1) die Stellungnahmen 
der Behörden, Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit 

enthalten. Der Bebauungsplan kann nun als Satzung beschlossen 
werden. Die grünfarbig markierten Inhalte wurden aufgrund der 
Stellungnahme des Landratsamts ergänzt. Die gelbfarbig markier-
ten Inhalte (Fahrgassen (1.3) und Stellplatzneigung 2.3) wurden 
aufgrund der Stellungnahme des Landratsamts aus den bauord-
nungsrechtlichen Festsetzungen entfernt und in die Hinweise 
aufgenommen. Der Punkt 2.1. Lage, Größe und Ausgestaltung 
der Stellplätze wurde mit dem Punkt 1.3. Größe der Garagen und 
Carports zusammengefasst.
Der Gemeinderat hat folgende Beschlüsse gefasst:
1.  Der Gemeinderat behandelt die zum Bebauungsplan „Satzung 

über die Zulässigkeit von Garagen, Carports und Stellplätzen im 
Ortsteil Walddorf – Teilbereich West“, Gemeinde Walddorfhäs-
lach, Gemarkung Walddorf, Landkreis Reutlingen, im Rahmen 
der Auslegung vom 11.08.2023 bis 11.09.2023 die von den 
Behörden, Trägern öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit 
vorgebrachten und eingegangenen Stellungnahmen, die in der 
Anlage A1 zusammengefasst dargestellt und abgewogen sind. 
Auf dieser Grundlage beschließt der Gemeinderat den vorge-
legten Abwägungs- und Beschlussvorschlägen entsprechend 
der Anlage A1 zu folgen.

2.  Der Gemeinderat erteilt seine Zustimmung zum Bebauungs-
plan „Satzung über die Zulässigkeit von Garagen, Carports und 
Stellplätzen im Ortsteil Walddorf – Teilbereich West“, Gemeinde 
Walddorfhäslach, Gemarkung Walddorf, Landkreis Reutlingen, 
bestehend aus der Planzeichnung, dem Textteil und der Be-
gründung (Anlagen A2 bis A4), sowie den Anlagen Anordnung 
der Abstände, wasserdurchlässige Beläge, Pflanzliste und Bild-
material (Anlagen A4 bis A8), jeweils mit Datum vom 28.09.2023, 
wodurch der Bebauungsplan als Satzung beschlossen wird.

3.  Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, die Satzung des 
Bebauungsplans in ortsüblicher Weise öffentlich bekannt zu 
geben.

Die Veröffentlichung der Bebauungsplansatzung ist bereits im Ge-
meindeamtsblatt vom 05.10.2023 erfolgt.
16. Gemeindeentwicklung – Bauleitplanung – Innenentwick-
lung
•  Satzung über die Zulässigkeit von Garagen, Carports und 

Stellplätzen im Ortsteil Walddorf - Teilbereich Ortskern
- Aufstellung und Auslegung vom 14.07.2023 bis 14.08.2023
- Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen
- Satzungsbeschluss
- Beratung und Beschlußfassung
Analog TOP 12.
Die Veröffentlichung der Bebauungsplansatzung ist bereits im Ge-
meindeamtsblatt vom 05.10.2023 erfolgt.
17. Gemeindeentwicklung – Bauleitplanung – Innenentwick-
lung
•  Satzung über die Zulässigkeit von Garagen, Carports und 

Stellplätzen im Ortsteil Walddorf - Teilbereich Ost I
- Aufstellung und Auslegung vom 11.08.2023 bis 11.09.2023
- Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen
- Satzungsbeschluss
- Beratung und Beschlußfassung
Anlalog TOP 15.
Die Veröffentlichung der Bebauungsplansatzung ist bereits im Ge-
meindeamtsblatt vom 05.10.2023 erfolgt.
18. Gemeindeentwicklung – Bauleitplanung – Innenentwick-
lung
•  Satzung über die Zulässigkeit von Garagen, Carports und 

Stellplätzen im Ortsteil Walddorf - Teilbereich Ost II
- Aufstellung und Auslegung vom 11.08.2023 bis 11.09.2023
- Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen
- Satzungsbeschluss
- Beratung und Beschlußfassung
Analog TOP 15.
Die Veröffentlichung der Bebauungsplansatzung ist bereits im 
Gemeindeamtsblatt vom 05.10.2023 erfolgt.
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19. Gemeindeentwicklung – Bauleitplanung – Innenent-
wicklung
•  Satzung über die Zulässigkeit von Nebenanlagen und 

Freiflächengestaltung im Ortsteil Walddorf - Teilbereich 
Ost I

- Aufstellung und Auslegung vom 11.08.2023 bis 11.09.2023
- Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen
- Zweite Auslegung vom 13.10.2023 bis 13.11.2023
- Beratung und Beschlußfassung
Die Satzung über die Zulässigkeit von Nebenanlagen und Frei-
flächengestaltung wurde aufgrund von drei Stellungnahmen 
(Landratsamt und zwei Mitbürgern) überarbeitet. Die ergänz-
ten Festsetzungen im Textteil und der Begründung wurden in 
grünfarbig markiert.

Da es sich bei der Stellungnahme von „Einwender 1“ „weitere 
Variante wünschenswert“ um eine maßgebende Einwendung 
handelt, wurde diese gesondert beraten und abgewogen.
a)  Die Satzung ohne Berücksichtigung der Einwendung des 

Einwenders 1 sieht wie folgt aus:
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19. Gemeindeentwicklung – Bauleitplanung – Innenentwicklung  
 Satzung über die Zulässigkeit von Nebenanlagen und Freiflächengestaltung 

im Ortsteil Walddorf - Teilbereich Ost I 
- Aufstellung und Auslegung vom 11.08.2023 bis 11.09.2023 
- Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen 
- Zweite Auslegung vom 13.10.2023 bis 13.11.2023 
- Beratung und Beschlußfassung 
 
Die Satzung über die Zulässigkeit von Nebenanlagen und Freiflächengestaltung wurde 
aufgrund von drei Stellungnahmen (Landratsamt und zwei Mitbürgern) überarbeitet. 
Die ergänzten Festsetzungen im Textteil und der Begründung wurden in grünfarbig  
markiert. 
 
Da es sich bei der Stellungnahme von „Einwender 1“ „weitere Variante 
wünschenswert“ um eine maßgebende Einwendung handelt, wurde diese gesondert 
beraten und abgewogen.  
 
a) Die Satzung ohne Berücksichtigung der Einwendung des Einwenders 1 sieht wie 

folgt aus:  
 

 
  
b)  Die Satzung mit Berücksichtigung der Einwendung des Ein-

wenders 1 sieht wie folgt aus:
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b) Die Satzung mit Berücksichtigung der Einwendung des Einwenders 1 sieht wie folgt 

aus:  
 

 
Der Gemeinderat hat in diesem Zusammenhang Punkt a) beschlossen.  
 
Des Weiteren hat der Gemeinderat beschlossen:  
- Der Gemeinderat behandelt die zum Bebauungsplan „Satzung über die 

Zulässigkeit von Nebenanlagen und Freiflächengestaltung im Ortsteil Walddorf – 
Teilbereich Ost I“, Gemeinde Walddorfhäslach, Gemarkung Walddorf, Landkreis 
Reutlingen, im Rahmen der Auslegung vom 11.08.2023 bis 11.09.2023 die von den 
Behörden, Trägern öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit vorgebrachten und 
eingegangenen Stellungnahmen, die in der Anlage A1 zusammengefasst 
dargestellt und abgewogen sind. Auf dieser Grundlage beschließt der Gemeinderat 
den vorgelegten Abwägungs- und Beschlussvorschlägen entsprechend der Anlage 
A1 (ausgenommen „Einwender 1 – Weitere Variante wünschenswert“) zu folgen. 

- Der Gemeinderat billigt die vorliegenden Planungsunterlagen des 
Bebauungsplanes „Satzung über die Zulässigkeit von Nebenanlagen und 
Freiflächengestaltung im Ortsteil Walddorf – Teilbereich Ost I“, bestehend aus der 
Planzeichnung, dem Textteil, der Begründung (Anlagen A2 bis A4), jeweils mit 
Datum vom 28.09.2023, sowie den zugehörigen Anlagen (Anlagen 5 bis 7) 

- Der Gemeinderat beschließt die zweite durchzuführende Auslegung vom 
13.10.2023 bis 13.11.2023 der oben und nachstehend aufgeführten 
Planungsunterlagen und die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der 
Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 

Der Gemeinderat hat in diesem Zusammenhang Punkt a) be-
schlossen.

Des Weiteren hat der Gemeinderat beschlossen:
-  Der Gemeinderat behandelt die zum Bebauungsplan 

„Satzung über die Zulässigkeit von Nebenanlagen und 
Freiflächengestaltung im Ortsteil Walddorf – Teilbereich 
Ost I“, Gemeinde Walddorfhäslach, Gemarkung Wald-
dorf, Landkreis Reutlingen, im Rahmen der Auslegung 
vom 11.08.2023 bis 11.09.2023 die von den Behörden, 
Trägern öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit vorge-
brachten und eingegangenen Stellungnahmen, die in der 
Anlage A1 zusammengefasst dargestellt und abgewogen 
sind. Auf dieser Grundlage beschließt der Gemeinderat 

den vorgelegten Abwägungs- und Beschlussvorschlägen 
entsprechend der Anlage A1 (ausgenommen „Einwender 
1 – Weitere Variante wünschenswert“) zu folgen.

-  Der Gemeinderat billigt die vorliegenden Planungsunterla-
gen des Bebauungsplanes „Satzung über die Zulässigkeit 
von Nebenanlagen und Freiflächengestaltung im Ortsteil 
Walddorf – Teilbereich Ost I“, bestehend aus der Plan-
zeichnung, dem Textteil, der Begründung (Anlagen A2 bis 
A4), jeweils mit Datum vom 28.09.2023, sowie den zuge-
hörigen Anlagen (Anlagen 5 bis 7)

-  Der Gemeinderat beschließt die zweite durchzuführende 
Auslegung vom 13.10.2023 bis 13.11.2023 der oben und 
nachstehend aufgeführten Planungsunterlagen und die er-
neute Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden 
und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
i.V.m. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB und beauftragt die 
Verwaltung das erneute Planauslegungsverfahren form-
gerecht durchzuführen.

Die Veröffentlichung der erneuten Auslegung ist bereits im Ge-
meindeamtsblatt vom 05.10.2023 erfolgt.

20. Gemeindeentwicklung – Bauleitplanung – Innenent-
wicklung
•  Satzung über die Zulässigkeit von Nebenanlagen und 

Freiflächengestaltung im Ortsteil Walddorf - Teilbereich 
Ost II

- Aufstellung und Auslegung vom 11.08.2023 bis 11.09.2023
- Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen
- Zweite Auslegung vom 13.10.2023 bis 13.11.2023
- Beratung und Beschlußfassung

Analog TOP 19.

Die Veröffentlichung der erneuten Auslegung ist bereits im Ge-
meindeamtsblatt vom 05.10.2023 erfolgt.

21. Gemeindeentwicklung – Bauleitplanung – Innenent-
wicklung
•  Satzung über die Zulässigkeit von Nebenanlagen und 

Freiflächengestaltung im Ortsteil Walddorf - Teilbereich 
West

- Aufstellung und Auslegung vom 11.08.2023 bis 11.09.2023
- Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen
- Zweite Auslegung vom 13.10.2023 bis 13.11.2023
- Beratung und Beschlußfassung

Analog TOP 19.

Die Veröffentlichung der erneuten Auslegung ist bereits im Ge-
meindeamtsblatt vom 05.10.2023 erfolgt.

22. Gemeindeentwicklung – Bauleitplanung – Innenent-
wicklung
•  Satzung über die Zulässigkeit von Nebenanlagen und 

Freiflächengestaltung im Ortsteil Häslach - Teilbereich 
Nord

- Aufstellung und Auslegung vom 14.07.2023 bis 14.08.2023
- Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen
- Zweite Auslegung vom 13.10.2023 bis 13.11.2023
- Beratung und Beschlußfassung

Die Satzung über die Zulässigkeit von Nebenanlagen und Frei-
flächengestaltung wurde aufgrund von drei Stellungnahmen 
(Landratsamt und zwei Mitbürgern) überarbeitet. Die ergänz-
ten Festsetzungen im Textteil und der Begründung wurden in 
grünfarbig  markiert.

Da es sich bei der Stellungnahme von „Einwender 1“ „weitere 
Variante wünschenswert“ um eine maßgebende Einwendung 
handelt, wurde diese gesondert beraten und abgewogen. 

a)  Die Satzung ohne Berücksichtigung der Einwendung des 
Einwenders 1 sieht wie folgt aus: 
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19. Gemeindeentwicklung – Bauleitplanung – Innenentwicklung  
 Satzung über die Zulässigkeit von Nebenanlagen und Freiflächengestaltung 

im Ortsteil Walddorf - Teilbereich Ost I 
- Aufstellung und Auslegung vom 11.08.2023 bis 11.09.2023 
- Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen 
- Zweite Auslegung vom 13.10.2023 bis 13.11.2023 
- Beratung und Beschlußfassung 
 
Die Satzung über die Zulässigkeit von Nebenanlagen und Freiflächengestaltung wurde 
aufgrund von drei Stellungnahmen (Landratsamt und zwei Mitbürgern) überarbeitet. 
Die ergänzten Festsetzungen im Textteil und der Begründung wurden in grünfarbig  
markiert. 
 
Da es sich bei der Stellungnahme von „Einwender 1“ „weitere Variante 
wünschenswert“ um eine maßgebende Einwendung handelt, wurde diese gesondert 
beraten und abgewogen.  
 
a) Die Satzung ohne Berücksichtigung der Einwendung des Einwenders 1 sieht wie 

folgt aus:  
 

 
  
b)  Die Satzung mit Berücksichtigung der Einwendung des Ein-

wenders 1 sieht wie folgt aus:

39 
 
 

 
b) Die Satzung mit Berücksichtigung der Einwendung des Einwenders 1 sieht wie folgt 

aus:  
 

 
Der Gemeinderat hat in diesem Zusammenhang Punkt a) beschlossen.  
 
Des Weiteren hat der Gemeinderat beschlossen:  
- Der Gemeinderat behandelt die zum Bebauungsplan „Satzung über die 

Zulässigkeit von Nebenanlagen und Freiflächengestaltung im Ortsteil Walddorf – 
Teilbereich Ost I“, Gemeinde Walddorfhäslach, Gemarkung Walddorf, Landkreis 
Reutlingen, im Rahmen der Auslegung vom 11.08.2023 bis 11.09.2023 die von den 
Behörden, Trägern öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit vorgebrachten und 
eingegangenen Stellungnahmen, die in der Anlage A1 zusammengefasst 
dargestellt und abgewogen sind. Auf dieser Grundlage beschließt der Gemeinderat 
den vorgelegten Abwägungs- und Beschlussvorschlägen entsprechend der Anlage 
A1 (ausgenommen „Einwender 1 – Weitere Variante wünschenswert“) zu folgen. 

- Der Gemeinderat billigt die vorliegenden Planungsunterlagen des 
Bebauungsplanes „Satzung über die Zulässigkeit von Nebenanlagen und 
Freiflächengestaltung im Ortsteil Walddorf – Teilbereich Ost I“, bestehend aus der 
Planzeichnung, dem Textteil, der Begründung (Anlagen A2 bis A4), jeweils mit 
Datum vom 28.09.2023, sowie den zugehörigen Anlagen (Anlagen 5 bis 7) 

- Der Gemeinderat beschließt die zweite durchzuführende Auslegung vom 
13.10.2023 bis 13.11.2023 der oben und nachstehend aufgeführten 
Planungsunterlagen und die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der 
Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 

Der Gemeinderat hat in diesem Zusammenhang Punkt a) be-
schlossen. 
Des Weiteren hat der Gemeinderat beschlossen: 
-  Der Gemeinderat behandelt die zum Bebauungsplan „Satzung 

über die Zulässigkeit von Nebenanlagen und Freiflächenge-
staltung im Ortsteil Häslach – Teilbereich Nord“, Gemeinde 
Walddorfhäslach, Gemarkung Häslach, Landkreis Reutlingen, 
im Rahmen der Auslegung vom 14.07.2023 bis 14.08.2023 
die von den Behörden, Trägern öffentlicher Belange und der 
Öffentlichkeit vorgebrachten und eingegangenen Stellung-
nahmen, die in der Anlage A1 zusammengefasst dargestellt 
und abgewogen sind. Auf dieser Grundlage beschließt der 
Gemeinderat den vorgelegten Abwägungs- und Beschluss-
vorschlägen entsprechend der Anlage A1 (ausgenommen 
„Einwender 1 – Weitere Variante wünschenswert“) zu folgen.

-  Der Gemeinderat billigt die vorliegenden Planungsunterlagen 
des Bebauungsplanes „Satzung über die Zulässigkeit von 
Nebenanlagen und Freiflächengestaltung im Ortsteil Häs-
lach – Teilbereich Nord“, bestehend aus der Planzeichnung, 
dem Textteil, der Begründung (Anlagen A2 bis A4), jeweils 
mit Datum vom 28.09.2023, sowie den zugehörigen Anlagen 
(Anlagen 5 bis 7)

-  Der Gemeinderat beschließt die zweite durchzuführende 
Auslegung vom 13.10.2023 bis 13.11.2023 der oben und 
nachstehend aufgeführten Planungsunterlagen und die er-
neute Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. 
§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB und beauftragt die Ver-
waltung das erneute Planauslegungsverfahren formgerecht 
durchzuführen.

Die Veröffentlichung der erneuten Auslegung ist bereits im Ge-
meindeamtsblatt vom 05.10.2023 erfolgt.

23. Gemeindeentwicklung – Bauleitplanung – Innenent-
wicklung
• Satzung über die Zulässigkeit von Nebenanlagen und 
Freiflächengestaltung im Ortsteil Häslach - Teilbereich Süd
- Aufstellung und Auslegung vom 11.08.2023 bis 11.09.2023
- Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen
- Zweite Auslegung vom 13.10.2023 bis 13.11.2023
- Beratung und Beschlußfassung
Analog TOP 22.

Die Veröffentlichung der erneuten Auslegung ist bereits im Ge-
meindeamtsblatt vom 05.10.2023 erfolgt.

24. Bürgerfragestunde:
Bürgermeisterin Silke Höflinger fragte die anwesenden Mit-
bürgerinnen und Mitbürger, ob es Fragen, Anregungen oder 
Wünsche an den Gemeinderat, an die Gemeindeverwaltung 
oder die Bürgermeisterin gibt. Aus Datenschutzgründen wer-
den nur die Wortmeldungen der Mitbürgerinnen und Mitbürger 
wiedergegeben, die einer Veröffentlichung zugestimmt haben. 
Es hat Anfragen gegeben, welche jedoch auf Wunsch der an-
wesenden Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht veröffentlicht 
werden.

25. Bekanntgaben und Verschiedenes:
25.1 Bekanntgaben Verwaltung: Keine wesentlichen 
Mitteilungen
25.2 Verschiedenes Gemeinderat: Keine wesentlichen 
Mitteilungen
26. Schließung der öffentlichen Sitzung und Verabschie-
dung
Bürgermeisterin Silke Höflinger dankte allen Anwesenden für 
ihr Kommen, die guten Beratungen und das Interesse an der 
Sitzung und wünschte den Mitbürgerinnen und Mitbürgern und 
der Presse einen guten Nachhauseweg und einen schönen 
Abend. 

 
Herzlich willkommen beim gemeinsamen Mittagstisch    
Als Tagesgericht liefert uns das Waldheim Rübgarten am 
19.10.23
Gemischter Braten mit Spätzle und Salat und ein Dessert  
Preis: 7,00 € ; ermäßigt: 5,00 €
Essensausgabe von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr, Ende des Mit-
tagstisches: 14.00 Uhr
Melden Sie sich bitte bis Montag, 16.10.23,12Uhr bei der 
Gemeindeverwaltung im Bürgerbüro, Tel. 07127 9266-102 an. 
Es besteht die Möglichkeit, sich mit dem Bürgerauto zur Ge-
meindehalle fahren zu lassen und von dort auch wieder nach 
Hause. Wählen Sie dazu die Rufnummer 07127-9266-555. 
Nutzen Sie dieses Angebot der Gemeinde.

Begegnungen, nette Gespräche und gemeinsames Essen 
bringen Abwechslung in Ihren Alltag!
Kinder und Schüler können das Mittagessen zum ermäßigten 
Preis erhalten.
Möchten Sie ständig am Mittagstisch teilnehmen, können Sie 
sich auf Dauer anmelden. Wir bitten Sie aber herzlich, sich bei 
Verhinderung dann abzumelden.
Unsere Geschenkgutscheine für den Mittagstisch können im 
Bürgerbüro in Walddorf und in der Ortsverwaltung in Häslach 
erworben werden.
Haben Sie weitere Fragen, so erhalten Sie Auskünfte bei
Annerose Brändle (Tel. 07127/18914)
Hilde Eggensperger (Tel. 07127/18280)
Christa Fritz (Tel. 07127/32966
Beate Gaiser (Tel. 07127/924026)
Traude Heimann (Tel.07127/35687)
Inge Streicher (Tel. 07127/34116)
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Zahl der Neu-Rentner in Baden-Württemberg gestiegen
Die Zahl der neuen Rentnerinnen und Rentner in Baden-Würt-
temberg ist weiter gestiegen: Mit 175.845 waren es im Jahr 2022 
genau 3.508 Personen mehr als im Vorjahr. 112.142 der neuen 
Ruheständler bekamen eine Altersrente, 16.698 eine Rente we-
gen Erwerbsminderung und 47.005 Personen eine Hinterbliebe-
nenrente. Bei den neuen Altersrenten lag der durchschnittliche 
Zahlbetrag bei 1.124,06 Euro. Ende 2022 lebten in Baden-Würt-
temberg insgesamt 2.915.611 Personen, die von der Deutschen 
Rentenversicherung eine gesetzliche Rente bezogen.
2022 gingen 46.391 Personen erst mit Erreichen der Regelalters-
grenze in Rente. Das Rentenalter für die Regelaltersrente liegt 
zurzeit – für den Geburtsjahrgang 1957 – bei 65 Jahren und elf 
Monaten. Bis 2031 steigt die Regelaltersgrenze schrittweise auf 
67 Jahre.
36.604 Neurentenbezieher erhielten eine Altersrente für beson-
ders langjährig Versicherte, vorausgesetzt sie zahlten 45 Jahre in 
die Rente ein. Abschlagsfrei wird diese Rente an Versicherte ge-
zahlt, wenn sie die Altersgrenze von 64 Jahren (Geburtsjahrgang 
1958) erreicht haben.
Eine Altersrente für langjährig Versicherte bekamen rund 21.939 
Frauen und Männer. Diese Rente wird mit Abschlägen frühes-
tens ab Erreichen des 63. Lebensjahres gezahlt. Erforderlich ist 
eine Versicherungszeit von mindestens 35 Jahren. Der dauerhafte 
Abschlag beträgt 0,3 Prozent für jeden Monat Rentenbezug vor 
Erreichen der Regelaltersgrenze.

 
Alles Entscheidende entsteht trotzdem. (Friedrich Nietzsche)

Willkommen im Café Kännle. Genießen Sie doch mal ein paar 
Stündchen mit Freunden oder Familie im gemütlichen Café mit 
einem leckeren Stück Zwiebelkuchen mit Speck, dazu Trau-
bensaft oder Most oder auch einem Stück Kuchen der Saison 
und feine Kaffee-Spezialitäten. Die Wirtin Monika Mack und 
die ehrenamtlichen Helferinnen freuen sich auf Sie. Geöffnet 
ist Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 14.00 bis 17.00 
Uhr, Tel. 8 97 12.

Montag, 16. Oktober 
10.00 bis 11.00 Uhr Sturzprävention (TSV) Clubraum
Dienstag, 17. Oktober 
10.00 bis 11.00 Uhr Fit durch Bewegung (BV) Clubraum
14.00 bis 17.00 Uhr Handarbeitskreis (BV) Café Kännle
14.30 bis 17.00 Uhr DIY mit D. Schilling (OA) Café Kännle
14.00 bis 17.00 Uhr Jahrgangstreffen 34/35 Café Kännle
Mittwoch, 18. Oktober 
09.00 bis 10.00 Uhr Englisch (BV) Clubraum
14.00 bis 17.00 Uhr Malen (BV) Clubraum
14.00 bis 17.00 Uhr Tonen (BV) Werkstatt
14.00 bis 17.00 Uhr Quiltwerkstatt Café Kännle
Donnerstag, 19. Oktober 
14.00 bis 17.00 Uhr Spielenachmittag (BV) Café Kännle
14.00 bis 17.00 Uhr Frauenkreistreff Café Kännle
Bald beginnen wieder die Sonntags-Cafés! Termine hierfür gerne 
schon vormerken:
05. November, 14.00 bis 17.00 Uhr: Querflöten-Ensemble (Junge 
Querflötistinnen musizieren unter der Leitung v. E. Eberle
19. November, 14.00 bis 17.00 Uhr: Alles über und mit Akkordeon/
Mundharmonika mit Herrn Steinhauser
10. Dezember, 14.00 bis 17.00 Uhr: Scherenschnitte mit Herrn 
Zügel

Das Büro der Offenen Altenarbeit (OA), Frau Schmieder befin-
det sich in den Räumen des Altenzentrums, Schulberg 8 – 14 

(Büro des PSP). Frau Schmieder ist erreichbar: Dienstag 13.00 
bis 17.30 Uhr, Freitag 08.00 bis 12.30 Uhr, Telefon: 98 00 15, E-
Mail: altenzentrum-pliezhausen@gmx.de, Frau Schmieder ist 
zuständig unter anderem für die Gestaltung des Programmes 
in der Begegnungsstätte und die Zusammenarbeit mit dem 
Bürgerverein Altenhilfe e. V. sowie organisatorische Aufgaben.
Frau Wiese informiert und berät im Pflegestützpunktes (PSP) 
Pliezhausen hilfebedürftige Bürger und ihre Angehörigen. Sie 
vermittelt auf Wunsch Leistungen und Angebote von Pfle-
gediensten, der Mobilen Sozialen Dienste, der mobilen Es-
sensanbieter, der Tages- und Kurzzeitpflege, der stationären 
Pflegeeinrichtungen, der Sozialpsychiatrischen Dienste, der 
privaten Pflege- und Betreuungsdienste und sie berät über das 
Betreute Wohnen. Frau Wiese ist von Montag bis Donnerstag 
von 08.00 bis 12.00 Uhr und am Donnerstagnachmittag von 
14.00 bis 17.00 Uhr unter Tel. 98 00 15 zu erreichen. E-Mail: 
pflegestuetzpunkt@pliezhausen.de
Das Büro PSP ist am Donnerstag, 19. Oktober nicht besetzt. 
Ab Montag, 23. Oktober ist Frau Wiese wieder erreichbar.

 

 

 
Geschenk zum Start in die 
5. Klasse
Für jedes Kind das mit der 5. 
Klasse gestartet hat, gab es 
einen bunten Kugelschreiber 
und einen Textmarker vom 
Schulförderverein geschenkt.

FÜR BLITZGEDANKEN & 
LEUCHTENDE IDEEN

Unser lieber Erdem Cakir, der 
Inhaber der Postfiliale hat 
einen Teil der Kosten für die 
Stifte gesponsert. Herzlichen 
Dank an dieser Stelle.
Wir wünschen allen Kindern 
einen tollen Start in die 5. 
Klasse.

Die Lese AG braucht drin-
gend Unterstützung!
Für unsere Lese AG am Frei-
tag von 14-15 Uhr, suchen wir 
dringend zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt eine neue 
Leitung.
Kinder der 1. + 2. Klasse sol-
len hier spielerisch das Lesen 
lernen und ausbauen.
Die Ag wird vom Schulförder-
verein gefördert und unter-
stützt.
Wenn Du dich angesprochen 
fühlst und Lust auf ein Eh-
renamt mit großem Mehrwert 
hast, dann melde dich gerne 
per Mail an: vorstand@schul-
foerderverein.info.
Auch für weitere Infos und Ab-
sprachen, einfach kurz melden.
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Wir freuen uns auf jede Unterstützung um die Ag nicht komplett 
ausfallen zu lassen.

-ABGESAGT- Kräuterwanderung mit Kräuterbutter-Her-
stellung
Leider müssen wir die Veranstaltung am 14.10.2023 aufgrund 
von zu wenigen Anmeldungen absagen.
Frau Barbara Dürrwang wir uns im Frühjahr zu einer erneuten 
Kräuterwanderung einladen zum Thema: Stress lass nach! Wie 
die Natur uns nachhaltig entspannt und resilient macht.
Schaut euch gerne unsere anderen Veranstaltungen an.
schulfoerderverein.info/anmeldung

 

 
Zum Abschluss des letzten KIndergartenjahres gab es für die KInder 
noch ein Highlight bevor es in die Sommerferien ging:
Herr Kolberg aus Betzingen kam mitm seinem nach Walddorf um 
mit den KIndern und ihrem Erzieherteam eine Planwagenfahrt durch 
unseren schönen Ort und die umliegenden Felder zu machen. Zwei 
Stunden lang durften sich die KInder wie die früheren Siedler im 
wilden Westen fühlen. Dabei wurde ihnen von Herr Kolberg der 
richtige Umgang mit den Tieren vermittelt und am Ende der Ausfahrt 
durften die KInder die Pferde natürlich noch streicheln und füttern.

 
Wir bedanken uns bei Herrn Kolberg für das tolle Erlebnis. Dem 
Ehepaar Stadelmaier von Stadelmaier Immobilien danken wir 
nochmals für die großzügige Spende vom letztem Weihnachts-
markt, durch diese der Ausflug finanziert wurde.

 
Das neue KIndergartenjahr startete indem die KInder in ihre 
neue Altersgruppe wechseln durften. Voller Freude entwickel-
ten sich die bisherigen Maulwürfe zu Schmetterlingen, und die 
alten Schmetterlinge sind nun die Rotmilane und Vorschüler.
Die frischen Rotmilane begannen auch direkt mit ihrer wö-
chentlichen "Flugschule"- dem Vorschulprogramm.

 

 
Gustav-Werner-Str. 5, Angelika Vollmer
Mo., Di.+ Do., Fr. von 10.00 - 12.00 Uhr, Mittwoch geschlossen 
Tel.: 07127/932390, Email-Adresse: info@kirche-wh.de
Internetseite: www.kirche-wh.de
Informations- und Kommunikations-App: connectWH,
freier Download aus den App-Stores, Link zum Download auch 
über die Internetseite.

Pfarramt I: 
Pfarrer Dr. Uwe Rechberger, Tel.: 07127/932392
Email-Adresse: uwe.rechberger@elkw.de
Pfarrer Dr. Rechberger ist bis zum 18.10. weg. Die Vertretung 
hat Pfarrer Souchon, Tel.: 07127/932399

Pfarramt II: 
Pfarrer Heinz-Michael Souchon, Schwalbenstr.13, 
Tel.: 07127/932399
Email-Adresse: heinz-michael.souchon@elkw.de

Tauftermine
Folgende Tauftermine stehen aktuell fest:
Bei Interesse melden Sie sich gerne im Gemeindebüro, 
Tel. 932390.
Walddorf: 5. November 2023, 21. Januar 2024
Häslach: 11. Februar 2024

Herzlich willkommen zum Gottesdienst in unseren Kirchen 
und digital
Die Gottesdienste um 10.15 Uhr werden jeweils auch per 
Livestream übertragen und sind ab dann auch wie bisher ab-
rufbar unter: www.kirche-wh.de
Möglich ist es auch, im Lauf der Woche den Gottesdienst über 
einen USB-Stick anzuhören oder mit einem Video-Stick an-
zusehen. Bei Interesse können Sie sich gerne im Pfarrbüro 
melden. Die Predigt kann man auch unter der Telefonnummer 
9315779 anhören (rund um die Uhr). Bei Belegtzeichen bitte 
später nochmal probieren.

Podcast
Die Predigten unserer Gottesdienste können jetzt auch ganz 
einfach im Podcast nachgehört werden.
Der Podcast ist auf www.kirche-wh.de verlinkt und kann auch 
direkt bei Apple Podcasts oder Spotify z. B. mit dem Suchbe-
griff "Walddorfhäslach" gefunden werden.

Herzliche Einladung zum Vortragsabend 
von ChC mit gagausischen Gästen
Dimitrij und Natalia Gotischan
am Sonntag, 15. Oktober 2023
um 19:30 Uhr im Evang. Gemeindehaus 
Gniebel, Pliezhäuserstr. 3
Gaugasien ist ein autonomes Gebiet inner-
halb der Republik Moldau. Auf einer Fläche, 
die etwa 5 Prozent der Fläche Baden-Würt-
tembergs entspricht, leben 160 Tausend 
Einwohner. 80 Prozent davon gehören der 
turksprachigen Volksgruppe der Gagausen 
an. Die große Mehrheit der Bevölkerung 
Gagausiens zählt sich zum Orthodoxen 
Christentum. Somit sind die Gagausen das 
einzige turkstämmige Volk, das sich nicht zum Islam bekennt.
Als Christen helfen Christen unterstützen wir in Gagausien das 
Projekt „Biblischer Ethikunterricht an Schulen“. Im Rahmen 
von Unterrichtseinheiten unterrichten Dmitrij und Matalia und 
zwei weitere Mitarbeiter zum einen an staatlichen Schulen, 
um die frohe Botschaft von Jesus Christus weiterzugeben. 
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Darüber hinaus sind sie in ihren Gemeinden in verschiedene 
Dienste eingebunden.
So könnte es fertig aussehen ;-)

Backhausbrot für einen guten Zweck 
 
Heike goes Afrika 
Wir konnten von den Erlösen der letzten Backak�on viele Familien mit Lebensmiteln versorgen. Wir 
möchten dort helfen, wo sonst niemand hinfährt. 1200 km von Kapstadt en�ernt liegt Shiloh, ein Dorf 
mit vielen jungen Menschen ohne Arbeit. Gerade dort sind Alkohol und Drogen ein großes Problem. 
Wir freuen uns auf die Begegnungen und möchten dort die Jugendarbeit unterstützen, u.a. mit dem 
Kauf von Trikots für die Fußballmannscha�.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir backen ausschließlich auf Bestellung. Der Laib Holzofenbrot kostet 6.-€, 

kleine Hefekränzle Stück 2.-€ 

Nächster Backtermin ist Freitag, 13.10.2023 

Bestellungen ab sofort spätestens bis Donnerstag, 12.10.2023 

an folgende E-Mail Adresse:  backhausbrot.haeslach@gmail.com 
oder telefonisch 07127/21289 oder 07127/922993. 

Das bestellte Brot und bestellte Hefekränzle können am Freitag, 13.10.2023 
von 16h bis 17h am Backhaus in Häslach in der Dorfstraße, beim Dorfgemeinscha�shaus, 
abgeholt werden. 

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung und bedanken uns für die Unterstützung. 
Reiner und Petra Schäffer, Vroni Neuscheler 

Krabbelgruppe
Die Dienstags-Krabbelgruppe trifft sich um 10 
Uhr im Ev. Gemeindehaus Walddorf
Die Freitags-Krabbelgruppe trifft sich um 10.15 
Uhr im Ev. Gemeindehaus Häslach (Näheres unter: 
krabbelgruppe-wdh@web.de).

 
Herzliche Einladung an alle Kinder zum Kindergottesdienst - 
sonntags um 10.15 Uhr jeweils in beiden Ortsteilen in den Ge-
meindehäusern. Bitte beachten Sie die Infos bei den unteren 
Terminen.
Kinderkirche Walddorf am 15.10.: Zum CVJM-Familientag wird es 
kein Parallelprogramm der Walddorfer Kinderkirche geben. Wir laden 
alle Kinder mit ihren Familien herzlich zum CVJM-Familientag ein.

Übertragung des Gottesdienstes für Familien
Die Gottesdienste um 10.15 Uhr werden in der Regel übertra-
gen, dass Familien mit kleinen Kindern unkompliziert mitfeiern 
und die Kinder dabei spielen können.
In Häslach wird der Gottesdienst um 10.15 Uhr ins Häslacher 
Gemeindehaus übertragen.
Die Übertragung in Walddorf findet um 10.15 Uhr im Raum 
unter der Halle im CVJM Zentrum statt. Bitte die Außentreppe 
benutzen. Am 15.10. ist CVJM Familientag im CVJM Zentrum, 
daher keine Übertragung des Walddorfer Gottesdienstes! Bitte 
beachten Sie die Infos zum Familientag!

Friedensgebet
Weiterhin finden die Friedensgebete mon-
tags in Walddorf und freitags in Häslach je-
weils um 19.00 Uhr in den beiden Kirchen 
statt.

 
Jeden Sonntag-Nachmittag bei gutem Wetter von 15 – 17.30 
Uhr im Vereinsgarten des CVJM Walddorf (Verlängerung Herd-
weg). Am 23. Juli ist das CVJM Vereinsgartenfest mit Kaffee 
und Kuchen.
Menschen kennen lernen, über Gott und die Welt reden, Kaffee 
und Gebäck, gemeinsame Spiele.
Mit dabei: Sie, so wie Sie sind, mit einer guten Portion Offenheit 
und Lust auf einen schönen Nachmittag. Bei Gummistiefelwet-
ter findet kein Treffpunkt Sonntag statt.

 

 
Frauenfrühstück des Unteramts am 14.10.2023
Nach drei Jahren Coronapause freuen wir uns auf einen Neu-
start. Herzliche Einladung an alle Frauen zum Frühstück in die 
Gemeindehalle Pliezhausen.
Referentin Gabi Sons spricht zum Thema :“Entdecke den roten 
Faden deines Lebens“
Der rote Faden, eine Richtlinie, Orientierungshilfe, ein Leitmo-
tiv. Welches Lebensmuster haben wir uns im Laufe des Lebens 
angeeignet, und welche Rolle spielt dabei der Faden des Glau-
bens? Und was ist, wenn der rote
Faden gar nicht mehr sichtbar wird, wenn Linien abgerissen 
scheinen? Gibt es einen Faden der wirklich hält?
Neugierig geworden? Dann freuen wir uns über Ihre Anmel-
dung bis spätestens 11.10.2023 bei
Gitti Rinker: 07127/34161; Ingerose Berner:07127/34161
oder per Mail: fruehstueck.unteramt@gmail.com

Erntedankfest - 
Rückblick
Die Evang. Kir-
chengeme inde 
Walddorfhäslach 
sagt allen Spen-
dern ein herzliches 
Dankeschön. Die 
Tafel in Metzingen 
konnte reich be-
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schenkt die Gaben am Sonntag mitnehmen und so zeitnah an 
die Bedürftigen weitergeben.
Danke auch an alle, die mitgeholfen haben bei den Vorberei-
tungen, vom Ausschmücken, Stühle stellen, Essensvorberei-
tung....
Danke für das Opfer für Agape in Indien und die Spenden für 
die Bauaufgaben der Kirchengemeinde.

Indienabend am Freitag, 20.10. 
um 19.30 Uhr im Gemeindehaus 
in Walddorf
Wir freuen uns, dass der Leiter 
von AGAPE in Indien, Vikrant 
Bhandari und seine Frau Rami-
ni, in Walddorfhäslach sind und 
von ihrer Arbeit berichten.
Herzliche Einladung über den 
Tellerrand zu schauen und sich über die aktuelle Situation in 
Indien und die Arbeit von AGAPE in Indien zu informieren. Wir 
geben Einblicke in die verschiedenen Projekte und Arbeitsbe-
reiche und berichten über aktuelle Schwierigkeiten und Her-
ausforderungen, aber auch über das, was uns Dankbar macht 
und uns Hoffnung gibt.

Herzliche Einladung zu den Bibeltagen in Wald-
dorfhäslach vom 22. - 25. Oktober 2023 in der 
Evang. Kirche Walddorf, abends um 20:00 Uhr 
mit Traugott Hopp
Thema: Jona
Sonntag, 22. Oktober 2023: 
Gottesdienste: Walddorf: 09:00 Uhr, Häslach: 10:15 Uhr
Wort. Geschehen 
Wenn ich Gott (nicht) hören will 
Jona 1, 1 - 2
Sonntag – Abend:
Sturm. Erfahrung 
Tiefenentspannt – auch ohne Gott!?
Jona 1, 3 - 16
Montag, 23. Oktober 2023:
Tiefen. Wirkung 
Wenn es mit mir bergab geht – und Gott weit weg ist
Jona 2
Es spielt der Posaunenchor
Dienstag, 24. Oktober 2023:
Neu. Ausrichtung 
Freiraum für Gott in meinem Alltag – was passiert dann?!
Jona 3
Es singt der Kirchenchor
Mittwoch, 25. Oktober 2023:
Jammer. Baum 
Wenn ich deutlich anderer Meinung bin als Gott
Jona 4
Kurz-Biographie von Traugott Hopp: 
Traugott Hopp arbeitet derzeit als Pastor in Fürstenfeldbruck, 
Bayern.
Er ist verheiratet mit Magdalene. Sie haben erwachsene Kinder 
und
Enkel. Traugott ist gerne im Garten oder in der Natur unterwegs. 
Ihn interessiert, wie Menschen in ein Vertrauensverhältnis mit 
Gott hineinwachsen. Er liebt biblische Geschichten, aber auch 
alte Western-Filme. Von 2002 - 2019 lebte er in Korntal
bei Stuttgart und leitete die Akademie für Weltmission.

Termine:
Donnerstag, 12. Oktober 2023: 
15 - 17 Uhr Indoor im Gemeindehaus Häslach - siehe sonstige 
Termine
19.30 Uhr Gebetskreis im Gemeindehaus Häslach
Freitag, 13. Oktober 2023: 
10.15 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindehaus Häslach
15.00 Uhr Kinderchor für die 1. - 3. Klasse

16.00 Uhr Kinderchor für die 4. - 8. Klasse
jeweils im Gemeindehaus Walddorf
19.00 Uhr Friedensgebet in der Häslacher Kirche
Samstag, 14. Oktober 2023: 
08.45 Uhr Frauenfrühstück in der Festhalle Pliezhausen - siehe 
sonstige Mitteilungen
Thema: "Entdecke den roten Faden deines Lebens"
Referentin: Gabi Sons aus Flein
Sonntag, 15. Oktober 2023:
Walddorf:
10.15 Uhr Gottesdienst mit Feier des Heiligen Abendmahls mit 
Saft und Wein im Einzelkelch (glutenfrei), Livestream. Pfarrer 
Souchon und der Posaunenchor gestalten den Gottesdienst. 
Außerdem wird der Leiter der Agape Mission Vikrant Bhandari 
und seine Frau Ramini ein Grußwort sprechen.
Predigttext: Jakobus 5,13-16
Das Opfer ist für die Arbeit des CVJM Zentrums bestimmt.
keine Kinderkirche. Zum CVJM-Familientag wird es kein Paral-
lelprogramm der Walddorfer Kinderkirche geben. Wir laden alle 
Kinder mit ihren Familien herzlich zum CVJM-Familientag ein.
ab 15 Uhr Treffpunkt Sonntag im CVJM Vereinsgarten statt.
19.30 Uhr Vortrag von ChC - Christen helfen Christen im Ge-
meindehaus Gniebel - siehe sonstige Mitteilungen
Häslach: 
09.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Souchon und Grußwort von 
dem Leiter der Agape Mission Vikrant Bhandari und seiner 
Frau Ramini
Predigttext: Jakobus 5,13-16
Das Opfer ist für die Jugendarbeit bestimmt.
10.15 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus
Montag, 16. Oktober 2023: 
19.00 Uhr Friedensgebet in der Walddorfer Kirche
Dienstag, 17. Oktober 2023: 
10.00 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindehaus Walddorf
16.00 Uhr Kinderstunde Goldfischle im Gemeindehaus Häs-
lach
20.00 Uhr Probe des Kirchenchores im Gemeindehaus Häs-
lach
Mittwoch, 18. Oktober 2023: 
15.00 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus Walddorf
16.00 Uhr Andacht im Gustav-Werner-Stift mit Herrn Rojas von 
der Kath. Kirchengemeinde
20.00 Uhr Bibelstunde im CVJM Zentrum
Thema: Hörer und Täter des Wortes - Jakobus 1, 19 - 27
Donnerstag, 19. Oktober 2023: 
15 - 17 Uhr Indoor im Gemeindehaus Häslach - siehe sonstige 
Termine
19.30 Uhr Gebetskreis im Gemeindehaus Häslach
Freitag, 20. Oktober 2023: 
10.15 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindehaus Häslach
15.00 Uhr Kinderchor für die 1. - 3. Klasse
16.00 Uhr Kinderchor für die 4. - 8. Klasse
jeweils im Gemeindehaus Walddorf
19.00 Uhr Friedensgebet in der Häslacher Kirche
19.30 Uhr Agape-Vortragsabend mit dem Leiter der Agape 
Mission Vikrant Bhandari und seine Frau Ramini im Evang. 
Gemeindehaus Walddorf

 
Oetingerstr. 2 - 4
Email: info@cvjm-walddorfhäslach.de
Telefon: 07127/34049
Internetseite: www.cvjm-wh.de
Informations- und Kommunikations-App: connectWH,
freier Download aus den App-Stores, Link zum Download auch 
über die Internetseite.
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Donnerstag, 12. Oktober 2023: 
18.00 Uhr Jungschar Waldenser (6. - 7. Klasse)
19.30 Uhr Tiqua Probe im CVJM
Freitag, 13. Oktober 2023: 
18.00 Uhr Bubenjungschar Lausbuba (3.-5. Kl.)
18.00 Uhr Mädchenjungschar Äffla ond Pferdla (3.- 4. Kl.)
18.00 Uhr Jungschar Powerwürmchen (5.- 7. Kl.)
19.45 Uhr Mädchenkreis (13 - 17 J.)
19.00 Uhr EK-Handball: C-Jugend
19.00 Uhr EK-Handball: A-Jugend
20.30 Uhr EK-Handball: 1.+ 2. Mannschaft
Sonntag, 15. Oktober 2023:
ab 11.00 Uhr CVJM Familientag - siehe sonstige Termine 
keine Bibelstunde im CVJM Zentrum
ab 15 Uhr Treffpunkt Sonntag im CVJM Vereinsgarten
Montag, 16. Oktober 2023: 
18.00 Uhr Jungschar Häslacher Fix von 3. bis 7. Kl. im Ge-
meindehaus Häslach
19.00 Uhr Jungbläserschulung
20.00 Uhr Probe des Posaunenchores im Raum unter der Ball-
spielhalle
Dienstag, 17. Oktober 2023:
16.15 Uhr EK-Handball: Minis (Mädchen und Jungen 6-8 J.)
Schnuppertraining nach Absprache (Aaron Mulch
015788158263)
16.00 Uhr EK-Handball: EW-Jugend (9-10 J.)
17.30 Uhr EK-Handball: E-Jugend (9-10 J.)
17.30 Uhr EK-Handball: weibliche D-Jugend (11-12 J.)
18.15 Uhr EK-Handball: BW-Jugend
19.15 Uhr EK-Handball: B-Jugend
18.45 Uhr EK-Handball: männliche D-Jugend (11-12 J.)
19.30 Uhr EK-Handball: Frauen ab 18 J.
Mittwoch, 18. Oktober 2023: 
16.30 Uhr Jungschar Fruchtzwerge für alle gemeinsam , 1. + 
2. Klasse
20.00 Uhr Bibelstunde im CVJM Zentrum
Thema: Hörer und Täter des Wortes - Jakobus 1, 19 - 27
Donnerstag, 20. Oktober 2023: 
18.00 Uhr Jungschar Waldenser (6. - 7. Klasse)
19.30 Uhr Tiqua Probe im CVJM
20.00 Uhr Agape - Vortrag im Gemeindehaus Walddorf - siehe 
kirchliche Nachrichten
Freitag, 21. Oktober 2023: 
18.00 Uhr Bubenjungschar Lausbuba (3.-5. Kl.)
18.00 Uhr Mädchenjungschar Äffla ond Pferdla (3.- 4. Kl.)
18.00 Uhr Jungschar Powerwürmchen (5.- 7. Kl.)
19.45 Uhr Mädchenkreis (13 - 17 J.)
19.00 Uhr EK-Handball: C-Jugend
19.00 Uhr EK-Handball: A-Jugend
20.30 Uhr EK-Handball: 1.+ 2. Mannschaft
Sonstige Termine
"Klettern im CVJM"
Montags und donnerstags kann man im CVJM von 19 bis 21 
Uhr klettern.
Unsere MitarbeiterInnen (mit DAV-Kletterschein) können beim 
Anlegen der Ausrüstung und Sichern behilflich sein. Wer einen 
Klettergurt und Schuhe benötigt, kann diese ausleihen. Also 
einfach mal vorbeischauen und ausprobieren.
Herzliche Einladung zum großen Familientag im  
CVJM-Zentrum am 15. Oktober 
Los geht"s um 11 Uhr mit der Willkommens-Zeit - Zeit, um 
anzukommen und sich zu begegnen.
Um 11:30 Uhr erleben wir per Livestream - verbunden mit vie-
len anderen Orten im Land, die ebenfalls Familientag feiern - 
ein buntes „Bühnenprogramm” mit Musiker Mike Müllerbauer.
Danach könnt ihr an verschiedenen Stationen selbst kreativ, 
sportlich und experimentell aktiv werden und so das Thema 
des Tages „Mut” entdecken (z. B. beim Kistenstapeln). Oder 
ihr lasst es erstmal gemütlich angehen und gönnt euch einen 
leckeren Burger, Kuchen, Eis und Kaffee vom Oonikat.
Wir freuen uns riesig, wenn ihr mit dabei seid!

Spendenwanderung
Jeder Kilometer zählt! Zwischen dem 14. und 29. Oktober fin-
det die Wir-Wunder-Spendenwanderung statt. Für jeden ge-
laufenen Kilometer spendet die Kreissparkasse Reutlingen 2 
Euro für unsere Kinder- und Jugendarbeit am CVJM-Zentrum. 
Vier Touren auf der Schwäbischen Alb stehen zur Auswahl – für 
jeden ist etwas dabei, von einfach bis anspruchsvoll.
So funktioniert’s:
Melde dich und deine Spender an. Die Teilnahme ist für alle 
Wanderer kostenlos – die Spendengelder stellt die Kreisspar-
kassen Reutlingen bereit. Hier geht’s zur Anmeldung: https://
events.ksk-reutlingen.de/spendenwanderung23 Erzähle von 
der Aktion . Motiviere auch Freunde und Bekannte zum Wan-
dern. Je mehr Leute mitlaufen, desto mehr Spendenkilometer 
kannst du für dein Herzensprojekt sammeln. Loswandern und 
Foto schießen. Wandere deine gewählte Route im Aktionszeit-
raum und mache ein Beweisbild am Fotopunkt auf der Strecke. 
Das Bild reichst du uns dann unter http://s.de/2owj ein. Die 
Einreichung ist Voraussetzung für den Erhalt des Gutscheins. 
Den CVJM unterstützen. Du erhältst den Gutscheincode ab 
dem 30. Oktober 2023 und hast dann die Möglichkeit, un-
seren CVJM auf WirWunder Reutlingen zu unterstützen. Der 
Gutschein ist bis zum 30. November 2023 gültig und verliert 
anschließend seine Gültigkeit.

 
Samstag, 14. Oktober 2023
11.00 Uhr Taufe, St. Franziskus
17.30 Uhr Ökum. Friedensgebet, Marktplatz Pliezhausen
19.00 Uhr Vorabendmesse, Kath. Gemeindehaus Walddorf-
häslach
Sonntag, 15. Oktober 2023 – 28. Sonntag im Jahreskreis
09.00 Uhr Wortgottesfeier, Rappertshofen
09.00 Uhr Eucharistiefeier, St. Franziskus
10.30 Uhr Eucharistiefeier und Kinderkirche, Erntedank, St. 
Andreas
10.30 Uhr Wortgottesfeier, St. Gebhard
15.00 Uhr Taufe, St. Franziskus
19.00 Uhr Franziskusabend: Autorenlesung Alois Prinz, St. 
Franziskus
Montag, 16. Oktober 2023
11.00 Uhr Anbetung, St. Andreas
Dienstag, 17. Oktober 2023
11.00 Uhr Anbetung, St. Andreas
17.00 Uhr Anbetung, St. Gebhard
Mittwoch, 18. Oktober 2023
11.00 Uhr Anbetung, St. Andreas
17.00 Uhr Rosenkranz, St. Andreas
17.30 Uhr Eucharistiefeier, St. Andreas
Donnerstag, 19. Oktober 2023
11.00 Uhr Anbetung, St. Andreas
16.00 Uhr Anbetung, Seniorenzentrum Mittelstadt
18.00 Uhr Anbetung und Rosenkranz, St. Franziskus
19.00 Uhr Eucharistiefeier, St. Franziskus
Freitag, 20. Oktober 2023
08.30 Uhr Rosenkranz, St. Andreas
08.45 Uhr Eucharistiefeier, St. Andreas
anschl. Eucharistische Anbetung
17.00 Uhr Ökum. Kinderkirche, Rommelsbach
20.00 Uhr Kirchenchor-Probe, Franziskussaal Pliezhausen
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Samstag, 21. Oktober 2023
09.00 Uhr Ministranten-Tag, St. Andreas
17.30 Uhr Ökum. Friedensgebet, Marktplatz Pliezhausen
19.00 Uhr Vorabendmesse, St. Gebhard
Sonntag, 22. Oktober 2023 – 29. Sonntag im Jahreskreis, 
missio-Sonntag
09.00 Uhr Eucharistiefeier, St. Franziskus
10.30 Uhr Familiengottesdient gestaltet von den Ministranten, 
St. Andreas
15.00 Uhr Vietn. Gottesdienst, St. Andreas

Erntedankgottesdienste
Danke für alles, was wächst und gelingt!
Danke für die Bereicherungen im Leben.
Nichts ist selbstverständlich.
Danke für die Kleinigkeiten.
Danke für manche Zumutungen!

Herzliche Einladung zu unseren Erntedankgottesdiensten:
Sonntag, 15. Oktober 2023 St. Andreaskirche
jeweils 10.30 Uhr
Verzicht muss kein Verlust sein
Franz von Assisi. Tierschützer, Minimalist und Friedens-
stifter
Autorenlesung mit Alois Prinz
Franz von Assisi – was war er für ein Mensch? Damals gingen 
die Meinungen stark auseinander: Die einen hielten ihn bloß für 
einen verrückten Aussteiger, für die anderen war er ein beein-
druckender Mensch, von dem man lernen wollte. Heute ist die 
Bedeutung dieses Mannes, der später sogar heiliggesprochen 
wurde, unstrittig. Alois Prinz reist nach Assisi und lässt uns 
durch seine Schilderungen in die Lebenswelt des Franziskus" 
eintauchen. Wir erfahren, was Franziskus prägte, aber auch, 
wie fortschrittlich er nicht nur für die damalige Zeit war mit 
seinem Bedürfnis nach Verzicht, einem einfachen Leben in 
Frieden und im Einklang mit der Natur und den Tieren.
Begleitet wird diese Lesung stimmungsvoll und einfühlsam 
durch den Gitarristen Johannes Öllinger.
Die Katholische Kirchengemeinde St. Franziskus und die 
SchönBuchHandlung, laden alle Interessierten ab 12 Jahren 
recht herzlich zu dieser Veranstaltung am Sonntag, 15. Ok-
tober 2023 um 19.00 Uhr in die Franziskuskirche ein. Der 
Eintritt ist frei.
Alois Prinz gehört zu den hochkarätigen und viel beachteten 
Autoren im Bereich Biografien. Er studierte Literaturwissen-
schaft, Politologie und Philosophie und arbeitete als freier 
Journalist. Bekannt wurde er durch seine Biografien über Ge-
org Forster, Hannah Arendt, Hermann Hesse, Ulrike Meinhof, 
Franz Kafka, den Apostel Paulus oder Jesus. Er erhielt zahl-
reiche Auszeichnungen u.a. den Evangelischen Buchpreis für 
die Arendt-Biografie und den Deutschen Jugendliteraturpreis 
für seine Biografie über Ulrike Meinhof sowie 2017 den Großen 
Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. 
»Eindringlich und klug erzählt Prinz über Menschen und dar-
über, wie Menschenleben verlaufen können, auf Basis histo-
risch-kritischer Recherchen sowie eines reflektierten Umgangs 
mit Quellenmaterialien. Seine Vorliebe für die theologische und 
philosophische Annäherung an die sichtbare Welt bleibt spür-
bar.« »Die Lebensgeschichten, die Alois Prinz schreibt, sind 
so leidenschaftlich recherchiert, so sorgfältig aufgebaut und 
gutgeschrieben.«, so die Begründung der Akademie.
Der Gitarrist Johannes Öllinger spielt als Solist und Kammer-
musiker, in Ensembles und Orchestern. Sein Spektrum reicht 
vom klassischen Gitarrenrepertoire über zeitgenössische 
Kompositionen bis zu eigenen Stücken und Liedern. Er konzer-
tierte in namhaften Häusern und arbeitete unter anderem mit 
Helmut Lachenmann und Kiril Petrenko zusammen. Er wurde 
2017 mit dem Bayerischen Kunstförderpreis ausgezeichnet.

 
Samstag, 14. Oktober 2023
17.30 Uhr Ökumenisches Friedensgebet auf dem Rathaus-
platz Pliezhausen
19.00 Uhr Sinfoniekonzert mit dem Thema "Wenn Musik 
Geschichten erzählt..." des Sinfonieorchesters der Neuapo-
stolischen Kirche Freiburg/Tübingen in der Christuskirche in 
Reutlingen
Sonntag, 15. Oktober 2023
09.30 Uhr Gottesdienst (1. Thessalonicher 5,11)
15.00 Uhr Vortreffen KID´S CAMP 2024 auf dem LaifHof in 
Wankheim (eingeladen sind Eltern, Kinder und alle Interes-
sierten)
19.00 Uhr Sinfoniekonzert mit dem Thema "Wenn Musik 
Geschichten erzählt..." des Sinfonieorchesters der Neuapo-
stolischen Kirche Freiburg/Tübingen in der Christuskirche in 
Reutlingen
Dienstag, 17. Oktober 2023
20.00 Uhr Chorprobe
Mittwoch, 18. Oktober 2023
20.00 Uhr Gottesdienst (Matthäus 24,36.37)
Freitag, 20. Oktober 2023
17.00 Uhr MUKI-Probe (Musik mit Kindern) in Reutlingen-
Alexanderstraße 80
17.00 Uhr Mini-MUKI-Probe in Reutlingen-Alexanderstraße 80
18.30 Uhr Vororchesterprobe in Metzingen, Christian-Völter-
Straße 25
20.00 Uhr Jugendchorprobe in Eningen, Friedrichstraße 11
Samstag, 21. Oktober 2023
17.30 Uhr Ökumenisches Friedensgebet auf dem Rathaus-
platz Pliezhausen
Zu allen Gottesdiensten und Veranstaltungen sind Sie herz-
lich eingeladen.
Weitere Informationen unter http://www.nak-reutlingen.de 
oder http://www.nak-pliezhausen.de

 

 

 
D-Jugend Heimsieg
Schönbuch United II - TSV Betzingen III 4:0 (1:0)
Der TSV Betzingen hat insgesamt 4 (!) Teams. Die 2011er stel-
len Team I und II, während die 2012er in den Teams III und IV 
spielen.
Wir hatten es am 2. Spieltag mit dem Tabellenführer in unserer 
Staffel zu tun und stellten unser Spielsystem von 4-2-2 auf 4-1-
2-1 um - d.h. wir spielten mit einer "echten 6" vor der Kette 
und brachten durch 2 weitere, offensive Mittelfeldspieler mehr 
Druck nach vorne.
In Hälfte 1 entwickelte sich gleich zu Beginn ein ansehnliches 
Fußballspiel und es gab schöne Kombinationen auf beiden 
Seiten - wir konnten eine unserer Chancen nutzen und gingen 
mit 1:0 in Führung.
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Auch in der 2. Hälfte sahen die Zuschauer tollen Fußball, wir 
konnten uns mehr und mehr in Szene setzen, unsere Pässe 
kamen größtenteils an, viele Zweikämpfe und Laufduelle konn-
ten wir zu unseren Gunsten entscheiden und schraubten das 
Resultat auf 4:0 in die Höhe !
Unsere Abwehr verteidigte meist sehr sicher - die "0" stand 
auf der richtigen Seite.
Jungs - das habt Ihr ganz prima gemacht! Ein Riesenkom-
pliment an dieser Stelle an unser gesamtes Team vom Trai-
nerstab!
Fazit: Der TSV Betzingen war ein starker Gegner und hätte 
durchaus auch 1-2 Tore erzielen können. In manchen Situati-
onen war das Glück auf unserer Seite, das müssen wir schon 
sagen. Dies soll aber unsere Leistung nicht schmälern - ganz 
wichtig war, dass wir auch in der 2. Hälfte mit der richtigen 
Einstellung in die Partie gegangen sind und weiter nach vorne 
gespielt haben. Der Sieg geht somit vollkommen in Ordnung.
Das sah schon über weite Strecken richtig gut aus - weiter so 
Jungs !
Vielen Dank und herzliche Grüße,
Stefan
D - Junioren Trainerteam
Dino, Chris, Torben, Hemme, Giovanni, Branko & Stefan
D - Junioren Betreuerinnen
Melli, Claudia & Sabrina

Knappe Niederlage unserer D2
SGM Reutlingen / Rommelsbach I - Schönbuch United II 3:1 
(2:1)
Gegen die SGM konnten wir durchaus mithalten und gingen 
mit 1:0 in Führung.
Durch einen "Sonntagsschuss" der SGM und ein ganz un-
glückliches Gegentor noch vor der Halbzeit lagen wir mit 1:2 
im Rückstand.
In Hälfte 2 wollten wir unsere Offensive verstärken und liefen 
prompt in einen Konter, der zum 1:3 aus unserer Sicht führte. 
Wir erzielten noch einen Lattentreffer und hatten Chancen zur 
Ergebniskorrektur, doch leider blieb es bei diesem Ergebnis.
Die SGM spielte mit gemischten Jahrgängen 2011/12, einige 
Spieler waren uns körperlich doch sehr überlegen.
Manchmal fehlte bei uns der letzte Pass oder der Blick für den 
freien Mitspieler.
Schade Jungs - in Rommelsbach wäre ein Unentschieden drin 
gewesen.
Herzlichen Dank an unser komplettes Team.
Liebe Grüße,
Stefan
D - Junioren Trainerteam
Dino, Chris, Torben, Hemme, Giovanni, Branko & Stefan
D - Junioren Betreuerinnen
Melli, Claudia & Sabrina

 
Auswärtssieg der Aktiven Badminton Mannschaft!
Die neu gegründete Aktive Mannschaft der Sparte Badminton 
startete erfolgreich in die erste Spielsaison. Beim ersten Spiel 
gegen den SV Felldorf konnte sich die Mannschaft auswärts 
souverän mit 7:1 durchsetzen. Es spielten:
1. Herreneinzel:
Julian Petermann; Sieg in 2 Sätzen: 8:21, 14:21
2. Herreneinzel:
Jonas Tittmann; Sieg in 2 Sätzen: 13:21, 19:21
3. Herreneinzel:
Lorenz Fritz; Sieg in 2 Sätzen: 17:21, 8:21
Dameneinzel:
Milena Heim; Sieg in 2 Sätzen: 9:21, 9:21
1. Herrendoppel:
Julian Petermann, Jonas Tittmann; Sieg in 2 Sätzen: 20:22, 8:21

2. Herrendoppel:
Max Rapp, Lorenz Fritz; Sieg in 2 Sätzen: 13:21, 8:21
Mixed:
Max Rapp, Julia Meyle; Niederlage in 3 Sätzen: 15:21, 21:13, 24:22

 

 
Nach den aufregenden und spannenden Spielen wurde der 
Sieg gebührend in unserer Sportgaststätte gefeiert. Wir blicken 
schon mit Spannung auf unser nächstes Heimspiel am Sams-
tag, den 21.11.23 ab 15:00 in der Ballspielhalle!

Auswärtssieg der Aktiven Badminton Mannschaft!
Die neu gegründete Aktive Mannschaft der Sparte Badminton 
startete am Samstag, den 07.10.2023 erfolgreich in die erste 
Spielsaison. Beim ersten Spiel gegen den SV Felldorf konnte 
sich die Mannschaft auswärts souverän mit 7:1 durchsetzen. 
Es spielten:
1. Herreneinzel: Julian Petermann; Sieg in 2 Sätzen: 8:21, 14:21
2. Herreneinzel: Jonas Tittmann; Sieg in 2 Sätzen: 13:21, 19:21
3. Herreneinzel: Lorenz Fritz; Sieg in 2 Sätzen: 17:21, 8:21
Dameneinzel: Milena Heim; Sieg in 2 Sätzen: 9:21, 9:21
1. Herrendoppel: Julian Petermann, Jonas Tittmann; Sieg in 2 
Sätzen: 20:22, 8:21
2. Herrendoppel: Max Rapp, Lorenz Fritz; Sieg in 2 Sätzen: 
13:21, 8:21
Mixed: Max Rapp, Julia Meyle; Niederlage in 3 Sätzen: 15:21, 
21:13, 24:22
Nach den aufregenden und spannenden Spielen wurde der 
Sieg gebührend in unserer Sportgaststätte gefeiert. Wir blicken 
schon mit Spannung auf unser nächstes Heimspiel am Sams-
tag, den 21.11.23 ab 15:00 in der Ballspielhalle!
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Podestplätze und tolle Ergebnisse beim Schülersportfest 
in Degerloch
Am 24.09.2023 wollten es 11 TVH-Sportler nochmal wissen 
und nahmen beim Schülersportfest in Degerloch teil.
Bei sommerlichen Temperaturen und in teilweise sehr großen 
Teilnehmerfeldern wurden folgende Platzierungen erreicht.
U12-W10
50m 7. Platz Marlene 8,42s; 9. Platz Sophia 8,91s; 19. Platz 
Maja 9,01s; 20. Platz Lotta 9,03s
Weit 7: Platz Sophia 3,33m; 9. Platz Marlene 3,30m 16. Platz 
Lotta 3,05m; 20. Platz Maja 2,91m
Ball 8. Platz Lotta 17,0m; 10. Platz Maja 15,5m; 15. Platz Mar-
lene 13,0m
800m 13. Platz Sophia 3:17min; 17. Platz Marlene 3:24min
U12-M10
Weit 16. Platz Tom 3,21m
Ball 11. Platz Tom 22,50m
U14-W12
75m 9. Platz Lisa 11,25s
Weit 10. Platz Lisa 3,91m
Kugel 6. Platz Lisa 5,38m
U12-W11
50m 2. Platz Nina 7,76s; 7. Platz Leni 8,13s; 11. Platz Jule 
8,28s; 14. Platz Josephine 8,31s
Weit 2. Platz Nina 3,93m; 5. Platz Leni 3,83m; 6. Platz Jule 
3,78m; 11. Platz Josephine 3,55m
Ball 2. Platz Nina 34m; 6. Platz 29,50m; 10. Platz 20,0m
U12-M11
50m 7. Platz Hendrik 8,54s
Weit 4. Platz Hendrik 3,69m
Ball 1. Platz Hendrik 29,50m

 

Der Höhepunkt eines sol-
chen Sportfestes sind immer 
die Staffelwettbewerbe. Hier 
konnten wir zwei U12 Mäd-
chen Staffeln melden. Die 
„großen“ Mädchen des Jahr-
gangs 2012 mit Nina, Jule, 
Leni und Josi konnten eine 
neue Bestzeit mit 30,29s auf-
stellen und kamen als Erste 
ins Ziel. Die jüngere Staffel 
mit Lotta, Maja, Sophia und 
Marlene liefen ebenfalls ein 
tolles und fehlerfreies Rennen und sind mit 33,18s als Fünfte im 
Ziel angekommen.
Ihr seid super gewesen!
Katja

Sensationeller zweiter Platz in der Gesamtwertung der 
U12 Jugendliga 2023
Am Samstag 30.09.2023 durften unsere Athleten des Jahr-
gangs 2012 das Finale der Jugendliga bestreiten. Es war der 
letzte Wettkampf in einer Serie von vier Wettkämpfen, die als 
Team bestritten werden mussten. Gemeinsam mit unserem 
Nachbarn LV Pliezhausen durfte der TV Häslach dieses Event 
im Stadion von Pliezhausen ausrichten.
Leider mussten wir krankheitsbedingt etwas geschwächt in 
den Wettkampf starten, aber Sophia und Marlene (beide 2013) 
konnten aushelfen und unterstützten uns super. So war es 
möglich alle Disziplinen gut zu besetzen.
Los ging es mit dem Hochsprung. Hier gingen Nina (1,25m), 
Sophia (1,15m) und Jakob (1,00m) ins Rennen und holten die 
ersten wichtigen Punkte für unser Team.
Danach mussten Josi (25,5m), Jakob (37m) und Hendrik (33m) 
beim Ballwurf zeigen, dass sie weit werfen können. Mit sehr 
guten Platzierungen sicherten wir wieder viele Punkte für die 
Teamwertung.
Als nächstes ging es zum Weitsprung. Jule (3,86m), Sophia 
(3,41m) und Hendrik (3,71m) konnten tolle Weiten erzielen und 
so vor allem auch wieder viele Punkte auf dem Konto verbuchen.

 
Die Aufregung stieg nun auf ein Maximum an, da mit der 
3x800m Staffel, die letzte Disziplin des Tages absolviert wer-
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den musste und wir zwei Ausfälle zu beklagen hatten. Zum 
Glück sprangen Marlene und Sophia ein und liefen mit Jule 
die aufregende Staffel.
Nun war Warten angesagt, aber aufgrund des sehr guten Wett-
kampfbüros wurden wir nicht lange auf die Folter gespannt. Die 
tolle Teamleistung wurde mit einem sehr guten zweiten Platz 
hinter dem LV Pliezhausen und vor dem LAV Tübingen belohnt!
Nachdem wir in der Serie zweimal Zweiter und einmal Dritter 
wurden und den direkten Vergleich im Finale gegen den LAV 
Tübingen durch unseren zweiten Platz gewannen, schafften 
wir auch den zweiten Platz in der Gesamtwertung der U12 Ju-
gendliga 2023 der Kreise Reutlingen und Tübingen!!! Mega :-)

 
Nach diesem tollen Erlebnis gilt es leider auch tschüss zu 
sagen... nach 5 Jahren verabschiede ich ein tolles 2012er-
Team und gebe die Athleten mit einem weinenden Auge, aber 
vor allem auch einem lächelnden Auge in die U14 zu unseren 
Leichtahtletikfreunden nach Pliezhausen. Es hat mir immer 
sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch weiterhin tolle 
sportliche Erfolge!
Eure Katja H.

4. KiLa-Wettkampf der U10 und finale Gesamtwertung in 
der Kinderleichtathletik für 2023
Am 30.09.2023 hat unsere U10 beim Finale der KiLa Wett-
kämpfe in Pliezhausen im Schönbuchstadion erfolgreich teil-
genommen. Dieses Kinderleichtathletik-Finale war für den TV 
Häslach ein besonderer Wettkampf, denn der LV Pliezhausen 
2012 und TV Häslach richteten den Wettkampf erstmalig als 
Kooperation gemeinsam aus.
Hier möchten wir auch gleich ein großes Dankeschön sagen, 
an die zahlreichen Helfenden und für die vielen Kuchenspen-
den . Dadurch konnte dieser Wettkampf so reibungslos aus-
gerichtet werden.
Vielen Dank !

 
Bei schönem Spätsommerwetter hatten unsere 21 Athlet:innen 
beste Startbedingungen und strotzten vor Energie und Vorfreu-

de. Angefeuert von vielen Eltern, Geschwistern und Großeltern 
konnten wir mit zwei Mannschaften in den 4. Ligatag der KiLa-
Liga U10 starten. Nach dem gemeinsamen Aufwärmen ging 
es zügig los in den Teamwettkampf.

 
Für Team 1 war die Hindernissprint-Staffel die erste Disziplin 
des Tages und mit 66 Punkten haben Emil, Fabia, Felix, Jonas, 
Lenn, Leonie, Louisa, Luis, Moritz und Tom gleich zu Beginn 
die meisten Punkte aller 12 Mannschaften in dieser Disziplin 
geholt. Zu absolvieren waren außerdem die Weitsprungstaffel, 
der Schlagwurf mit dem Wurfstab und der Biathlon.
Unser zweites Team war mit Ben, Charlotte, Elena, Emilia, Jo-
nathan, Leonie, Mia B., Mia E., Salome, Tim und Tom eine 
der jüngsten Mannschaften am Start. Im Biathlon geht es auf 
die knapp 400 Meter lange Runde und zusätzlich müssen an 
einer Station Hütchen mit Tennisbällen abgeworfen werden. 
Hier konnten unsere jüngsten einige routinierte Mannschaften 
hinter sich lassen und haben mit 5,12 Minuten die achtbeste 
Zeit erreicht.

 
Biathlon-Staffel

 
Übergabe bei der Biathlon-Staffel
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3min Weitsprung-Staffel

 
Schlagwurf mit dem Stab 

 Nach einem sehr erfolgreichen, spannenden und sehr gut or-
ganisierten Wettkampf schafften es unsere beiden U10 Mann-
schaften auf den 4. Platz und 11. Platz bei der 4. KiLa Liga.
In der Gesamtwertung der U10 reichte der TV-Häslach bei 
den Kinderleichtathletik-Wettkämpfen von 2023 einen tollen 
5. Platz.

 
Herzlichen Glückwunsch an alle Kinder der U8 und U10 die 
dieses Jahr wieder so toll gekämpft und mitgemacht haben!
Eure Trainerinnen der U8 und U10

Zwei Athletinnen und ein Athlet vertreten in Schutterwald 
beim 29. Mehrkampf-Meeting den TV Häslach
3mal wurde der 1. Platz im Seniorenbereich erreicht, im 
7-Kampf mit Karin Maiwald (W45) und Ruth Pach (W70), sowie 
im 10-Kampf mit Pit Pach (M70).
Die zwei Damen konnten bei hochsommerlichen Temperaturen 
über 2 Tage im 7- Kampf sehr zufrieden auf ihre Leistungen 
und mit einer Gesamtpunktzahl von 3.121 für Karin und 4.253 
für Ruth zurückschauen.
Am 1. Tag standen die Disziplinen 80m Hürden, Hochsprung, 
Kugelstoß und 200m Lauf an und am 2. Tag Weitsprung, 

Speerwurf und abschließend der 800m Lauf.

Pit startete am 1. Tag mit dem 100m Lauf, Weitsprung, Kugel-
stoß, Hochsprung, 400m Lauf und am 2. Tag mit 80m Hürden, 
Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf und abschließend 
den 1500m Lauf. Er erreichte eine Gesamtpunktzahl von 6.212 
und konnte alle Disziplinen gut bewältigen.
Alle 3 Athleten sind mit den durchgestandenen Wettkämpfen 
hoch motiviert und möchten auch im nächsten Jahr wieder 
antreten.
Vielleicht werden ja auch weitere Interessierte motiviert, bei 
uns mitzumachen.
Wir freuen uns immer auf neue Mitstreiter.

Verabschiedung als Trainerin
Letzte Woche haben wir Katja Schirmer als Trainerin verab-
schiedet. Sie hat 5 Jahre die Kinderleichtathletik als Trainerin 
tatkräftig unterstützt.

 

 
Wir danken Katja für ihr großes Engagement, die Freude im 
Training und ihren Einsatz bei den Wettkämpfen!
Die Leichtathletik-Abteilung
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Wanderpokalschießen 2023, Rundenwettkampf
Zu unserem diesjährigen Wanderpokalschießen am Freitag, 
den 20. und Samstag, den 21.10.2023 laden wir wieder alle ört-
lichen Vereine, Betriebe und Organisationen recht herzlich ein.
Die besten 4 Schützen eines Vereines, Betriebs oder einer Or-
ganisation werden als Mannschaft gewertet.
Die drei erstplazierten Mannschaften erhalten einen Pokal. Die 
Siegermannschaft erhält außerdem wie bisher den Wanderpo-
kal, der nach dreimaligem Gewinn in Folge, oder fünfmaligem 
Gewinn mit Unterbrechungen in den Besitz des Vereines, des 
Betriebes oder der Organisation übergeht.
Geschossen wird in den Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole 
10m - 3 Schußprogramm, sowie 50m KK-liegend - 5 Schuß-
programm – jeweils als separate Wertung.
Aktive Schützen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Luftdruckwaffen: Jugendliche vor dem 12. Lebensjahr dürfen 
am Schießwettbewerb nicht teilnehmen. Für die Altersgruppe 
zwischen 12 und 14 Jahren wird eine separate Jugendwer-
tung durchgeführt.
Bei der KK-Disziplin ist die Teilnahme erst ab dem 14. Le-
bensjahr erlaubt.
Der Verein, Betrieb bzw. die Organisation mit der stärksten 
Teilnehmerzahl erhält ein 20l Faß Bier.
Schießzeiten:
Freitag, den 20.10.2023 von 18:00 – 22:30 Uhr und
Samstag, den 21.10.2023 von 18:00 – 22:00 Uhr
Die Siegerehrung findet am Sonntag, den 22.10.2023 um 18:00 
Uhr im TV Heim statt (Nebenraum).
Über Ihren Besuch freut sich die Schützenabteilung.
Rundenwettkampf Luftpistole 
Häslach I, 1336 – Dettenhausen I, 1318
Timo Durst 342 Ringe, Dirk Hahn 342 Ringe, Sascha Dinkel 
335 Ringe, Jürgen Walker 317 Ringe
Rundenwettkampf Luftgewehr 
Häslach I, 1429 – SV Öschingen, 1446
Dirk Hahn 358 Ringe, Dennis Brändle 357 Ringe, Lene Hahn 
357 Ringe, Sören Kaltenecker 357 Ringe
Rundenwettkampf Gebrauchspistole/ -revolver 
Häslach I, 537 – Dettenhausen I, 493
Frank Liebl 185 Ringe, Markus Beinroth 181 Ringe, Sören Kal-
tenecker 171 Ringe

 
Teilnahme der TV-Radler bei der Alb-Gold Trophy
Am Sonntag, 1. Oktober war unsere Radler Abteilung mit ei-
ner starken und hochmotivierten 
6-köpfigen Abordnung bei der 
beliebten Alb-Gold Trophy, einem 
der letzten Cross-Country Ren-
nen der Saison in Münsingen, 
vertreten.
Alle sechs StarterInnen konnten in 
guten Zeiten das Ziel nach ca. 42 
km und 850 Höhenmetern errei-
chen, auch wenn bei einem Star-
ter aus unerfindlichen Gründen 
die Zeitnahme im Ziel versagte.
Unsere Dame im Sextett, Claudia 
Dürr, konnte sogar den 2. Platz 
in ihrer Kategorie erringen! Hier-
zu nochmals herzlichen Glück-
wunsch!
Da dies die erste Austragung nach Corona war, gab es manche 
organisatorische Änderung gegenüber früher, so gab es z.B. 
keine neuen Trikots mehr und auch andere von den Sponsoren 

gespendete Goodies waren bereits vergriffen, da das neue 
Selbstbedienungsmodell bei machen Mitstreitern scheinbar 
missverstanden wurde.
Trotzdem hat es allen viel Spaß gemacht und wir konnten bei 
bestem Wetter und geradezu hochsommerlichen Temperatu-
ren unserer Claudia zu ihrem Erfolg zuprosten.

 

 
Das DRK informiert . . .
Erste-Hilfe-Lehrgang (auch für Führerscheinanwärter)
Bei der Vielzahl von Notfällen in Betrieben, Schulen, im Stra-
ßenverkehr, zu Hause oder in der Freizeit, ist es erforderlich, 
dass sich möglichst viele Menschen in Erste-Hilfe ausbilden 
lassen.
In 9 Unterrichtseinheiten á 45 Minuten lernen alle Interessier-
ten, Führerscheinbewerber aller Klassen, Lehramtsanwärter, 
Übungsleiter und Trainer die Durchführung von allgemeinen 
und lebensrettenden Erste-Hilfe-Maßnahmen. Hier werden 
grundlegende Kenntnisse in der Durchführung der Erste-Hilfe-
Maßnahmen vermittelt, um zum Beispiel nach einem Unfall 
bleibende Schäden zu verhindern.
Weitere Themen sind: Hilfsbereitschaft, Allgemeine Maßnah-
men, Ablauf einer Hilfeleistung, Verhalten an und Absichern 
von Unfallstellen, Lebensfunktionen, Bewusstlosigkeit, Kreis-
laufstillstand, Verbandmaterialien, Starke Blutungen, Schock 
und Helmabnahme
Termin: Samstag, 11. November 2023 (9:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr)
DRK Ortsverein Pliezhausen, Schillerplatz 11, Pliezhausen
Preis: 40,00 € pro Teilnehmer
Die Anmeldung erfolgt online. Den Link erhalten Sie hierzu 
von unserem Ausbilder per e-mail: andreas.kaupp@drk-pliez-
hausen.de
Helfen Sie uns, damit wir helfen können. . .
Für die Bewältigung unserer ehrenamtlichen Aufgaben be-
nötigen wir Ihre Unterstützung. Sie können uns mit Ihrem 
ehrenamtlichen Engagement oder auch durch Geldspenden 
unterstützen.
Spendenkonto:
DRK Ortsverein Pliezhausen
IBAN: DE13 6405 0000 0001 3287 67
BIC: SOLADES1REU
Bank: Kreissparkasse Reutlingen
Stichwort: Aus ALT mach NEU!
Weitere Informationen finden Sie auf unserer
Facebookseite unter DRK Ortsverein Pliezhausen
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Herbstmarkt mit tollen Produkten und Angeboten - viele 
Besuchende mit viel Freude am Miteinander, Flanieren 
und Konsumieren
Bereits am frü-
hen Morgen be-
gann das Treiben 
auf dem Häsla-
cher Dorfplatz 
in der Ortsmitte. 
Ab 8 Uhr ging 
es los und die 
Marktbesch i-
ckenden kamen 
an und bauten 
ihre Marktstän-
de und dann ihr 
Sortiment auf. 
Es war ein bun-
tes Treiben und 
ein gutes Mit-
einander. Viele 
kannten sich 
schon, die An-
bieter, die sich noch nicht kannten, fanden schnell eine gute 
Gemeinschaft. Gegen 11 Uhr war alles gerichtet. Die Pavillons 
und Marktstände waren rund um den Dorfplatz aufgereiht wie 
an einer Perlenschnur. Die ersten Besucherinnen und Besucher 
hatten sich bereits mit Taschen auf den Rundgang gemacht.
Im Angebot waren Gemüse und Obst, Eier und Wurstwaren, 
Walnüsse, Chilli-Früchte, Honig und Eingelegtes, Marmelade 
und Gewürze, verschiedene Öle, Liköre und Schnäps, Käse 
und Mehl. Aber auch Besonderheiten zur Herbstdekoration 
oder Geschenkideen für klein und groß, Grußkarten und sons-
tige Geschenke für andere oder auch für sich selbst begeistert 
Absatz fanden.
Die vorbereiteten Sitzgelegenheiten, waren ständig besetzt 
und die Zwiebel- und Krautkuchen, verschiedenen Früchteku-
chen, Grillwürste, Kaffee, Wein oder Tornado-Kartoffeln fanden 
guten Absatz.
Das Herbstwetter zeigte sich von der besten Seite, so konnten 
sich die Marktbeschickende ganz auf die Fragen der Kund-
schaft eingehen und auch gerne Tipps oder Rezepte weiter-
zugeben. Nach dem Rundgang über den Markt und die Kom-
munikation an den Ständen und anschließend gemeinsam 
mit Bekannten und Freunden schön. Bürgermeisterin Silke 
Höflinger kam mit einem großen Korb und besuchte einen 
Marktstand um den anderen und kaufte ein. Für jeden Einkauf 
hatte sie bereits eine Verwendung im Kopf und freute sich über 
den übervollen und schweren Einkaufskorb am Ende der Ein-
kaufstour.

 

 

  
Weitere Fotos gibt es demnächst auf unserer Webseite www.
fl-wh.de und in der nächsten Woche hier im Mitteilungsblatt.
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Weihnachten im Schuhkarton Aktion 202 startet!
Zusammen schenken wir bedürftigen Kindern auf der ganzen 
Welt weit mehr als einen Glücksmoment.
Die Frauenliste Walddorfhäslach wird sich auch in diesem Jahr 
wieder beteiligen und freut sich auf viele kleine und größerer 
Karton-Packerinnen und -Packer. Vom 18. Oktober bis 12. 
November - also sehr bald - sind unsere Paketannahmestel-
len  wieder geöffnet. Unsere Annahmestellen sind in Walddorf 
in der Dettenhauser Str. 44 und samstags in der Jägerstraße 
21, Ansonsten können die Schuhkartons täglich abgegeben 
werden. Falls diese Zeiten nicht passend sind, können auch 
weitere Termine vereinbart werden. Im Ortsteil Häslach ist die 
Abgabe in der Schulstraße 8 ebenfalls möglich. Telefonisch ist 
hier unter 18280 Auskunft zu erhalten.
Unsere Geschenkempfehlungen für einen Schuhkarton

 
Die jahrelange Erfahrung zeigt, dass ein Schuhkarton am meis-
ten Freude schenkt, wenn er gefüllt wird mit nützlichen und 
schönen Dingen. Lassen Sie sich doch von unserer Einkaufs-
liste inspirieren.
Vorschlag für das Geschenk: Schenken Sie eine bunte Mi-
schung aus:
Kleidung (bitte nicht waschen): Basecap, Handschuhe, Haus-
schuhe, Hemd, Jacke, lange oder kurze Hose, Mantel, Mütze, 
Pullover, Rock, Schal, Schuhe, (Ski-) Unterwäsche, Socken, 
Sportsachen, Strumpfhose, Stirnband, T-Shirt etc. Selbstge-
nähtes/Selbstgestricktes ist erlaubt!
Kuscheltier Hygieneartikel: Creme, Deoroller/ Deospray, 
Duschgel & Shampoo (wenn es auslaufsicher verpackt ist), 
Haarbürste, Haarschmuck, Handcreme, Handtuch, Kamm, 
Lippenpflegestift, Waschlappen, Zahnbürste, Zahnpasta, 
Zahnputzbecher etc.
Spielzeug: Auto, Ball, Barbiepuppe, Baseball mit Handschuh, 
Bilderbuch ohne Text, Blockflöte, Dynamotaschenlampe, Flug-
zeug, Fußball mit Luftpumpe, Gummiball (Flummi), Gummit-
wist, Jo-Jo, kleines Softball-Set, Knete, Kreisel, Lego, Mal-
buch, Mundharmonika, Murmeln, Poesiealbum, Puppe und 
Puppenkleider, Puzzle, Springseil, Sticker/ Stickeralbum, Kar-
tenspiele (UNO, Quartett etc.), Tischtennisschläger und -bälle, 
Würfelspiel/ Würfel etc.
Schulmaterialien: Bastelmappe, Bastelschere (rund), Bilder-
buch, Bunt-/Bleistifte mit Anspitzer und Radiergummi, Block, 
Briefpapier/ -umschläge, Federtasche, Füller mit Patronen, 
Geodreieck, Holzstifte, Kalender, Klebestift, Kreide, Kugel-
schreiber, Lineal, Malbücher, Malkasten, Pinsel, Schulhefte, 
Solartaschenrechner, Wachsmalkreide, Zirkel etc.
Persönliche Grüße und/oder ein Foto von Ihnen
Den Karton verzieren Sie weihnachtlich, kleben diesen aber 
nicht zu. Gerne haben wir für Sie auch Anleitungen zur richtigen 
Handhabung bereitgelegt.
Es wäre schön, wenn für den Versand gleichzeitig eine Spende 
in Höhe von 10 € dem Paket beigelegt weden würde.
Gerne können auch bereits vorgefertigte Kartons bei uns ab-
geholt werden, so lange der Vorrat reicht. Weiter Informationen 
zur Aktion gibt es unter Telefon 07127/35197 oder per E-Mail: 
info@fl-wh.de.

 
Termine
Am Freitag, den 13.10. findet um 18:00 Uhr eine Übung der 
Jugendfeuerwehr statt.
Am Mittwoch, den 18.10. findet um 19:00 Uhr eine Übung der 
Gruppe 2 statt.

 
Jahreshauptversammlung
Die diesjährige Jahreshauptversammlung findet am Freitag, 
27.10.23 um 19 Uhr im evang. Gemeindehaus in Walddorf statt. 
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:
1. Begrüßung
2. Bericht der 1. Vorsitzenden
3. Bericht des Kassiers
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Neuwahlen: Kassenprüfer und Beirat
7. Bericht des Heimleiters Herrn Zutavern
8. Anträge
9. Mittelverwendung 2023/24
10. Ausblick zum 20-jähr. Jubiläum des Fördervereins in 2024
11. Sonstiges

Herzliche Einladung an alle Mitglieder und an der Seniorenar-
beit interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger. Frau Bürger-
meisterin Höflinger hat ihr Kommen schon zugesagt, worüber 
wir uns sehr freuen.
Anträge (im Tagesordnungspunkt 8) bitte bis Montag, 23. 
Okt.2023 dem Vorstand zukommen lassen, entweder telefo-
nisch unter 22012 oder per mail an: roswita.decker-roeckel@
gmx.de
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme und einen informati-
ven Abend über unser Seniorenzentrum Gustav-Werner-Stift.

Kinderchor des Liederkranzes begeistert beim  
Kaffeenachmittag des GWS
Das Wetter meinte es mal wieder gut mit den Besuchern des 
Kaffeenachmittags am vergangenen Sonntag im Gustav-Wer-
ner-Stift, so dass viele Gäste im wunderschönen Garten Platz 
nehmen und das herrliche Herbstwetter genießen konnten.

 
Drinnen stimmte der Kinderchor des Liederkranzes für die be-
geisterten Zuhörer teils fröhliche, teils aber auch ernste Lieder 
unter der Leitung von Steffi Wörz und mit Rosi Hertl am Kla-
vier an. „Kinder haben Rechte, Kinder brauchen Liebe, Kinder 
brauchen Frieden, Kinder brauchen Freiheit ...“, das sangen 
die Kinder voller Inbrunst und Überzeugung und dem konnte 
man nur zustimmen.
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Am Ende des herzerfrischenden Auftritts hatte Fr. Decker-Rö-
ckel vom Förderverein als Dankeschön für die jungen Sänger 
noch eine Überraschung parat - ein leckeres Eis am Stiel. Und 
natürlich durften sich alle auch noch am vielfältigen Kuchenbuf-
fet bedienen und vor allem die Bewohner freuten sich, dass an 
diesem Tag Kinderlachen und buntes Treiben das Stift erfüllten.

 
Dass der Nachmittag ein voller Erfolg wurde, dazu leistete 
auch das zuverlässige Helferteam des Fördervereins, das wie 
gewohnt freundlich und umsichtig für das leibliche Wohl der 
Gäste sorgte, seinen Beitrag.
Allen Beteiligten sagen wir daher „Vielen Dank“ und „Auf Wie-
dersehen“ bis zum nächsten Mal.

 
Blick über den Tellerrand mit Vikrant Bhandari
Gerade in Zeiten, in denen wir unsicher sind, wem oder was wir 
glauben können, ist es wichtig, sich direkt und persönlich zu 
informieren. Der Leiter von AGAPE in Indien Vikrant Bhandari 
und seine Frau Ramini sind im Oktober in Walddorfhäslach und 
berichten von ihrer Arbeit.
Herzliche Einladung über den Tellerrand zu schauen und sich 
über die aktuelle Situation in Indien und die Arbeit von AGAPE 
in Indien zu informieren. Wir geben Einblicke in die verschiede-
nen Projekte und Arbeitsbereiche und berichten über aktuelle 
Schwierigkeiten und Herausforderungen, aber auch über das, 
was uns Dankbar macht und uns Hoffnung gibt.
Indienabend am Freitag, 20.10. um 19.30 Uhr im Gemeinde-
haus in Walddorf.

 
Weitere Termine und Orte
Mittwoch, 11.10. , 19.30 Uhr
Indienabend in Schwäbisch Gmünd in der Pension Krone, 
Deinbacher Straße 42
Donnerstag, 12.10. , 19.30 Uhr
Indienabend im ÖGZ Tamm, Ulmer Str. 14
Donnerstag, 19.10., 19.30 Uhr
Indienabend im CVJM Römerstein Zainingen, Kirchstraße 27

 
Gute Noten für alle Stimmlagen ...
... finden Sie bei uns.
Diese Woche Freitag, 13.10.2023, keine Chorprobe für Frau-
en-, Männer- und Kinderchor. Vereinsausflug ins Dreieck Mit-
telfranken, Ober- und Niederbayern

Kinderchor im Gustav Werner Stift
Einen großartigen Auftritt hatte der Kinderchor beim Kaffe-
enachmittag im Gustav-Werner-Stift. Mit seinen frischen, flotten 
Liedern begeisterten die Kinder die zahlreichen ZuhörerInnen 
und sangen den Bewohnern und Gästen viel Freude ins Herz. 
Die kräftigen Stimmen der kleinen Sängerinnen und Sängern 
waren bis in den Garten sehr gut zu hören. Unter der Leitung 
von Dirigentin Stefanie Wörz und und in Begleitung von Rosi 
Hertl am Klavier stellten sich die Kinder mit dem ersten Lied 
ausdrucksstark vor: "Wir sind die Kinder aus Walddorfhäslach".

 
Weitere frohe Lieder folgten. Bei "Kinder haben Rechte" oder 
"Jedes Kind kann irgendwas" zeigten sie ganz klar: sie kön-
nen Singen - und das sehr gut. Natürlich erklatschten sich die 
Zuhörer auch noch eine Zugabe und hätten gerne noch mehr 
gehört...

 
Die Bewohner und alle Gäste freuten sich riesig an dem leben-
digen Gewusel, das plötzlich in die sonntägliche Geruhsamkeit 
des Pflegeheims platzte. Auch den Kindern hat es gut gefallen, 
sie erstürmten das Kuchenbuffet und erhielten zum Abschied 
noch ein "Eis am Stiel" das sie zuvor in ihrem Zugabe-Lied so 
freudig besungen hatten.

Konzert der Chorgemeinschaft Neckar-Schönbuchrand
Dieses Jahr treffen sich die Chöre der Chorgemeinschaft 
Neckar-Erms in Altenriet und bieten ein abwechslungsreiches 
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Programm. Mit dabei sind die Chöre aus Riederich, Altenriet, 
Oferdingen und auch unsere beiden Erwachsenenchöre. Das 
Konzert beginnt um 19 Uhr. Wir laden herzlich dazu ein.

Termine
13.-15.10.2023: Liederkranz Vereinsausflug
Sa, 21.10.2023, 19:00 Uhr: Chorgemeinschaftstreffen Neckar-
Schönbuchrand in Altenriet
So, 22.10.2023, 10:00 Uhr: Besprechung Chorgemeinschaft 
Neckar-Schönbuchrand in Oferdingen
So, 29.10.2023, 10:15 Uhr: musikalischer Gottesdienst zum 
Jubiläum in der Häslacher Kirche

 
10 Jahre Malteser Walddorfhäslach
Weil Nähe zählt – 10 Jahre Malteser Walddorfhäslach
Mit über 1.100 gefahrenen First Responder-Einsätzen in 10 
Jahren sind die Malteser in Walddorfhäslach eine wichtige 
Ergänzung der Rettungskette. Neben dem First Responder-
Dienst in der Gemeinde sichern die Helferinnen und Helfer 
Veranstaltungen sanitätsdienstlich ab und sind ein essenzi-
eller Bestandteil für den Katastrophenschutz.
Auf Initiative des damaligen Feuerwehrmitglieds Sebastian 
Kurz, heutiger Bürgermeister der Gemeinde Aichtal, wurde die 
Gliederung im Jahr 2013 gegründet. Ziel war es, die medizini-
sche Erstversorgung im Notfall in der Gemeinde zu verbessern 
und das therapiefreie Intervall bis der Rettungsdienst eintrifft 
zu verkürzen. Denn bei vielen Notfällen spielt die schnelle, qua-
lifizierte Versorgung des Patienten eine besonders große Rolle. 
In der ersten Minute nach einem Herz-Kreislaufstillstand liegt 
die Überlebenswahrscheinlichkeit bei etwa 90%. Danach sinkt 
sie pro Minute um ca. 10%.
Die Idee fand innerhalb der Feuerwehr zahlreiche Unterstützer 
und mit den Maltesern in Nürtingen einen Träger, der mit der 
Übernahme der Ausbildung, der Bereitstellung der Erstaus-
stattung sowie der ersten Fahrzeuge ein starker und unver-
zichtbarer Partner darstellte und bis heute darstellt.
Noch während der 80-stündigen Ausbildung zum Einsatzsa-
nitäter bzw. zur Einsatzsanitäterin, welche alle Helfer*innen in 
ihrer Freizeit absolvierten, wurden die Malteser im Rahmen des 
Katastrophenschutzes um Unterstützung bei der Bewältigung 
der Hochwasserkatastrophe in Magdeburg gebeten. Wenige 
Tage später wurden vier Helfer*innen entsendet, welche vor 
Ort in Unterkünften tätig waren.
Nach der abgeschlossenen Ausbildung und bestandener Prü-
fung gingen die Helfer*innen mit dem Einsatzfahrzeug Johan-
nes Reutlingen 61/69-1 am 28. Juli 2013 schließlich offiziell in 
den Dienst. Bereits im ersten Jahr wurden die Helfer von der 
Leitstelle Reutlingen zu knapp 160 Einsätzen alarmiert, um 
qualifizierte Erste Hilfe zu leisten.
Mit der Fluchtbewegung von rund zwei Millionen Menschen 
in die Europäische Union und der damit verbundenen Flücht-
lingskrise waren 2015/2016 auch die Malteser in Walddorfhäs-
lach wieder gefordert. Neben den steigenden Einsatzzahlen als 
First Responder unterstützten die ausgebildeten Einsatzkräfte 
unter anderem auf der Landesmesse in Stuttgart. Dort wurden 
über Wochen in einer Messehalle Flüchtlinge nach ihrer Ankunft 
registriert und versorgt – auch in medizinischer Hinsicht. „Die 
Unterstützung der Malteser in der Flüchtlingskrise war für die 
damals junge Gliederung eine große Herausforderung, da die 
Hilfe vor allem in der Anfangszeit aufgrund der dynamischen 
Lage jeweils kurzfristig angefordert wurde. Trotzdem konnten 
wir fast immer Helfer*innen entsenden – dank der Flexibilität 
unserer Einsatzkräfte, die in ihrer Freizeit hier unterstützten“, 
so Olfert Alter, Ortsbeauftragter der Malteser Walddorfhäslach.
In den darauffolgenden Jahren lag der Fokus auf dem First 
Responder Dienst, der sanitätsdienstlichen Absicherung von 

Veranstaltungen sowie Übungen und ersten Einsätzen für den 
Checkpoint T (eine Einheit, welche bei Großschadenslagen 
die Transportorganisation verletzter Personen übernimmt). 
Auch ein Sommerferienprogramm für Kinder und Jugendliche 
konnte 2016 zum ersten Mal angeboten werden und fand so 
großen Anklang, dass es - mit Ausnahme der durch Corona-
Maßnahmen beeinträchtigten Jahre - wiederkehrend angebo-
ten werden konnte.
Im Rahmen der Katastrophenschutz-Übung „Heißer Süden“ 
des Landes Baden-Württemberg nahmen die Malteser Wald-
dorfhäslach mit zahlreichen Helferinnen und Helfern am 17. 
Oktober 2017, gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr 
Walddorfhäslach, dem Deutschen Roten Kreuz aus dem ge-
samten Landkreis Reutlingen und Ravensburg an einer Groß-
übung im Schönbuch teil.
Als das Corona-Virus im März 2020 den Landkreis Reutlin-
gen und damit auch Walddorfhäslach erreichte, wurden die 
Gliederung aufs Neue gefordert. Aufgrund eines bundesweiten 
Mangels an Infektionsschutz-Materialien und zum Eigenschutz 
der ehrenamtlichen Helfer wurde eine zweimonatige Zwangs-
pause durch das Innenministerium angeordnet. Im Mai durfte 
der First Responder Dienst unter erhöhten Schutzmaßnahmen 
wieder aufgenommen werden. Nachdem Corona-Schnelltests 
entwickelt und in großer Menge bereitgestellt werden konnten, 
lag der Fokus der ehrenamtlichen Arbeit, neben dem First-
Responder-Dienst, auf dem Betrieb einer Corona-Schnelltest-

10 Jahre Malteser
Walddorfhäslach 

15:00 UHR BEGINN MIT KAFFEE & WAFFELN,
KINDERSCHMINKEN, FAHRZEUGSCHAU, INFOSTÄNDE,

SIMULATIONSTRAINING REANIMATION

16:00 UHR BEGRÜSSUNG UND ANSPRACHEN,
IM ANSCHLUSS LECKERES VOM GRILL & POMMES

18:30 UHR APEROLBAR

20:00 UHR PARTY MIT BARBETRIEB

J U B I L Ä U M S P A R T Y

14.10.2023
Feuerwehrhaus Walddorfhäslach 
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Station im Vereinsraum der Gemeindehalle. Auf Initiative der 
Gemeinde wurden anfangs zweimal die Woche, danach wö-
chentlich, kostenlose Bürgertests durchgeführt. Dazu gab es 
ein gesondertes Testangebot in den Schulen und Kindergärten 
für Erzieher*innen und Lehrer*innen. Zwischen März und Juni 
2021 wurden insgesamt rund 1.000 Helferstunden geleistet 
und knapp 4.000 Corona-Antigen-Schnelltests durchgeführt. 
„Die Corona-Testungen stellten einen wichtigen Baustein der 
Gesundheitsvorsorge im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie in Walddorfhäslach dar. Auch wenn der Schnelltest 
nur eine Momentaufnahme der gesundheitlichen Situation 
abbildete, konnten wir somit etwas mehr Sicherheit für die 
Bürgerinnen und Bürger gewährleisten. Der unkomplizierte 
Betrieb der Teststation durch die Malteser Walddorfhäslach 
über viele Wochen hinweg war für uns als Gemeinde eine un-
verzichtbare Unterstützung in dieser für uns allen schwierigen 
Zeit. Dafür danke ich den Helferinnen und Helfern von Herzen“ 
so Bürgermeisterin Silke Höflinger. „Darüber hinaus danken wir 
unserer Malteser Gliederung im Rahmen ihres Jubiläums sehr 
herzlich für die Fürsorge und Mitmenschlichkeit und die un-
eingeschränkte, herausragende und sehr verantwortungsvolle
Einsatzbereitschaft zum Schutze und Wohle unserer Mitbür-
gerinnen und Mitbürger und der Menschen dieser Region. Wir 
haben Hochachtung vor der professionellen Ausübung dieses 
wichtigen Ehrenamtes und wünschen unseren Ersthelferinnen 
und Ersthelfern weiterhin alles Gute, viel Gesundheit und eine 
stets wohlbehaltene Rückkehr von allen Einsätzen.“ so Bür-
germeisterin Silke Höflinger weiter.
Im letzten Jahr, nach neun Jahren an der Spitze der Malteser 
Walddorfhäslach übergab Enza Roth ihr Amt als Leiterin Ein-
satzdienste an ihren bisherigen Stellvertreter, Jonathan Krä-
mer. Im Team mit der neuen Stellvertreterin Janina Schmid sind 
beide nun die Hauptansprechpartner für den Einsatzdienst in 
der Gemeinde und leiten, gemeinsam mit dem Ortsbeauftrag-
ten Olfert Alter, die Geschicke der Malteser.
Die Gliederung Walddorfhäslach besteht aktuell aus 
12 Einsatzsanitäter*innen, 3 Rettungshelfer*innen, 10 
Rettungssanitäter*innen und 2 angehenden Einsatzsanitätern. 
6 Mitglieder haben zusätzlich zu ihrer medizinischen Ausbil-
dung eine Führungskräfte-Ausbildung zum Gruppenführer 
absolviert, 2 weitere Mitglieder zum Zugführer.
Nach nun 10 Jahren Einsatzdienst steht das erste große Ju-
biläum bevor, welches mit einem Festakt am 14. Oktober im 
Feuerwehrhaus in Walddorfhäslach gebührend gefeiert wird.
Marc Lippe, Bezirksgeschäftsführer der Malteser Neckar Alb 
und Unterstützer der ersten Stunde gratuliert zum 10-jährigen 
Bestehen und freut sich über das große Engagement der Eh-
renamtlichen: „Mit der Gliederung in Walddorfhäslach konnten 
wir ein starkes und gut qualifiziertes First Responder-Team 
in Walddorfhäslach etablieren, welches die Rettungskette bis 
zum Eintreffen des Rettungsdienstes ergänzt. Mit über 1.100 
gefahrenen Einsätzen in 10 Jahren konnten somit vielen Bür-
gerinnen und Bürger schnelle erste Hilfe geleistet werden.“ 

Und Michael Donth, Bundestagsabgeordneter und seit 2021 
Kreisbeauftragter der Malteser für den Landkreis Reutlingen 
ergänzt: „Die vielen geleisteten Helferstunden für das Wohle 
der Bevölkerung in Walddorfhäslach und das Engagement im 
Katastrophenschutz verdienen meinen größten Respekt. Ich bin 
immer wieder aufs Neue beeindruckt vom persönlichen Einsatz 
unserer Helferinnen und Helfer. Auf ihrem Dienst liegt ein Segen. 
Ich gratuliere von Herzen zum 10-jährigen Jubiläum und freue 
mich, die Malteser in Walddorfhäslach auch in den kommenden 
Jahren mit meinem Beitrag unterstützen zu dürfen.
„In den kommenden Jahren wollen wir unser Engagement 
weiter ausbauen“ so Jonathan Krämer, Leiter Einsatzdienste 
in Walddorfhäslach. Konkret geht es um den Ausbau der Glie-
derung in personeller Hinsicht, die Weiterqualifizierung der Hel-
ferinnen und Helfer, den Ausbau der Zusammenarbeit mit der 
Feuerwehr Walddorfhäslach sowie einen engeren Austausch 
im Bereich des Katastrophenschutzes für den Landkreis mit 
dem DRK Kreisverband Reutlingen.

 
Obst auflesen am Samstag, den 14. Oktober 2023
Am Samstag,den 14.Oktober 2023 findet unser diesjähriges 
Obst auflesen statt. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Feuerbrand-
feldversuch an der Sulzeiche.
Nähere Information bei Bernd Lentz Tel. 925861
Der Vorstand

 
Deutsche Meistern Western Horsemanship Tamara 
Kless!
Tamara holte sich mit ihrer Stute Hot Cielo Blues souverän den 
schwer umkämpften Titel.
Wir gratulieren ihr zu diesem grandiosen Erfolg!
Dieses Dream-Team holte sich neben dem Titel auch noch die 
Silbermedaille im sen. Trail sowie weitere Finaleinzüge und 
Platzierungen in verschiedenen Disziplinen.
Tamara und "Chumani" konnten sich gegen riesen Starterfel-
der mit starker Konkurrenz durchsetzen und zeigten harmoni-
sche, punktgenaue und fehlerfreie Ritte.
Tamara, wir sind stolz, dass Du Mitglied unseres Vereins bist!
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Monatstreff Spielabend
Am Freitag, den 13. Oktober 2023 um 19:30 Uhr findet unser 
Zusammentreffen im Dorfgemeischaftshaus in Häslach statt.
An diesem Abend werden wir wieder die Karten mischen, die 
Würfel rollen lassen und sonstige Spiele erproben.
So werden wir bei ein paar gemütlichen Stunden und lustiger 
Unterhaltung diesen Abend ausklingen lassen.
Hierzu sind alle Interessierten auch Nichtmitglieder herzlich 
eingeladen
Auf diesen unterhaltsamen Abend freuen sich
Inge und Albert

 

 
Palliativprojekt 2023: Am Lebensabend in der Fremde? 
Migrantinnen und Migranten in der Palliativ- und Hospiz-
versorgung
Palliativprojekt 2023: „Am Lebensabend in der Fremde? Mi-
grantinnen und Migranten in der Palliativ- und Hospizversor-
gung“ 
Wie werden Menschen an ihrem Lebensende kultursensibel 
begleitet? Was ermutigt sie, die vielfältigen palliativen Ver-
sorgungsstrukturen im Landkreis in Anspruch zu nehmen? 
Am Montag, 16. Oktober 2023, von 18 bis 21 Uhr richtet Dr. 
Oliver Henke seinen Blick auf schwerstkranke und sterbende 
Menschen mit Migrationsgeschichte. Zu seinem Vortrag mit 
anschließender Möglichkeit zum Austausch lädt das Pallativ-
projekt 2023 alle Interessierten nach Bad Urach in den Kleinen 
Kursaal ein (Haus des Gastes, Bei den Thermen 4).
Vor Ort stellt sich außerdem die ehrenamtliche hospizliche 
Begleitung im Ermstal vor. Weitere Akteure der palliativen Ver-
sorgung im Landkreis informieren persönlich an Stehtischen 
und im Gespräch über ihre Arbeit; auch ein Wunschfahrten-
Fahrzeug wird zum Anschauen vor Ort sein. Eine vorherige 
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Dr. Oliver Henke ist Facharzt für Hämatologie, Onkologie und 
Palliativmedizin. Er hat früher an der Charité zum Thema Men-
schen mit Migrationshintergrund am Lebensende geforscht 
und unter anderem an der Charta zur Versorgung Schwerst-
kranker und Sterbender mitgearbeitet. Von 2016 bis 2021 
baute er als Entwicklungshelfer in Tansania ein Krebszentrum 
sowie ein Palliativnetzwerk in der Kilimanjaro-Region auf. Ak-

tuell leitet Dr. Henke die Arbeitsgruppe Global Oncology am 
Universitätsklinikum Bonn.
Über das Projekt 
Das Angebot ist Teil des Palliativprojekts 2023. Dieses wur-
de vom Palliativ-Netzwerk Landkreis Reutlingen initiiert. Über 
das ganze Jahr hinweg wird in regionalen Fachveranstaltungen 
zu palliativen Themen und über die palliative Versorgung im 
Landkreis Reutlingen informiert. Das Palliativprojekt 2023 wird 
durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration 
aus Landesmitteln, die der Landtag von Baden-Württemberg 
beschlossen hat, gefördert.
Wer weitere Informationen zum Palliativprojekt 2023 und zu 
den Veranstaltungen sucht, findet diese auf der Website des 
Palliativ-Netzwerks: www.kreis-reutlingen.de/Palliativ-Netz-
werk

Tagesbaustelle B 27 Zwischen Walddorf und 
Kirchentellinsfurt aufgrund wichtiger Ver-
kehrssicherungsmaßnahmen
Der Straßenbetriebsdienst des Kreis-Straßenbauamtes führt 
an der B 27 zwischen Walddorf und Kirchentellinsfurt in Fahrt-
richtung Tübingen verkehrssichernde Pflegemaßnahmen an 
den Straßenbegleitflächen durch. Die Maßnahme soll von 
Montag, 16. Oktober 2023, bis voraussichtlich Mittwoch, 8. 
November 2023, von Montag bis Freitag als Tagesbaustelle 
durchgeführt werden. An diesen Tagen muss zwischen 8 Uhr 
und 15:30 Uhr die Rechte der beiden Richtungsfahrspuren für 
die Arbeiten gesperrt werden.
Aufwertung des Gehölzsaums der Straßenböschung
Die Pflegemaßnahmen werden nach einem ökologisch orien-
tierten Pflegekonzept in enger Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde durchgeführt. Dabei bleibt die erste Reihe 
aus Sträuchern und Jungauftrieben der Böschung weitestge-
hend erhalten. Des Weiteren ist eine großflächige Entnahme 
bereits sturmgeschädigter und sukzessiv ungeeigneter Bäu-
me an den Steillagen entlang der Bundesstraße notwendig. 
Der Eingriff fördert dabei die Biodiversität, denn so erhalten 
Jungbäume die erforderliche Entfaltungsmöglichkeit. Darüber 
hinaus werden durch die Pflegearbeiten auch Felskulissen frei-
gestellt, um neue Habitate für Amphibien zu schaffen. Mit den 
Pflegearbeiten werden somit die Bedürfnisse der Verkehrssi-
cherheit und des Naturschutzes in engen Einklang gebracht. 

Kunstmesse
Kulturelle Vielfalt präsentiert sich an einem Ort.
Kunst- und Kulturmesse des Landkreises Reutlingen 
Am Samstag, 21. Oktober 2023, begrüßt das Landratsamt 
Reutlingen im Jubiläumsjahr zur ersten Kunst- und Kulturmes-
se des Landkreises. Zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr freuen 
sich regionale Künstlerinnen und Künstler, Kulturvereine und 
-einrichtungen auf zahlreiche Gäste. Für Groß und Klein gibt 
es ein vielfältiges Programm mit Ausstellungen, Infoständen, 
Mitmach-Aktionen und Darbietungen. Die Kunst- und Kul-
turmesse findet im Achalm Hof Reutlingen, Stettert 6, 72766 
Reutlingen statt. Der Eintritt ist frei.
Über 60 Ausstellende, zwei Locations, eine Messe 
32 Akteure der bildenden Kunst, 12 Vertreterinnen und Ver-
treter der darstellenden Kunst sowie 17 Infostände zeugen 
von der kulturellen Viefalt des Landkreises Reutlingen: Besu-
cherinnen und Besucher können die durchgehend geöffneten 
Ausstellungen regionaler Künstlerinnen und Künstler bestau-
nen, sich an Infoständen über das breite Kulturangebot im 
Landkreis Reutlingen informieren oder sich von den Bühnen-
vorstellungen begeistern lassen - hier ist für jeden Geschmack 
etwas dabei.
Der Achalm Hof Reutlingen bietet den räumlichen Rahmen 
für die Kunst- und Kulturmesse: Mit zwei Locations - der Ev-
entscheune und der Almhütte - sowie einem großflächigen 
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Außengelände finden die ca. 60 Ausstellenden sowie die Besu-
cherinnen und Besucher eine Location vor, die zum Verweilen 
und Genießen einlädt. Der Achalm Hof Reutlingen befindet 
sich von Reutlingen aus kommend parallel zur B28 (Richtung 
Metzingen).
Umfangreiches Programm 
Eröffnet wird die Kunst- und Kulturmesse um 10:00 Uhr durch 
Landrat Dr. Ulrich Fiedler. Im Anschluss an seine Begrüßung 
wird er das lang gehütete, partizipative Kunstprojekt „Der 
Landkreis lächelt“ enthüllen. Im Anschluss präsentieren unter 
anderem die Mitglieder des Photoclub Reutlingen e. V. ihre 
Bilder. Künstlerinnen und Künstler des Living Museum Alb 
zeigen Skulpturen und Mirja Wellmann stellt „transformiertes 
Gehörtes“ aus. Das Naturtheater Hayingen, das Kunstmuseum 
Reutlingen und das BT24 infomieren beispielsweise über ihre 
Angebote und Beteiligungsmöglichkeiten, während die Büh-
ne unter anderem von Ina Z, KNOBA und den Spätzündern 
bespielt wird.
Der Eintritt zur Kunst- und Kulturmesse ist frei. Essen und Ge-
tränke stehen zum Verkauf bereit.
Das umfangreiche Programm ist online unter www.kultur-
machen.de/kunst-und-kulturmesse abrufbar. Fragen können 
darüber hinaus per Mail unter kreisarchiv@kreis-reutlingen.de 
gestellt werden.

 
Foto: In der Almhütte finden Besucherinnen und Besucher die 
Kunstausstellungen vor (Quelle: Achalm Hof Reutlingen)

Einladung zum zweiten Workshop für kom-
munalpolitisch interessierte Frauen
Einladung zum zweiten Workshop für kommunalpolitisch in-
teressierte Frauen 
Die Stadt Metzingen bietet in Kooperation mit dem Landkreis 
Reutlingen am Samstag, 14. Oktober, von 9:30 Uhr bis 16:30 
Uhr, einen Workshop für Frauen aus dem Landkreis Reutlingen 
an, die sich für eine Kandidatur bei den Kommunalwahlen 2024 
interessieren.
In dieser zweiten Veranstaltung mit Referentin Dorothea Maisch 
liegt der Schwerpunkt auf der Kandidatur und dem Auftreten in 
der Öffentlichkeit. Ziel ist es, Frauen bei der Entwicklung einer 
eigenen Strategie über die erfolgreiche Nominierung bis hin zur 
Wahl zu unterstützen. Darüber hinaus schafft der Workshop 
Raum für den Austausch von Frau zu Frau.
Auch Carmen Haberstroh, Oberbürgermeisterin der Stadt Met-
zingen, wird vor Ort sein und über ihre Erfahrungen sprechen. 
„Es ist wichtig, dass sich in einer lebendigen und vielfältigen 
Demokratie noch mehr Frauen an politischen Entscheidungs-
prozessen beteiligen. Ihre Erfahrungen und Sichtweisen brin-
gen oft andere Aspekte in die Diskussion ein und machen Ent-
scheidungen runder. Es wäre toll, wenn es mit den nächsten 
Kommunalwahl gelingen würde, den Frauenanteil im Gemein-
derat zu erhöhen. Aktuell sind nur 8 von 25 Mitgliedern des 
Gemeinderates Frauen.“

Weitere Informationen 
Die Veranstaltung findet im Rahmen des Frauendialogs Met-
zingen statt und schließt an den Termin im Juni an. Beide Work-
shops können unabhängig voneinander besucht werden. Da-
her sind auch ausdrücklich Frauen eingeladen, die im Sommer 
nicht teilnehmen konnten.
Veranstaltungsort ist das Familienzentrum in Metzingen. An-
meldungen für den Workshop werden bis Donnerstag, 12. Ok-
tober 2023, entgegengenommen:
Stadt Metzingen, Bildung - Kultur - Soziales
Sabine Jäger-Renner, 07123 395 - 2337
S. Jaeger-Renner@Metzingen.de
Den Flyer „Gemeinderat - wäre das etwas für mich?“ gibt es 
auf der Homepage des Landkreises Reutlingen unter https://
www.kreis-reutlingen.de/aktuelles.
Fragen beantwortet gerne die kommunale Gleichstellungsbe-
auftragte des Landkreises Reutlingen:
Tel.: 07121 480-1201, E-Mail: c.eger@kreis-reutlingen.de

Digitale Postscanstelle
Digitale Postscanstelle im Landratsamt Reutlingen 
Das Landratsamt Reutlingen hat auf einen zentralen Postein-
gangsscan umgestellt. Die gesamte eingehende Post wird im 
Hauptgebäude eingescannt und digital an die Ämter verteilt. 
Der neue Prozess bring wirtschaftliche sowie arbeitsorgani-
satorische Vorteile für die Landkreisverwaltung. Durch die 
Umstellung ergibt sich auch eine wichtige Änderung für die 
Bürgerinnen und Bürger.
Alle Post an Bismarckstraße 47 adressieren 
Für die Umsetzung der digitalen Postverteilung und das Vo-
rantreiben des digitalen Wandels, der die Arbeitsprozesse 
beschleunigt, bittet das Landratsamt um Unterstützung der 
Bürgerinnen und Bürger: Sie werden gebeten, künftig alle 
Poststücke des Landratsamts Reutlingen an die Bismarck-
straße 47, 72764 Reutlingen zu senden und von Einwürfen 
in die Hausbriefkästen der einzelnen Ämter abzusehen. Auf 
Anschreiben und Rückantworten an das Landratsamt sollen 
außerdem das Fachämter, der Ansprechpartner sowie das Ak-
tenzeichen vermerkt werden. Das erleichtert die Verarbeitung 
und schnelle Weiterverteilung der Post an die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Selbstverständlich erreichen auch weiterhin 
Poststücke, die an andere Gebäude des Landratsamtes ad-
ressiert sind, ihr Ziel.
Landrat Dr. Ulrich Fiedler ist überzeugt: „Die Digitalisierung bie-
tet für die öffentliche Verwaltung eine große Chance. Sie weiter 
voranzutreiben - im Landratsamt und im gesamten Landkreis 
- ist eines meiner zentralen Anliegen. Im Landratsamt Reut-
lingen verabschieden wir uns immer mehr von der analogen 
Arbeitswelt. So arbeiten immer mehr Ämter mit der elektroni-
schen Akte, empfangen Anträge digital über service-bw und 
bearbeiten die Anliegen der Bürger ohne Medienbrüche. Mit 
dem zentralen Posteingangsscan können wir nun einen wich-
tigen Meilenstein auf dem Weg zur digitalen Behörde feiern. 
Etablierte Arbeitsweisen und Arbeitsprozesse müssen für die 
Digitalisierung oft neu gedacht und grundlegend umgestaltet 
werden. Das bringt für unsere tägliche Arbeit jede Menge Ver-
änderungen mit sich und erfordert Flexibilität und Offenheit für 
Neues. Vielen Dank an unsere Kolleginnen und Kollegen, die 
bei der Digitalisierung so engagiert mitziehen.“
So funktioniert die digitale Postscanstelle
Mit der Digitalisierung der Eingangspost gelangt die Post der 
Bürgerinnen und Bürger digital zum verantwortlichen Sachbe-
arbeitenden. Bisher erfolgte das Scannen der Eingangspost 
dezentral in den einzelnen Ämtern. Aufgrund wirtschaftlicher 
und arbeitsorganisatorischer Aspekte wird eine zentrale Stelle 
in der Bismarckstraße 47 eingerichtet, die die eingehenden 
Papierdokumente des Landratsamt Reutlingen verscannt und 
über das interne Dokumentenmanagementsystem verteilt. 
Wege und Zeit können so eingespart werden.
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Tunnelwartung im Oktober mit Verkehrsbe-
hinderungen in Reutlingen und Pfullingen
Im Ursulabergtunnel Pfullingen und im Scheibengipfeltunnel 
Reutlingen, müssen an den Sicherheitseinrichtungen routine-
mäßige Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchgeführt wer-
den. Hierfür ist jeweils eine Vollsperrung der Ortsumfahrungen 
notwendig. Um die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie 
möglich zu halten, werden diese Arbeiten weitestgehend in der 
Nacht durchgeführt.
Der Ursulabergtunnel, B 312 Ortsumfahrung Pfullingen, wird 
von Montag, 9. Oktober 2023 bis voraussichtlich Donnerstag, 
12. Oktober 2023 bzw. optional Freitag, 13. Oktober 2023, täg-
lich zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gesperrt. Die Umleitung erfolgt 
über die Ortsdurchfahrt Pfullingen. Der Verkehr aus Richtung 
Reutlingen/ Eningen wird über die Marktstraße am Südbahnhof 
ausgeleitet und von Lichtenstein über den Anschluss der K 
6729 (Ortsdurchfahrt Pfullingen) geführt.
Die Sperrung des Scheibengipfeltunnels, B 312 Ortsumfahrung 
Reutlingen, erfolgt von Dienstag, 10. Oktober 2023 bis Frei-
tag, 13. Oktober 2023, sowie von Montag, 16. Oktober 2023 
bis voraussichtlich Mittwoch, 18. Oktober 2023 bzw. optional 
Donnertag, 19. Oktober 2023 täglich zwischen 21 Uhr und 5 
Uhr. Die Umleitung erfolgt in beiden Fahrtrichtungen durch die 
Ortsdurchfahrt Reutlingen über die örtliche Wegweisung. Für 
den Zeitraum der Sperrung wird das LKW-Durchfahrtsverbot 
in der Ortsdurchfahrt Reutlingen aufgehoben.
Alle Umleitungen werden über die vorhandenen Wegweisun-
gen automatisch angezeigt.
Ortskundigen wird empfohlen, den Teilabschnitt weiträumig 
zu umfahren.
Tunnelreinigung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit 
Durch den verkehrsbedingten Schmutzeintrag in Straßentun-
neln wird die Wahrnehmbarkeit der Tunneleinrichtungen ver-
mindert. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sind des-
halb Tunnelreinigungen notwendig. Alle betriebstechnischen 
Einrichtungen werden zeitgleich gewartet und defekte Teile 
dabei sofort ausgetauscht.
Informationen zu Straßensperrungen und Umleitungen können 
im Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-
Württemberg unter www.baustellen-bw.de abgerufen werden.

Kaffee mit Archivar - Beratungsangebot des 
Kreisarchivs Reutlingen
"Kaffee mit Archivar" ist ein niedrigschwelliges Beratungsan-
gebot für alle geschichtsinteressierten Bürgerinnen und Bürger 
im Landkreis Reutlingen. Den nächsten Termin mit Kreisar-
chivleiter Dr. Marco Birn gibt es am Dienstag, 17. Oktober, von 
14:30 bis 17 Uhr.
Bei einer Tasse Kaffee in Wohnzimmeratmosphäre können In-
teressierte im KULTSPACE 2.0 in Münsingen alle Fragen rund 
um ihre persönliche Familienforschung stellen. Der Kreisar-
chivar unterstützt gerne auch beim Entschlüsseln alter Hand-
schriften und gibt Lesehilfe.
Mögliche Fragen beim Kaffee mit Archivar können zum Beispiel 
sein: Wie helfen mir die alten Fotografien im Familienalbum bei 
der Erstellung meines Stammbaums weiter? Was steht auf 
dem alten Dokument meines Großvaters? Wie erfahre ich, wo 
meine Vorfahren in den Weltkriegen als Soldaten gekämpft 
haben? Wie unterstützt das Kreisarchiv die Recherchen von 
Bürgerinnen und Bürgern, die sich für Familien- und Heimat-
forschung interessieren?
Die 25-minütigen Beratungen finden im KULTSPACE 2.0, Ura-
cher Straße 5, 72525 Münsingen, statt. Ein weiterer Termin ist 
für Donnerstag, 23. November 2023, von 14 bis 17:30 Uhr mit 
Kreisarchivarin Annette Bidlingmaier geplant. Eine vorherige 
Terminbuchung per E-Mail an kreisarchiv@kreis-reutlingen.de 
ist erforderlich. Freie Terminslots werden tagesaktuell auf der 
Internetseite www.kultur-machen.de/kaffee angezeigt.

 

13-17 Uhr

TAG DER OFFENEN TÜR

20 Jahre

Walddorfer Str. 96

Sonntag 15. Oktober 2023

Schulwerkstatt e.V. | Freie Schule für lebendiges Lernen  | Walddorfer Str. 96 | 72657 Altenriet | www.schulwerkstatt.info

72657 Altenriet

Freie Schule 

für lebendiges Lernen

Herzhafte Snacks, Getränke, Kaffee und hausgemachter Kuchen | Schulführungen und
Einblicke in den Schulalltag | Herbstmarkt mit Schönem, Leckerem und Nützlichem | kreative
Bastel- und Mitmachangebote | Stockbrot am Lagerfeuer | Glücksrad mit vielen Gewinnen

Infoabend 

23.10.2023, 20 Uhr

  
Am 15.10.2023 ist es so weit: Tag der offenen Tür in der „Freien 
Schule für lebendiges Lernen“ in Altenriet. Diese Jahr feiert die 
Schule an diesem Tag auch ihr 20-jähriges Bestehen.
Es wird wieder ein buntes Angebot geben und reichlich Mög-
lichkeiten die Schule näher kennenzulernen:
· Infostand
· Herbstmarkt
· Glücksrad mit tollen kleinen und großen Gewinnen
· Spannende Bastel- und Mitmachangebote
· Schulführungen
· Einblicke in die Montessorimaterialien
· Lagerfeuer mit Stockbrot
Auch für das leibliche Wohl werden wir sorgen. Freuen Sie 
sich auf
· Kaffee & leckere hausgemachte Kuchen
· Getränke & frische Waffeln
· leckere Burger und Rote vom Grill
· regionale Kartoffeln mit Kräuterquark (auch vegan)
Los geht es um 13:00 Uhr. Wir freuen uns auf einen schönen 
gemeinsamen Nachmittag und regen Austausch. Lernen Sie 
unsere Schule kennen!
An der „Freien Schule für lebendiges Lernen“ können Kinder 
selbstbestimmt das lernen, was sie gerade fasziniert, sie kön-
nen ihre intellektuellen, praktischen und kreativen Begabungen 
entfalten, sie lernen soziales Miteinander, Probleme zu lösen 
und sich selbst zu organisieren.
Das erwartet Ihre Kinder bei uns:
Freies Lernen: die Kindern haben die Möglichkeit, sich Lern-
stoff „in eigener Regie“ zu erarbeiten, sie erleben Erfolgserleb-
nisse und einen (Selbst-)Vertrauenszuwachs durch Übernah-
me von Verantwortung im eigenen Lernprozess
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Ganzheitliches Lernen: Lernmethoden bei denen die Kinder 
ihren Bewegungsdrang ausleben können, Arbeitsmaterialien 
die möglichst viele Sinne ansprechen, neben den üblichen Fä-
chern auch Naturpädagogik und Kreativpädagogik
Soziales Lernen: nicht nur reine Wissensvermittlung, sondern 
auch Ausbildung und Förderung von sozialer und emotionaler 
Kompetenz, Lernen in altersgemischten Gruppen, von und mit 
Integrationskindern
Individuelles Lernen: eigenes Lerntempo, individuelle Förde-
rung. Weitere Infos unter www.schulwerkstatt.com.
Folgen Sie uns doch auf www.facebook.com/FreieSchuleFu-
erLebendigesLernen oder www.instagram.com/schulwerk-
statt_altenriet

20 Jahre Freie Schule für lebendiges Lernen
Vor zwei Jahrzehnten fassten sich einige engagierte Eltern des 
Waldkindergartens Waldstrolche ein Herz und hatten den Mut, 
neue Wege für die Grundschulzeit ihrer Kinder zu gehen. Der 
Verein „Schulwerkstatt e. V.“ wurde zum Leben erweckt und so 
begann für die ersten Eltern und Kinder dieser neuen Schule 
eine aufregende Zeit.
Lernen in der Fabrik
Im Jahr 2003 startete die kleine Grundschule in einem alten Fab-
rikgebäude in Altenriet. Die Anfänge erforderten von allen Eltern 
und Pädagogen viel Initiative. Die leeren Räume mussten renoviert 
und für den Schulalltag gerichtet werden. Tägliche Elterndienste 
waren notwendig, um diese erste Phase des noch kleinen Schul-
betriebs überhaupt ermöglichen zu können.
Es brauchte wahrlich viel Mut und Vertrauen in diese wunderbare 
Idee, um daran festzuhalten, den Kindern einen Raum zu geben, 
in dem es möglich war zu wachsen, zu lernen und die Welt auf 
eine Art und Weise zu entdecken, wie sie jedem einzelnen Kind 
entspricht.
Das anfängliche Schulkonzept wurde kontinuierlich überarbeitet, 
Neues hinzugefügt und ausprobiert. Über die Jahrzehnte entstand 
so mit unermüdlicher Arbeit und stetigem Einsatz neuer Eltern 
und Pädagogen ein Lernraum, in dem unsere Kleinsten mit dem, 
was sie mitbringen, gesehen werden und wie selbstverständlich 
in der Gemeinschaft lernen, zu verantwortungsvollen und selbst-
bewussten kleinen Persönlichkeiten zu werden.
Kinder und Pädagogen auf Augenhöhe
Der Kontakt von Pädagogen zu Kindern ist ein anderer, als wir 
das vielleicht von anderen Schulen kennen. Und das nicht nur, 
weil die Lernenden ihre Lehrer*innen duzen. Unsere Kinder 
werden in jeder Hinsicht ernst genommen, dürfen ihre eigenen 
Ideen verwirklichen und so die Erfahrung machen, dass sie – 
getragen von einer wertschätzenden Umgebung – mutig in die 
Welt gehen können.
Natürlich sind Lerninhalte wichtig und natürlich erwarten wir 
als Eltern auch, dass unsere Kinder für die nachfolgenden 
Schuljahre gut gerüstet sind. Auch hier zeigt sich, dass wir in 
unsere Kinder vertrauen können, denn in der Freien Schule für 
lebendiges Lernen wird Schulstoff nicht frontal „gepaukt“, son-
dern unsere Kinder gehen in die Selbstverantwortung, sich ihre 
Lerninhalte anhand eines individuellen Wochenplans selbst zu 
erarbeiten. So geschieht das Lernen mit Zeit, Spaß, Freude 
und großer Selbständigkeit, ganz wie es in dem Leitsatz von 
Maria Montessori „Hilf mir, es selbst zu tun“, zu finden ist.
Was wir am Ende der Grundschulzeit als Eltern staunend sehen 
dürfen, sind Kinder, die Konflikte lösen können, sich strukturie-
ren und organisieren können und mit einem gesunden Selbst-
vertrauen in die Welt blicken. Wir dürfen stolz sein auf unsere 
empathischen Kinder, für die es normal ist, kreative Lösungen 
zu finden, Fragen – oft auch kritische – zu stellen und die gerne 
die Verantwortung für sich selbst übernehmen, während sie 
andere nicht aus dem Blick verlieren.
Feiern Sie unser Jubiläum mit uns
In diesem Jahr 2023 feiert unsere große Schulgemeinschaft die 
Gründer, die Eltern, die Pädagogen und alle Helfer, die seit nun-

mehr zwei Jahrzehnten dieses einzigartige Schulprojekt tragen. 
Jede und jeder Einzelne in dieser Schule kann stolz sein auf das, 
was vor 20 Jahren, seit 20 Jahren und bis heute geleistet wurde 
und wird, damit unsere Kinder in dieser fröhlichen Schule eine 
sehr besondere Kindheitszeit verbringen dürfen. Zu unserer Jubi-
läumsfeier laden wir Sie daher herzlich ein, am 15. Oktober 2023 
ab 13 Uhr bei unserem Tag der offenen Tür Gast zu sein, die Schu-
le zu erleben, zu bestaunen und selbst ein wenig zu schnuppern.
Es wird bewirtet, es wird gespielt und gebastelt. Und natürlich 
gibt es Schulführungen sowie viele Möglichkeiten, alle Fragen 
loszuwerden und mit den Eltern und Pädagogen ins Gespräch 
zu kommen.
Wir freuen uns sehr über alle Gäste, die diesen besonderen 
Tag mit uns feiern!
Weitere Infos unter www.schulwerkstatt.com.
Folgen Sie uns doch auf www.facebook.com/FreieSchuleFu-
erLebendigesLernen oder www.instagram.com/schulwerk-
statt_altenriet

NABU Ortsgruppe Aichtal-Neckartenzlingen
Erlebnis Streuobstwiese 
Alle Interessierten laden wir zu unserer alljährigen Streuobst-
wiesenwanderung ein. In diesem Jahr wandern wir wieder 
über den Auchtert in Neckartenzlingen. Wir treffen uns am 
Sonntag, den 15. Oktober, um 14 Uhr an der Bushaltestel-
le Eichwasen in Neckartenzlingen (ortsauswärts in Richtung 
Altdorf). Wir informieren über die historische Entwicklung der 
Streuobstwiesen und ihren Artenreichtum. Diese uralte Form 
der Bewirtschaftung prägt unsere Landschaft, aber sie geht 
immer weiter zurück.
Der Schutz der Streuobstwiesen ist ein besonderes Anliegen 
unserer Ortsgruppe. Deswegen haben wir ein Streuobstwie-
senkonzept für die umliegenden Gemeinden erarbeitet und 
halten auf unserer Website viele Informationen bereit: nabu-
aichtal.de.
Ortsgruppentreffen
Unsere Ortsgruppe trifft sich das nächste Mal am Freitag, den 
13. Oktober, um 19 Uhr im MiA-Raum neben der Sporthalle 
Aichtal-Grötzingen. Wir laden alle Interessierten zum Gedan-
kenaustausch ein.
Agnes Pahler

Lehrstellen
Freie Lehrstellen im Landkreis Reutlingen für 2023
Das Handwerk bietet jungen Menschen mit einer dualen Aus-
bildung krisensichere Zukunftsperspektiven für den Start in 
die berufliche Karriere.
Für den Landkreis Reutlingen sehen die Zahlen wie folgt aus:
Für das Ausbildungsjahr 2023 sind aktuell noch 91 Lehrstel-
len in 68 Betrieben ausgeschrieben und schon 154 Ausbil-
dungsplätze in 74 Betrieben für 2024 (www.hwk-reutlingen.
de/lehrstellensuche). In der Praktikabörse sind außerdem 159 
Praktikumsplätze veröffentlicht.

Jugendwerk AWO
Kinder- und Jugendfreizeiten vom Jugendwerk der AWO 
Württemberg e. V.
Plätze bei Minihelfer*innenschulung in den Herbstferien frei.
In den kommenden Herbstferien veranstaltet das Jugendwerk 
der AWO Württemberg e. V. wieder die Minihelfer*innenschulung. 
Die Freizeit für 12- bis 15-Jährige findet vom 28.10. bis 
04.11.2023 im malerischen Städtchen Altensteig im Schwarz-
wald statt. Die Minihelferschulung ist für alle gedacht, die sich 
vorstellen können, in Zukunft als Betreuende von Kinder- und 
Jugendfreizeiten zu engagieren.
Spaß und Erholung stehen bei dieser Freizeit genauso im Vor-
dergrund wie ein spannendes und actionreiches Programm, 
welches die Jugendlichen auf die Rolle eines Jugendgruppen-
leiters vorbereitet.



Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus,

flog durch die s�llen Lande, als flöge sie nach Haus.

In stiller Dankbarkeit nehmen wir Abschied 
von meinem Ehemann, unserem Vater, 
(Ur-)Großvater, Bruder und Schwager

Dr. med. Peter Kolb
13. 6. 1933 - 25. 9. 2023

Heike Kolb
Thilo, Evilyn, Alexander, Leonardo, Caroline
Anne, Benjamin, Vanessa, Louis
Katja, Jule, Mathias, Maro, Ida, Lukas, Carlo
Bärbel
Hermann, Gerhard
Renate
und alle Angehörigen und Freunde

(J. Freiherr von Eichendorff)

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Freitag, 20. Oktober 2023 
um 13.00 Uhr auf dem Bergfriedhof Tübingen statt.

Anstelle von Blumen bitten wir um eine Spende zugunsten der Deutschen 
Kinderkrebsstiftung: IBAN: DE04 3708 0040 0055 5666 16, Vermerk: Peter Kolb

Würdigen und erinnern Sie 

an den Verstorbenen mit 

einem Nachruf.

Rufen Sie uns an oder 

kommen sie persönlich bei 

uns vorbei, wir unterstützen 

Sie gerne.

Sandwiesenstr. 17
72793 Pfullingen
Telefon: 07121 9793 - 0
E-mail: anzeigen@der-fink-verlag.de
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Das Jugendwerk der AWO Württemberg e. V. bietet darüber hinaus 
für Kinder und Jugendliche eine Vielzahl von spannenden und infor-
mativen Workshops an. Das vollständige Angebot ist auf der zentra-
len Buchungsplattform www.jugendwerk-awo-reisen.de zu finden.
Für Familien mit geringem Einkommen besteht die Möglichkeit 
Zuschüsse zu beantragen. Auskunft dazu erhält man auf www.
jugendwerk24.de oder telefonisch unter (0711) 945 729 111.

Finanzamt Reutlingen
Schnuppertag
Wir suchen genau dich! Sei „Part of THE LÄND“!
Du bist an einer Ausbildung oder an einem Studium in der
Steuerverwaltung interessiert ? Dann melde dich zu unserem
Schnuppertag beim Finanzamt Reutlingen an.
Wann? 31.10.2023 (Herbstferien) von 13 bis 16 Uhr
Wo? Finanzamt Reutlingen
Anmeldung ? Kontaktformular: https://Kontakt.fv-bwl.de
Wir geben dir einen Einblick in die Tätigkeit und in die
verschiedenen Aufgaben beim Finanzamt und du hast die
Möglichkeit mit dem Ausbildungsteam sowie Studierenden 
und Auszubildenden ins Gespräch zu kommen.
Um besser planen zu können, bitten wir um Anmeldung über 
unser Kontaktformular bis zum 27.10.2023 unter Angabe dei-
nes Namens, Adresse, Telefonnummer und deiner Mailadresse.
Bei weiteren Fragen stehen dir die Ausbildungsleiterinnen An-
drea Bodenmüller (Tel. 07121/940-1007) und Beate Gekeler 
(Tel. 07121/940-1240) gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen findest du auf unserem Instagram Kanal
ZUKUNFTSTEUERN.BW oder auf unserer Website: www.fa-
reutlingen.de.

Die Stabsstelle Tiergesundheit, Tierschutz 
und Verbraucherschutz (STV) beim Regie-
rungspräsidium Tübingen
Zuständigkeit des Regierungspräsidiums Tübingen für Tier-
transporte ab Oktober 2023
Die Stabsstelle „Tiergesundheit, Tierschutz und Verbrau-
cherschutz“ (STV) beim Regierungspräsidium Tübingen ist 
ab dem 01. Oktober 2023 landesweit zuständig für tierschutz-

rechtliche Zulassungen von Transportunternehmen, die lan-
ge Beförderungen durchführen sowie für die Zulassung von 
Fahrzeugen, die für solche langen Beförderungen eingesetzt 
werden.
In Baden-Württemberg gibt es derzeit etwa 65 Transportunter-
nehmen, die für lange Beförderungen zugelassen sind. Diese 
transportieren in der Regel Nutztiere. Die übrigen Unterneh-
men transportieren größtenteils Heimtiere, wie zum Beispiel 
Hunde oder Katzen.
Voraussetzungen für die Zulassung
Die Überprüfung der Zulassungsvoraussetzungen erfolgt vor-
rangig auf der Grundlage der durch die Transportunternehmer 
vorgelegten Antragsunterlagen, die zum Beispiel Qualifikati-
onsnachweise des Personals und Notfallpläne beinhalten müs-
sen. Für die tierschutzrechtliche Zulassung von Fahrzeugen 
ist darüber hinaus die Vorlage eines technischen Gutachtens 
eines Prüfinstituts zur Eignung des jeweiligen Fahrzeugs sowie 
eine Vor-Ort-Überprüfung des jeweiligen Fahrzeugs durch die 
Stabsstelle in Tübingen erforderlich.
Ziel der neuen Zuständigkeit
Durch die nunmehr gegebene Aufgabenbündelung (bislang 
erfolgten die Zulassungen durch die örtlich zuständigen Vete-
rinärämter) und der damit einhergehenden Konzentration von 
Fachkompetenz, soll der Tierschutz im Rahmen des Trans-
ports gestärkt werden. Zudem sollen die Vorgänge insgesamt 
vereinheitlicht und mehr Transparenz für die Wirtschaftsbetei-
ligten geschaffen werden.
Erlaubnis für das Verbringen von Heimtieren aus dem Ausland 
und Beobachtung des Onlinehandels
Ebenfalls ab dem 01. Oktober 2023 muss die Einfuhr von Tie-
ren von im Ausland ansässigen Tierschutzorganisationen nach 
Baden-Württemberg vorab von der Stabsstelle genehmigt 
werden. Außerdem wird die Stabsstelle den Online-Handel 
mit Haustieren verstärkt unter Beobachtung nehmen.
Weitere Informationen zu Tierschutzthemen sowie zur Stabs-
stelle selbst sind auf der Homepage des Regierungspräsidi-
ums Tübingen abrufbar:
Sachgebiet Tierschutz der STV - Regierungspräsidien Baden-
Württemberg (baden-wuerttemberg.de)
Stabsstelle Tiergesundheit, Tierschutz und Verbraucherschutz 
- Regierungspräsidium Tübingen (baden-wuerttemberg.de)



Anzeige 90 x 50 mm 
 
 
 
  

Monteure (m/w/d) gesucht! 
Wir suchen motivierte, aufgeschlossene Mitarbeiter 
für Montagearbeiten im Privat- und Objektkundenbereich 
(z. B. Möbel, Türelemente…). Einstieg ab sofort. 
Sie sind Schreiner oder handwerklich geschickter 
Quereinsteiger? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 
Sie wollen uns Ihre Montagedienstleistungen auf selbstständiger 
Basis anbieten? Dann melden Sie sich gerne bei uns. 
 

KA Möbel Systeme - Herr Olfert Alter - Tel. 07127/9235-0 
Walddorfer Str. 5 - 72141 Walddorfhäslach - info@ka-moebel.de 

72124 Pliezhausen 
Schulberg 14 

07127 - 570 48 48 
    0157 - 53 96 17 99 

info@deinpolsterer.com 
www.deinpolsterer.com 

Sofas | Sessel | Stühle | Bänke | 
Sitzpolster| Sitzbänke für Motor-
räder & Wohnmobile| Sonnen-
segel | Gardinen & Vorhänge | 

Relax-Liegen | kleine Näharbeiten 

Ökologischer Garten- und Landschaftsbau 
aus Meisterhand seit 1996
Hausgärten   Wege und Terrassen Trockenmauern
Pergolen   Teichbau Zäune
Natursteinpflaster Bepflanzungen

Ralf Hartjes
Ökol. Garten- und Landschaftsbau
Darrenstraße 76 · 72768 Reutlingen
Telefon 0172 – 5812525
Besuchen Sie uns doch auf unserer Homepage:
www.hartjes-gala-bau.de
Firmensitz: Oberweiler 34 · 72124 Pliezhausen

Als moderne und beratungsorientierte Steuerberatungsgesellschaft
in Nürtingen und Walddorfhäslach suchen wir einen/eine

Prof. Kostka + Partner GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft | Max-Eyth-Straße 7 | 72622 Nürtingen 

Bewerbungen bitte per E-Mail an: christian.kostka@kostka-partner.de 

qualifizierte/n 
Lohn- und Finanzbuchhalter/-in (m/w/d) 

sowie einen/eine 

Steuerfachangestellten/
Steuerfachangestellte (m/w/d)

für die Erstellung von Steuererklärungen und Jahresabschlüssen
- gerne auch Berufsanfänger -

Wir arbeiten mit DATEV und betreuen überwiegend kleine und
mittelständische Unternehmen. Wir bieten Ihnen ein interessantes 

und abwechslungsreiches Aufgabengebiet, flexible Arbeitszeiten und 
ein modernes Arbeitsumfeld. Wenn Sie an einem gut bezahlten

Job (Vollzeit oder Teilzeit) in einem sympathischen Umfeld
interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
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Private 
Kleinanzeige 
für nur 22,20€ (zzgl. MwSt.)

Telefon 07121 9793-0
E-Mail anzeigen@der-fink-verlag.de

Dorfstraße 29 · Walddorfhäslach · Tel./Fax 31527
Angebot gültig vom Freitag, 13.10.2023
bis Donnerstag, 19.10.2023

Premium Markenfleisch
Zwiebelbraten 100 g nur € 1,39
– vom Schwein, gewürzt –

Schweinegulasch 100 g nur € 1,09
– natur und mager –

Fleischwurst 100 g nur € 1,29
– im Ring –

Kräuterleberwurst 100 g nur € 1,25
– im Ring – grob –

Käsebierwurst 100 g nur € 1,69
– deftig –

Zum Wochenende
– frische Rinderleber –
– frische Leberknödel –
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Erscheinungstermin  

Name  

Vorname  

Straße  

PLZ | Ort  

Telefon  

IBAN 

TEXT

ANZEIGEN BESTELLSCHEIN
Füllen Sie bitte das Formular vollständig aus um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Schreiben Sie deutlich lesbar, damit 
Fehlerquellen ausgeschlossen werden. Wir bitten Sie, Ihre Anzeige bis spätestens dienstags, 12.00 Uhr bei uns einzureichen. Bitte 
beachten Sie den abweichenden Anzeigenschluss für Pfullingen und Laichingen, damit eine termingerechte Veröffentlichung 
gewährleistet ist. Schicken Sie Ihre Anzeige bitte per Fax 07121 9793 - 993 oder per E-Mail anzeigen@der-fink-verlag.de an uns.

Vielen Dank für Ihren Auftrag!

Die Auftragsannahme und -abwicklung erfolgt ausschließlich auf der Grundlage unserer allgemeinen Lieferungs-, Leistungs- und Zahlungsbedingungen 
in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Fassung, die Sie im Internet unter www.der-f.ink/AGB abrufen können. Auf Wunsch senden wir 
Ihnen diese gerne zu. Entgegenstehende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, sie wurden schriftlich vereinbart.

Mit dem Einzug per Lastschrift von meinem Konto für die anfallenden Gebühren der Anzeige bin ich einverstanden!

Datum | Unterschrift

  Berghülen

  Erbach

  Geislingen

  Gomadingen

  Gönningen

  Griesingen

  Hayingen

  Hengen

  Heroldstatt

  Hohenstein

  Hülben

  Lautlingen

  Lichtenstein

  Mehrstetten

  Merklingen

  Nellingen

  Oberdischingen

  Pliezhausen

  Riederich

  Römerstein

  Schelklingen

  Sonnenbühl

  St. Johann

  Walddorfhäslach

  Westerheim

   Pfullingen 
Anzeigenschluss:  
Di, 9.00 Uhr

   Laichingen 
Anzeigenschluss:  
Mo, 12.00 Uhr

MEDIENGESTALTER BERATUNG UND PLANUNG
(VERTRIEBSINNENDIENST)  m/w/d

Ihre Aufgaben:
•  Kundenberatung

•  Kalkulation und Auftragserfassung

•  Betreuung und Umsetzung von Projekten

•  Termin-, Kosten- und Sachmittelplanung

•  Koordinierung von Fremdleistungen außerbetrieblicher Partner

•  Ausbau des bestehenden Kundenstamms

Ihr Profil:
•  Technisch oder kaufmännisch ausgerichtete Ausbildung, vorzugsweise in der Medienbranche

•  Erfahrung mit Kalkulationsprogrammen (z.B. EFI Lector) wäre wünschenswert

•  Verständnis für technische und betriebswirtschaftliche Zusammenhänge

•  Gute Kenntnisse im Umgang mit den MS Office Programmen

•  Koordinationsfähigkeit, Organisationstalent

•  Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Verhandlungsgeschick

•  Kreativität, Humor und Freude an der Teamarbeit

Wir bieten:
• Altersvorsorge (BAV) inkl. Zuschuss

• Obst und Kaffee for free

• Wir sind Job-Rad und Business-Bike Partner

• Stetig wachsendes Corporate Benefits Programm

• Fitnesspartner vor Ort inkl. Förderung

• Sanitär-, Umkleide- und Aufenthaltsräume

• Arbeitszeiten angepasst an öffentliche Verkehrsmittel

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung per E-Mail oder Post, mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins.

FINKFINK GMBH  |  Sandwiesenstr. 17  |  72793 Pfullingen GMBH  |  Sandwiesenstr. 17  |  72793 Pfullingen
Personalabteilung, Herr Menconi  |  E-Mail. christiano.menconi@der-f.inkPersonalabteilung, Herr Menconi  |  E-Mail. christiano.menconi@der-f.ink

Telefon. 07121 9793-444  |  Web. www.der-f.inkTelefon. 07121 9793-444  |  Web. www.der-f.ink



MEDIENGESTALTER BERATUNG UND PLANUNG
(VERTRIEBSINNENDIENST)  m/w/d

Ihre Aufgaben:
•  Kundenberatung

•  Kalkulation und Auftragserfassung

•  Betreuung und Umsetzung von Projekten

•  Termin-, Kosten- und Sachmittelplanung

•  Koordinierung von Fremdleistungen außerbetrieblicher Partner

•  Ausbau des bestehenden Kundenstamms

Ihr Profil:
•  Technisch oder kaufmännisch ausgerichtete Ausbildung, vorzugsweise in der Medienbranche

•  Erfahrung mit Kalkulationsprogrammen (z.B. EFI Lector) wäre wünschenswert

•  Verständnis für technische und betriebswirtschaftliche Zusammenhänge

•  Gute Kenntnisse im Umgang mit den MS Office Programmen

•  Koordinationsfähigkeit, Organisationstalent

•  Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Verhandlungsgeschick

•  Kreativität, Humor und Freude an der Teamarbeit

Wir bieten:
• Altersvorsorge (BAV) inkl. Zuschuss

• Obst und Kaffee for free

• Wir sind Job-Rad und Business-Bike Partner

• Stetig wachsendes Corporate Benefits Programm

• Fitnesspartner vor Ort inkl. Förderung

• Sanitär-, Umkleide- und Aufenthaltsräume

• Arbeitszeiten angepasst an öffentliche Verkehrsmittel

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung per E-Mail oder Post, mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins.

FINKFINK GMBH  |  Sandwiesenstr. 17  |  72793 Pfullingen GMBH  |  Sandwiesenstr. 17  |  72793 Pfullingen
Personalabteilung, Herr Menconi  |  E-Mail. christiano.menconi@der-f.inkPersonalabteilung, Herr Menconi  |  E-Mail. christiano.menconi@der-f.ink

Telefon. 07121 9793-444  |  Web. www.der-f.inkTelefon. 07121 9793-444  |  Web. www.der-f.ink



  Broschüren    Präsentationsmappen    Flyer     
Kataloge    Geschäftsausstattungen    Poster 

 Lettershop    Mailings    Kalender    Postkarten  
  Verpackungen    Durchschreibesätze    Blöcke   

Letterpress    personalisierte Drucksachen    Digital- 
druck    Lack-Veredelungen    Kaschierungen   
Prägungen    Stanzungen    FSC®

Papiere    lebensmittelkonforme Produktion  
100% lOKAl®

FINK GMBH  |  Sandwiesenstr. 17  |  72793 Pfullingen  |   www.der-f.ink

Einfach ausfüllen und an uns senden. Selbstverständlich können 
Sie Ihre Abo-Bestellung auch per Telefon 07121 9793 - 0, Telefax 
07121 9793 - 993 oder per E-Mail vertrieb@der-f.ink durchgeben.

IHR MITTEILUNGSBLATT ABO
Wöchentlich informiert sein über das Wichtigste aus Ihrer Gemeinde:

Ich frage hiermit die Kosten für das Mitteilungsblatt der rechts 
angekreuzten Gemeinde an. 

Name

Vorname

Straße

PLZ | Ort

Telefon

Email

IBAN

Mit dem Einzug per Lastschrift von meinem Konto für die anfallenden 
Gebühren für das Abo bin ich einverstanden!

Datum | Unterschrift

Sollten Sie nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, erhalten Sie eine Rechnung. Die 
Auftragsannahme und -abwicklung erfolgt ausschließlich auf der Grundlage unserer all-
gemeinen Lieferungs-, Leistungs- und Zahlungsbedingungen in der zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses gültigen Fassung, die Sie im Internet unter www.der-f.ink/AGB abrufen 
können. Entgegenstehende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, 
sie wurden schriftlich vereinbart.

  Berghülen

  Erbach

  Geislingen

  Gomadingen

  Gönningen

  Griesingen

  Hayingen

  Hengen

  Heroldstatt

  Hohenstein

  Hülben

  Laichingen

  Lautlingen

  Lichtenstein

  Mehrstetten

  Merklingen

  Nellingen

  Oberdischingen

  Pliezhausen

  Pfullingen

  Riederich

  Römerstein

  Schelklingen

  Sonnenbühl

  St. Johann

  Walddor äslach

  Westerheim

  Amtliche Bekanntmachungen und Informationen      Nachrichten aus Ihrer Gemeinde      Vereinsnachrichten   

   Kirchliche Nachrichten      Geschäftliches
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WAS AUCH IMMER  
DAS PROBLEM IST.  
DU BIST DIE LÖSUNG.

Jetzt bewerben als  
Heizungs- und Sanitärinstallateur 
für die Leckageortung bei Wasser-
schäden in bestehenden Gebäuden 
(m/w/d)
  Detaillierte Infos unter:  

meygeneralbau.de/karriere

EIN MEY. EIN WORT.

Auch 
4-Tage- 
Woche 

möglich!

Bedachungen

Dachsanierungen

Zimmererarbeiten

Flachdächer

Flachdachsanierungen

Balkonsanierungen

Flaschnerarbeiten

Blechkantteile bis 6 m

Max Häring GmbH

Karl-Benz-Str. 15

71093 Weil im Schönbuch

Tel: 07157-62789

Qualität setzt sich durch!

„„„„„„„„„

Bedachungen
Dachsanierungen
Zimmererarbeiten
Flachdächer
Flachdachsanierung
Balkonsanierungen
Eigener Gerüstbau
Flaschnerarbeiten
Blechkantteile bis 6 m

Max Häring GmbH
Karl-Benz-Straße 15 · Weil im Schönbuch
Telefon: 07157 62789
www.haering-bedachungen.de

yy 

yy 

yy 

Angebot vom 
12.10. – 18.10.2023

Jetzt wird es kalt…
Mageres Kassler
oder Kassler Hals  ���������������������� 100 g / 1,98 € 
Rindersaftgulasch
schöne wadige Stücke  �������������������� 100 g / 2,08 €
Frische Saitenwurschd  ������������� 100 g / 1,98 €
Magerer Bierschinken
auch als Portionswurschd  ���������������� 100 g / 2,08 €
Edamer 30 % F.i.T  ��������������������� 100 g / 1,18 €

Wurschd der Woche:
Hausgemachter Fleischsalat ����� 100 g / 1,38 €

Als besondere Empfehlung am Wochenende:
Unsere Rosis das Jungrind-Steak

mit einer Rosmarin-Note
Wurschdschmiede 
Reutlingerstr� 4  Öffnungszeiten für Gniebel:  
72124 Gniebel    Mo 7.30 – 13.00 Uhr
Tel� 07127/70606  Di – Fr 7.30 – 18.00 Uhr  
   Sa 7.00 – 12.30 Uhr
Jägerstraße 7
71101 Schönaich 
Tel� 07031/652390  

Preis inkl. MwSt - für Druckfehler keine Haftung
Schönaicher Wurschdschmiede GmbH 
info@wurschdschmiede�de 

Für junge Familie mit Kindern gesucht:
Eigentumswohnung, Haus oder Bauplatz!

Sabine Hinz Immobilien      Telefon: 07021 982 61 55
Mail: info@immobilien-hinz.de

Wir suchen im Umfeld der Ortsmitte Walddorf

eine/n PKW-Garage/Stellplatz zur Miete.
Gerne erwarten wir Ihr Angebot unter der

Telefon-Nr. 0171 534 01 19

Zuhause gesuchtZuhause gesuchtZuhause gesucht 
Berufstätige Mutter mit 2 Kindern aus Walddorf

sucht zeitnah Wohnung mit min. 3 Zimmern in Walddorfhäslach.
Toll wäre, wenn ein Garten gepflegt werden dürfte.

Telefon 0162 296 05 27

Anzeige 90x30:

ÖÖll  ddeess  MMoonnaattss 
ddeemmeetteerr  KKüürrbbiisskkeerrnnööll 

11.. bbiiss  3311..  OOkkttoobbeerr  1100%%  RRaabbaatttt
 Kürnsteigweg 8, 72141 Walddorfhäslach, Tel. 07127-92 55 41
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8:30 – 11:30 und Fr. 15:00 – 17:00

Baugrundstücke und 
Abbruchhäuser gesucht!

Strategiebau Projektentwicklungsgesellschaft GbR, 

70771 Leinfelden-Echterdingen, Telefon 0711 340 3252 - 0 
www.strategiebau.de, E-Mail info@strategiebau.de





Heizöle · Kraftstoffe · AD-Blue · Autogas · Tankkarten · Propangas
Technische Gase · Schmierstoffe · Tankservice · Energieberatung
Brennholz/Pellets

Ihr zuverlässiger Lieferant für Energie

Honer Mineralölhandel GmbH
Robert-Bosch-Str. 6–8 Tel. 07022/60248-0
72622 Nürtingen Fax 07022/60248-29
www.esso-honer.de info@esso-honer.de

07127 - 93 82 82 0    
www.necker.de

D a n n  b e w i r b  d i c h  j e t z t  f ü r 
e i n e n  A u s b i l d u n g s p l a t z  b e i 
N E C K E R  i n  W a l d d o r f h ä s l a c h .

I S T  D I E  Z U K U N F T
D E I N  H A N D W E R K ?

GARDINENVERKAUF
BIS 50% AUF AUSLAUFSTOFFE

Näh- und Waschservice
Top Lagerware auf 400 m². Wir beziehen direkt vom Hersteller.

B + S Gardinen
Täglich 9.00 bis 12.30 und 14.00 bis 18.00 Uhr · Samstag 9.00 bis 13.00 Uhr, 

Mittwochnachmittag geschlossen
Robert-Bosch-Str. 19 · 72585 Riederich (Gewerbegebiet West Sportanlagen), 

Telefon 07123 36630 · www.bus-gardinen.de

MIT IHRER ANZEIGE NEUE KUNDEN WERBEN
Email. anzeigen@der-fink-verlag.de | Telefon. 07121 9793-0



WEIL GUTES HÖREN KEIN ZUFALL IST.

✔	 Komplette Rundumversorgung  
 beim Nachlassen des Gehörs

✔	 Unverbindliche Hörmessung 
 mit kostenlosem Probetragen  
 der neuesten Hörsystem-
 technologie

✔	 Kostenlose Überprüfung,  
 Reinigung und Neujustierung  
 auch von Fremdgeräten

Ihr Hörakustiker Ihr Hörakustiker 
in Pliezhausenin Pliezhausen
HörKomPliezen GmbH
Wilhelmstraße 13
72124 Pliezhausen

Ihre Hörspezialistin Lavinia RungeIhre Hörspezialistin Lavinia Runge
Hörakustikmeisterin | Pädakustikerin

ÖffnungszeitenÖffnungszeiten
Montag – Freitag: 09.00 – 12.30 Uhr | 14.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch Nachmittags geschlossen

www.hoerkompliezen.de  |  www.hoerkompliezen.de  |  Terminvereinbarung: 07127 / 92 99 447Terminvereinbarung: 07127 / 92 99 447    

WEIL GUTES HÖREN KEIN ZUFALL IST.

✔	 Komplette Rundumversorgung  
 beim Nachlassen des Gehörs

✔	 Unverbindliche Hörmessung 
 mit kostenlosem Probetragen  
 der neuesten Hörsystem-
 technologie

✔	 Kostenlose Überprüfung,  
 Reinigung und Neujustierung  
 auch von Fremdgeräten

Ihr Hörakustiker Ihr Hörakustiker 
in Pliezhausenin Pliezhausen
HörKomPliezen GmbH
Wilhelmstraße 13
72124 Pliezhausen

Ihre Hörspezialistin Lavinia RungeIhre Hörspezialistin Lavinia Runge
Hörakustikmeisterin | Pädakustikerin

ÖffnungszeitenÖffnungszeiten
Montag – Freitag: 09.00 – 12.30 Uhr | 14.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch Nachmittags geschlossen

www.hoerkompliezen.de  |  www.hoerkompliezen.de  |  Terminvereinbarung: 07127 / 92 99 447Terminvereinbarung: 07127 / 92 99 447    

Brändle Bestattungen
Kochgasse 30 · 72124 Pliezhausen
Fax: (0 71 27) 8 93 45 
info@bestattungen-braendle.de
www.bestattungen-braendle.de

Brändle Bestattungen
07127/8406 Tag & Nacht 

Ein guter Landwirt 
denkt schon
im Sommer
an den Winter.

Bestattungsvorsorge. 
Für ein sicheres Gefühl.

Fleischmarkt-Angebote vom 12. – 18. Oktober 2023 

Schweinehüfte ca. 1 kg Stücke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,49 € / kg
Fleischkäse ca. 2 kg Stücke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,90 € / kg
Hackfleisch, gemischt laufend frisch   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,59 € / kg
Rote 10er-Pack  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,90 € / kg




